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72. Jahrgang Ausgegeben zu Düsseldorf am 17. Oktober 2019 Nummer 21

Wichtiger Hinweis für die Abonnenten des Gesetz- und Verordnungsblattes und/oder des Ministerial-
blattes für das Land Nordrhein-Westfalen:
Die seit dem 1. Januar 2002 unverändert gebliebenen Preise werden aufgrund der allgemeinen Kosten-
steigerungen erhöht. Ab dem 1. Januar 2020 werden folgende Bezugspreise pro Kalenderjahr berechnet: 
Gesetz- und Verordnungsblatt im Jahresabonnement 77,00 Euro, Gesetz- und Verordnungsblatt im Halb-
jahresabonnement 38,50  Euro, Ministerialblatt im Jahresabonnement 132,00  Euro, Ministerialblatt im 
Halbjahresabonnement 66,00 Euro, Preise für Einzelhefte je nach Seitenzahlen.

Hinweis:
Die Gesetz- und Verordnungsblätter (GV. NRW.) und die Sammlung aller Gesetze und Verordnungen des 
Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Ministerialblätter für das Land Nordrhein-Westfalen (MBl. NRW.) 
und die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet 
des Landes NRW (https://lv.recht.nrw.de) und im Internet (https://recht.nrw.de) zur Verfügung.
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Angabe „50 Euro“ durch die Angabe „180 
Euro“ sowie die Angabe „Entgeltgruppen 9“ 
durch die Angabe „Entgeltgruppen 9a“ er-
setzt. 

  bb)  Nach Satz 2 wird folgender neuer Satz 3 ein-
gefügt:

     „3Ist der Garantiebetrag höher als der Unter-
schiedsbetrag bei stufengleicher Zuordnung, 
wird als Garantiebetrag der Unterschiedsbe-
trag gezahlt.“

  cc)  Die bisherigen Sätze 3, 4 und 5 werden die 
Sätze 4, 5 und 6.

  dd)  In Satz 6 wird die Angabe „Satz 4“ durch die 
Angabe „Satz 5“ ersetzt.

 b)  Die Protokollerklärung zu §  17 Absatz  4 Satz  2 
wird wie folgt gefasst:

  „Protokollerklärung zu § 17 Absatz 4 Satz 2 und 3:

   Für Beschäftigte, die bis zum 31. Dezember 2018 
höhergruppiert wurden, richtet sich der Anspruch 
auf einen Garantiebetrag ab 1. Januar 2019 nur 
dann nach § 17 Absatz 4 Satz 2 und 3, wenn sie 
am 31. Dezember 2018 Anspruch auf einen Ga-
rantiebetrag nach § 17 Absatz 4 Satz 2 in der bis 
zum 31. Dezember 2018 geltenden Fassung hat-
ten.“

7.  § 19a Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 a)  In Buchstabe c wird die Angabe „der Vorbemer-
kung Nr. 5 zu Teil IV“ durch die Angabe „den Vor-
bemerkungen Nr. 9 oder 10 und/oder 11 zu Teil IV 
Abschnitt 1 bzw. der Vorbemerkung Nr. 7 zu Teil 
IV Abschnitt 2“ sowie die Angabe „46,02“ durch 
die Angabe „90,00“ ersetzt.

 b)  Im letzten Halbsatz wird die Angabe „46,02“ 
durch die Angabe „90,00“ ersetzt.

8.  § 20 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

   „1Die Jahressonderzahlung beträgt bei Beschäf-
tigten in den Entgeltgruppen

im Kalenderjahr
2019 2020 2021

1 bis 4 91,69 v.H. 88,91 v.H. 87,43 v.H.
5 bis 8 92,19 v.H. 89,40 v.H. 88,14 v.H.
9a bis 11 77,66 v.H. 75,31 v.H. 74,35 v.H.
12 und 13 48,54 v.H. 47,07 v.H. 46,47 v.H.
14 und 15 33,98 v.H. 32,95 v.H. 32,53 v.H.

  der Bemessungsgrundlage nach Absatz 3.“

 b)  Nach Absatz 2 wird folgende Protokollerklärung 
zu § 20 Absatz 2 eingefügt:

  „Protokollerklärung zu § 20 Absatz 2:

   Entsprechend der Absenkung der Bemessungs-
sätze für die Kalenderjahre 2019, 2020 und 2021 
nach § 20 Absatz 2 werden die Tarifvertragspar-
teien in Umsetzung der Tarifeinigung vom 2. 
März 2019 sicherstellen, dass auch die Jahresson-
derzahlung für das Kalenderjahr 2022 auf dem 
Niveau des Jahres 2018 eingefroren bleibt.“

 c)  In Absatz 4 Satz 2 Buchstabe b wird die Angabe 
„§ 3 Absatz 2 und § 6 Absatz 1“ durch die Angabe 
„§ 3 Absätze 1 und 2“ ersetzt.

9.  Satz  2 der Protokollerklärung Nr.  4 zu §  21 Satz  2 
und 3 wird wie folgt gefasst:

 „2Der Erhöhungssatz beträgt für

 –  vor dem 1. Januar 2019 zustehende Entgeltbe-
standteile 2,88 v.H.,

 –  vor dem 1. Januar 2020 zustehende Entgeltbe-
standteile 2,88 v.H. und 

 –  vor dem 1. Januar 2021 zustehende Entgeltbe-
standteile 1,26 v.H.“

I.

20310

Änderungstarifvertrag Nr. 11
zum Tarifvertrag

für den öffentlichen Dienst der Länder
(TV-L)

Bekanntmachung des Ministeriums der Finanzen
B 4400 – 1 – IV 

Vom 19. September 2019

Den nachstehenden Tarifvertrag, mit dem der Tarifver-
trag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) vom 
12. Oktober 2006, veröffentlicht durch Bekanntmachung 
des Finanzministeriums – B 4400-1-IV – vom 8. Novem-
ber 2006 (MBl. NRW. S. 696), geändert worden ist, gebe 
ich bekannt:

Änderungstarifvertrag Nr. 11
zum Tarifvertrag

für den öffentlichen Dienst der Länder
(TV-L)

vom 2. März 2019

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,
einerseits

und*)

andererseits

wird Folgendes vereinbart:
_______________
*) Gleichlautende Tarifverträge sind abgeschlossen worden mit
a)
ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
– Bundesvorstand –,
diese zugleich handelnd für
– Gewerkschaft der Polizei,
– Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt,
– Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft,
und 
b) dbb beamtenbund und tarifunion,
vertreten durch die Bundesleitung.

§ 1
Änderung des TV-L zum 1. Januar 2019

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder 
(TV-L) vom 12. Oktober 2006, zuletzt geändert durch den 
Änderungstarifvertrag Nr.  10 vom 7. November 2017, 
wird wie folgt geändert:

1.   Vor dem Inhaltsverzeichnis wird folgende Präambel 
eingefügt:

 „Präambel

  Die Tarifvertragsparteien bekennen sich zur Gleich-
behandlung aller Geschlechter. Sie sind sich einig, 
soweit in diesem Tarifvertrag Berufs- oder Tätig-
keitsbezeichnungen bzw. Beschäftigtenbegriffe ver-
wendet werden, dass diese für alle Geschlechter gel-
ten.“

2.  Im Inhaltsverzeichnis wird in Teil A. Allgemeiner Teil 
Abschnitt VI nach der Angabe zu § 38a folgende An-
gabe eingefügt:

 „§ 38b  Übergangsvorschriften“

3.  In § 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe a wird die Angabe 
„Entgeltgruppen 1 bis 9“ durch die Angabe „Ent-
geltgruppen 1 bis 9b“ ersetzt.

4.  In §  14 Absatz  3 Satz  1 wird die Angabe „Entgelt-
gruppen 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppen 9a“ 
und die Angabe „§ 17 Absatz 4 Satz 1 und 2“ durch 
die Angabe „§ 17 Absatz 4 Satz 1 bis 3“ ersetzt.

5.  Die Protokollerklärung Nr. 4 zu § 16 Absatz 2 wird 
gestrichen.

6.  § 17 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 4 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz  2 werden jeweils die Angabe „25 
Euro“ durch die Angabe „100 Euro“ und die 
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10.  In § 27 Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „§ 125 SGB 
IX“ durch die Angabe „§ 208 SGB IX“ ersetzt.

11.  In § 31 Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe „§ 17 Ab-
satz 4 Satz 1 und 2“ durch die Angabe „§ 17 Absatz 4 
Satz 1 bis 3“ ersetzt.

12.  In § 32 Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe „§ 17 Ab-
satz 4 Satz 1 und 2“ jeweils durch die Angabe „§ 17 
Absatz 4 Satz 1 bis 3“ ersetzt.

13.  In § 33 Absatz 2 Satz 4 wird die Angabe „§ 92 SGB 
IX“ durch die Angabe „§ 175 SGB IX“ ersetzt.

14.  Nach § 38a wird folgender § 38b eingefügt:

 „§ 38b
 Übergangsvorschriften

  1Bei Beschäftigten, die Pfl ichtmitglied einer auf lan-
desrechtlicher oder bundesrechtlicher Grundlage er-
richteten berufsständischen Versorgungseinrichtung 
im Sinne von § 6 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI sind, 
endet das Arbeitsverhältnis abweichend von §  33 
Absatz  1 Buchstabe a mit Erreichen der für die je-
weilige Versorgungseinrichtung nach dem Stand vom 
1. April 2019 geltenden Altersgrenze für eine ab-
schlagsfreie Altersrente, sofern dies zu einem späte-
ren Zeitpunkt als nach § 33 Absatz 1 Buchstabe a er-
folgt. 2Nach dem 1. April 2019 wirksam werdende 
Änderungen der satzungsmäßigen Bestimmungen 
der Versorgungseinrichtungen im Hinblick auf das 
Erreichen der Altersgrenze für eine abschlagsfreie 
Altersrente sind nur dann maßgeblich, wenn die sich 
daraus ergebende Altersgrenze mit der gesetzlich 
festgelegten Altersgrenze zum Erreichen der Regelal-
tersrente übereinstimmt.“

15.  § 39 Absatz 4 wird wie folgt geändert:

 a)  In Buchstabe f wird die Angabe „, 18“ gestrichen.

 b)  In Buchstabe g wird das Datum „31. Dezember 
2018“ durch das Datum „30. September 2021“ er-
setzt.

16.  In § 40 Nr. 5 wird in § 16 Absatz 2 Satz 5 die Angabe 
„Entgeltgruppen 9“ durch die Angabe „Entgeltgrup-
pen 9a“ ersetzt.

17.  § 41 wird wie folgt geändert:

 a)  In Nr. 2 wird die Protokollerklärung Nr. 3 zu § 3 
Absatz 10 wie folgt gefasst:

  „3.  Der Einsatzzuschlag beträgt

  –  20,61 Euro ab 1. Januar 2019,

  –  21,25 Euro ab 1. Januar 2020,

  –  21,52 Euro ab 1. Januar 2021.“

 b)  In Nr. 24 werden in § 39 Absatz 3 Buchstabe a die 
Wörter „frühestens jedoch zum 31. Dezember 
2007,“ gestrichen, weiterhin werden im Buchsta-
ben b die Wörter „, frühestens jedoch zum 31. De-
zember 2007“ gestrichen.

18.  In § 42 Nr. 2 wird die Protokollerklärung Nr. 3 zu § 3 
Absatz 10 wie folgt gefasst:

 „3.  Der Einsatzzuschlag beträgt

  –  20,61 Euro ab 1. Januar 2019,

  –  21,25 Euro ab 1. Januar 2020,

  –  21,52 Euro ab 1. Januar 2021.“

19.  § 43 wird wie folgt geändert:

 a)  In Nr. 5 wird in § 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe a 
die Angabe „Entgeltgruppen  1 bis 9“ durch die 
Angabe „Entgeltgruppen 1 bis 9b“ ersetzt.

 b)  Nach Nr. 5 wird folgende Nr. 5a eingefügt:

 „Nr. 5a
 Zu § 16 – Stufen der Entgelttabelle -

  1.  § 16 Absatz 1 gilt in folgender Fassung:

    „(1) 1Die Entgeltgruppen KR 5 und KR 6 um-
fassen sechs Stufen. 2Die Entgeltgruppen KR 7 
bis KR 17 umfassen die Stufen 2 bis 6. 3Die 
Abweichungen von Satz 1 oder Satz 2 sind in 

den jeweiligen Tätigkeitsmerkmalen der Ent-
geltordnung geregelt.“

  2.  § 16 Absatz 2 Satz 1 gilt für die Entgeltgrup-
pen KR 7 bis KR 17 in folgender Fassung:

    „1Bei der Einstellung werden die Beschäftigten 
der Entgeltgruppen KR 7 bis KR 17 der Stufe 2 
zugeordnet, sofern keine einschlägige Berufs-
erfahrung vorliegt.“

  3.  § 16 Absatz 2 Satz 3 gilt für die Entgeltgrup-
pen KR 7 bis KR 17 in folgender Fassung:

    „3Ist die einschlägige Berufserfahrung von 
mindestens zwei Jahren in einem Arbeitsver-
hältnis zu einem anderen Arbeitgeber erwor-
ben worden, erfolgt die Einstellung in die 
Stufe 3.“ 

 c)  Nr. 8 wird wie folgt gefasst:

  „Nr. 8
  Regelungen zur Anwendung des Teils IV 
  der Entgeltordnung
   1Pfl egepersonen nach Teil IV Abschnitt 2 der Ent-

geltordnung, denen die Leitung des Pfl egeperso-
nals einer organisatorischen Einheit oder mehre-
rer organisatorischer Einheiten übertragen ist, er-
halten für die Dauer dieser Tätigkeit eine monat-
liche Zulage von 45,00 Euro, soweit diesen Be-
schäftigten in dem selben Zeitraum keine Zulage 
nach der Vorbemerkung Nr.  7 zu Teil IV Ab-
schnitt  2 in Verbindung mit der Vorbemerkung 
Nr. 9 oder 10 zu Teil IV Abschnitt 1 der Entgelt-
ordnung gezahlt wird. 2Dasselbe gilt für Beschäf-
tigte in der Funktionsdiagnostik, in der Endosko-
pie, im Operationsdienst und im Anästhesie-
dienst.“

 d)  Nach Nr. 8 wird folgende Nr. 9 angefügt:

  „Nr. 9
  Zuordnung der Entgeltgruppen ab 1. Januar 2019

   Soweit in diesem Tarifvertrag auf bestimmte Ent-
geltgruppen der Anlage B Bezug genommen wird, 
entspricht: 

die Entgeltgruppe der Entgeltgruppe
KR 5 3
KR 6 4
KR 7 7
KR 8 8
KR 9, KR 10 9a
KR 11, KR 12 9b
KR 13 10
KR 14, KR 15 11
KR 16, KR 17 12.“

20.  In § 44 Nr. 1 Satz 2 werden nach den Wörtern „der 
Ausbildung dienenden Einrichtungen“ die Wörter „, 
soweit es sich nach den in den Ländern jeweils gel-
tenden landesrechtlichen Regelungen nicht um be-
rufsbildende Schulen handelt“ eingefügt.

21.  In § 47 Nr. 3 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „Ent-
geltgruppe KR 9b“ durch die Angabe „Entgelt-
gruppe KR 10“ ersetzt.

22.  In § 50 wird folgende Nr. 3 angefügt:

 „Nr. 3
 Pfl egezulage

  1Pfl egerinnen und Pfl egehelferinnen nach der Vorbe-
merkung 1 zu Teil IV Abschnitt  1 der Entgeltord-
nung, die nach Teil IV Abschnitt 1 oder Abschnitt 2 
der Entgeltordnung eingruppiert sind, erhalten eine 
monatliche Zulage nach Anlage F Abschnitt IV Nr. 8. 
2Die Zulage verändert sich bei allgemeinen Entgelt-
anpassungen um den von den Tarifvertragsparteien 
für die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vom-
hundertsatz; Sockelbeträge, Mindestbeträge und ver-
gleichbare nichtlineare Steigerungen bleiben unbe-
rücksichtigt. 3Sie wird nur für die Zeiträume gezahlt, 
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in denen Beschäftigte einen Anspruch auf Entgelt 
oder Entgeltfortzahlung nach § 21 haben. 4Sie ist bei 
der Bemessung des Sterbegeldes (§  23 Absatz  3) zu 
berücksichtigen.“ 

23.  In § 51 Nr. 2 wird § 19 wie folgt geändert:

 a)  Ziffer 1 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  Der bisherige einzige Satz wird Satz  1; in 
diesem wird die Angabe „von 1.100 Euro“ ge-
strichen.

  bb)   Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 angefügt:

    „2Sie beträgt 

     vom 1. Januar 2019 
bis 31. Dezember 2019  1.133,11 Euro,

     vom 1. Januar 2020 
bis 31. Dezember 2020  1.168,46 Euro,

    ab 1. Januar 2021   1.183,53 Euro.“

 b)  In Ziffer 1 Absatz 2 wird Satz 2 wie folgt gefasst:

  „2Sie beträgt 

  –  für Truppführer 

   vom 1. Januar 2019 
bis 31. Dezember 2019  1.133,11 Euro,

   vom 1. Januar 2020 
bis 31. Dezember 2020  1.168,46 Euro,

  ab 1. Januar 2021   1.183,53 Euro

  und 

  –  für Munitionsfacharbeiter 

   vom 1. Januar 2019 
bis 31. Dezember 2019  1.030,10 Euro,

   vom 1. Januar 2020 
bis 31. Dezember 2020  1.062,24 Euro,

  ab 1. Januar 2021   1.075,94 Euro.“

 c)  In Ziffer 1 Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „von 
133,33 Euro“ durch ein Semikolon ersetzt und 
folgender Teilsatz angefügt:

  „sie beträgt 

   vom 1. Januar 2019 
bis 31. Dezember 2019  137,34 Euro,

   vom 1. Januar 2020 
bis 31. Dezember 2020  141,63 Euro,

  ab 1. Januar 2021  143,46 Euro“

 d)  In Ziffer 2 Absatz 1 wird in Satz 1 die Angabe 
„von 737,79 Euro“ gestrichen sowie nach dem 
Wort „gezahlt“ ein Semikolon und folgender Teil-
satz eingefügt:

  „sie beträgt 

   vom 1. Januar 2019 
bis 31. Dezember 2019  760,00 Euro,

   vom 1. Januar 2020 
bis 31. Dezember 2020  783,71 Euro,

  ab 1. Januar 2021   793,82 Euro“

 e)  Ziffer 5 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  Der bisher einzige Satz wird Satz 1; in die-
sem wird die Angabe „von 113,00 Euro“ ge-
strichen sowie die Angabe „9“ durch die An-
gabe „9a“ ersetzt.

  bb)  Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 angefügt:

    „2Sie beträgt 

     vom 1. Januar 2019 
bis 31. Dezember 2019  116,40 Euro,

     vom 1. Januar 2020 
bis 31. Dezember 2020  120,03 Euro,

    ab 1. Januar 2021  121,58 Euro.“

24.  In Anlage A wird das Inhaltsverzeichnis zu Teil IV 
Beschäftigte im Pfl egedienst wie folgt gefasst:

 „Teil IV Beschäftigte im Pfl egedienst

 1.  Beschäftigte in der Pfl ege

 2.  Leitende Beschäftigte in der Pfl ege

 3.  Lehrkräfte in der Pfl ege“

25.  In Anlage A wird in der Vorbemerkung Nr. 1 zu allen 
Teilen der Entgeltordnung Absatz  4 Satz  4 gestri-
chen.

26.  Anlage A Teil I wird wie folgt geändert:

 a)  In der Entgeltgruppe 11 wird die Angabe „Ent-
geltgruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 
9b“ ersetzt.

 b)  In der Entgeltgruppe 10 wird die Angabe „Ent-
geltgruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 
9b“ ersetzt.

 c)  Die Entgeltgruppe 9 wird wie folgt geändert:

  aa)  In der Überschrift und in der Fallgruppe 1 
wird jeweils die Angabe „Entgeltgruppe 9“ 
durch die Angabe „Entgeltgruppe 9b“ er-
setzt.

  bb)  Nach der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 2 
wird die Überschrift „Entgeltgruppe 9a“ ein-
gefügt.

  cc)  Die bisherige Fallgruppe 3 der Entgeltgruppe 
9 wird die einzige Fallgruppe der Entgelt-
gruppe 9a.

  dd)  In der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 
9a wird der erste Klammerzusatz gestrichen.

 d)  In der Protokollerklärung Nr. 4 wird die Angabe 
„Entgeltgruppen 6 und 8 sowie in Entgeltgruppe 
9 Fallgruppe 3“ durch die Angabe „Entgeltgrup-
pen 6, 8 und 9a“ ersetzt.

27.  In Anlage A Teil II Abschnitt  1 wird in der Über-
schrift der Entgeltgruppe 9 die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 9b“ er-
setzt.

28.  Anlage A Teil II Abschnitt 3 wird wie folgt geändert:

 a) Es wird folgende Vorbemerkung eingefügt:

  „Vorbemerkung

   1Beschäftigte, die nach Entgeltgruppe 8 oder 9a 
dieses Abschnitts eingruppiert sind, erhalten eine 
monatliche Zulage in Höhe von 38,35 Euro. 2Die 
Zulage wird nur für Zeiträume gezahlt, in denen 
Beschäftigte einen Anspruch auf Entgelt oder 
Entgeltfortzahlung nach §  21 haben. 3Die Zah-
lung erfolgt längstens bis zu einer Überarbeitung 
bzw. Neuregelung des Abschnitts 3.“

 b)  Die Entgeltgruppe 9 wird wie folgt geändert:

  aa)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 
9a“ ersetzt.

  bb)  In den Fallgruppen 1, 2 und 3 wird jeweils 
der erste Klammerzusatz gestrichen.

29.  In Anlage A Teil II Abschnitt  4 wird die Entgelt-
gruppe 9 wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 9b“ 
ersetzt.

 b)  Die bisherige Fallgruppe 1 der Entgeltgruppe 9 
wird die einzige Fallgruppe der Entgeltgruppe 9b.

 c)  Nach der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 
9b wird die Überschrift „Entgeltgruppe 9a“ ein-
gefügt.

 d)  Die bisherigen Fallgruppen 2 und 3 der Entgelt-
gruppe 9 werden die Fallgruppen 1 und 2 der 
Entgeltgruppe 9a.

 e)  In den Fallgruppen 1 und 2 der Entgeltgruppe 9a 
wird jeweils der erste Klammerzusatz gestrichen.
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30.  In Anlage A Teil II Abschnitt 5 Unterabschnitt 1 wird 
die Entgeltgruppe 9 wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 9a“ 
ersetzt.

 b)  Der erste Klammerzusatz wird gestrichen.

31.  In Anlage A Teil II Abschnitt  7 wird in der Über-
schrift die Angabe „Entgeltgruppe 9“ durch die An-
gabe „Entgeltgruppe 9b“ ersetzt.

32.  Anlage A Teil II Abschnitt  8 Unterabschnitt 2 wird 
wie folgt geändert:

 a)  In der Entgeltgruppe 10 wird in den Fallgruppen 
1, 2, 3 und 5 die Angabe „Entgeltgruppe 9“ je-
weils durch die Angabe „Entgeltgruppe 9b“ er-
setzt.

 b)  In der Überschrift der Entgeltgruppe 9 wird die 
Angabe „Entgeltgruppe 9“ durch die Angabe 
„Entgeltgruppe 9b“ ersetzt.

 c)  In der Protokollerklärung Nr.  8 Absatz  1 Satz  2 
werden die Wörter „§  17 Absatz  1 TVÜ-Bund in 
Verbindung mit der Protokollerklärung Nr.  5a 
zum Teil III Abschn. A Unterabschn. II der Anlage 
1a zum BAT“ durch die Wörter „Maßgabe der im 
Anhang zu Teil III Abschnitt 16 Unterabschnitt 4 
der Entgeltordnung Bund enthaltenen Prüfungs-
ordnung“ ersetzt.

33.  Anlage A Teil II Abschnitt  8 Unterabschnitt 3 wird 
wie folgt geändert:

 a)  In Satz 1 der Vorbemerkung Nr. 1 wird die Tabelle 
wie folgt gefasst:

„in Entgeltgruppe gemäß Anlage F 
Abschnitt II

9b Nr. 3
9a Nr. 4
7 und 8 Nr. 5
6 Nr. 6.“

 b)  Die Entgeltgruppe 9 wird wie folgt geändert:

  aa)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 
9b“ ersetzt.

  bb)  Die bisherige Fallgruppe 1 der Entgeltgruppe 
9 wird die einzige Fallgruppe der Entgelt-
gruppe 9b.

  cc)  Nach der einzigen Fallgruppe der Entgelt-
gruppe 9b wird die Überschrift „Entgelt-
gruppe 9a“ eingefügt.

  dd)  Die bisherige Fallgruppe 2 der Entgeltgruppe 
9 wird die einzige Fallgruppe der Entgelt-
gruppe 9a.

  ee)  In der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 
9a wird der erste Klammerzusatz gestrichen.

34.  Anlage A Teil II Abschnitt  9 Unterabschnitt 1 wird 
wie folgt geändert:

 a)  Vor der Entgeltgruppe 13 wird folgende Vorbe-
merkung eingefügt:

  „Vorbemerkung

   (1) 1Gartenbau, landwirtschafts- und weinbau-
technische Beschäftigte aller Fachrichtungen mit 
abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbil-
dung (Bachelor- bzw. entsprechender Hochschul-
abschluss) sowie sonstige Beschäftigte, die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Er-
fahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben 
und nach diesem Unterabschnitt eingruppiert 
sind, erhalten eine monatliche Zulage in Höhe 
von 23,01 Euro. 2Die Zulage wird nur für Zeit-
räume gezahlt, in denen Beschäftigte einen An-
spruch auf Entgelt oder Entgeltfortzahlung nach 
§ 21 haben. 3Die Zahlung erfolgt längstens bis zu 
einer Überarbeitung bzw. Neuregelung des Unter-
abschnitts 1.

   (2) Die Zulage steht nicht zu neben einer Zulage 
nach den Tarifverträgen, die nach Nrn. 9 oder 11 
der Anlage 1 Teil C zum TVÜ-Länder fortgelten.

   (3) Absatz  1 und 2 gilt auch für Beschäftigte im 
Sinne der Protokollerklärung Nr. 2.“

 b)  Die Entgeltgruppe 9 wird wie folgt geändert:

  aa)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 
9b“ ersetzt.

  bb)  Die bisherige Fallgruppe 1 der Entgeltgruppe 
9 wird die einzige Fallgruppe der Entgelt-
gruppe 9b.

  cc)  Nach der einzigen Fallgruppe der Entgelt-
gruppe 9b wird die Überschrift „Entgelt-
gruppe 9a“ eingefügt.

  dd)  Die bisherigen Fallgruppen 2, 3 und 4 der 
Entgeltgruppe 9 werden die Fallgruppen 1, 2 
und 3 der Entgeltgruppe 9a.

  ee)  In den Fallgruppen 1, 2 und 3 der Entgelt-
gruppe 9a wird jeweils der erste Klammerzu-
satz gestrichen.

 c)  Satz 1 der Protokollerklärung Nr. 3 wird wie folgt 
geändert:

  aa)  In Buchstabe d wird die Angabe „Entgelt-
gruppen 9“ durch die Angabe „Entgeltgrup-
pen 9a“ ersetzt.

  bb)  In Buchstabe l wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9 Fallgruppe 2“ durch die Angabe 
„Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 2“ sowie die 
Angabe „Entgeltgruppe 9 Fallgruppen 4 oder 
5“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 9a Fall-
gruppen 4 oder 5“ ersetzt.

 d)  In Satz  2 der Protokollerklärung Nr.  3 wird die 
Angabe „Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 2“ durch die 
Angabe „Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 2“ sowie 
die Angabe „Entgeltgruppe 9 Fallgruppen 4 oder 
5“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 9a Fallgrup-
pen 4 oder 5“ ersetzt.

 e)  Die Protokollerklärung Nr. 4 wird wie folgt geän-
dert:

  aa)  In Satz 1 Buchstabe o wird die Angabe „Ent-
geltgruppe 9 Fallgruppe 1“ durch die Angabe 
„Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 1“ sowie die 
Angabe „Entgeltgruppe 9 Fallgruppen 4 oder 
5“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 9a Fall-
gruppen 4 oder 5“ ersetzt.

  bb)  In Satz  2 dritter Anstrich wird die Angabe 
„Entgeltgruppe 9 Fallgruppen  4 oder 5“ 
durch die Angabe „Entgeltgruppe 9a Fall-
gruppen 4 oder 5“ ersetzt.

 f)  In der Protokollerklärung Nr. 8 wird die Angabe 
„Entgeltgruppe 9 Fallgruppen 2, 3 und 4“ durch 
die Angabe „Entgeltgruppe 9a Fallgruppen 1, 2 
und 3“ ersetzt.

35.  In Anlage A Teil II Abschnitt 9 Unterabschnitt 2 wird 
die Entgeltgruppe 9 wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 9a“ 
ersetzt.

 b)  In den Fallgruppen 1, 2 und 3 wird jeweils der 
Klammerzusatz gestrichen.

36.  In Anlage A Teil II Abschnitt 9 Unterabschnitt 3 wird 
die Entgeltgruppe 9 wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 9b“ 
ersetzt.

 b)  Die bisherige Fallgruppe 1 der Entgeltgruppe 9 
wird die einzige Fallgruppe in der Entgeltgruppe 
9b.

 c)  Nach der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 
9b wird die Überschrift „Entgeltgruppe 9a“ ein-
gefügt.
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 c)  Nach der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 
9b wird die Überschrift „Entgeltgruppe 9a“ ein-
gefügt.

 d)  Die bisherige Fallgruppe 2 der Entgeltgruppe 9 
wird die einzige Fallgruppe der Entgeltgruppe 9a.

 e)  In der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 9a 
wird der erste Klammerzusatz gestrichen.

42.  In Anlage A Teil II Abschnitt  10 Unterabschnitt 6 
wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 9b“ 
ersetzt.

 b)  Die bisherige Fallgruppe 1 der Entgeltgruppe 9 
wird die einzige Fallgruppe in der Entgeltgruppe 
9b.

 c)  Nach der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 
9b wird die Überschrift „Entgeltgruppe 9a“ ein-
gefügt.

 d)  Die bisherige Fallgruppe 2 der Entgeltgruppe 9 
wird die einzige Fallgruppe der Entgeltgruppe 9a.

 e)  In der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 9a 
wird der erste Klammerzusatz gestrichen.

43.  In Anlage A Teil II Abschnitt  10 Unterabschnitt 7 
wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 9a“ 
ersetzt.

 b)  In der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 9a 
wird der Klammerzusatz gestrichen.

44.  In Anlage A Teil II Abschnitt  10 Unterabschnitt 9 
wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 9a“ 
ersetzt.

 b)  In den Fallgruppen 1 und 2 wird jeweils der erste 
Klammerzusatz gestrichen.

45.  Anlage A Teil II Abschnitt 10 Unterabschnitt 10 wird 
wie folgt geändert:

 a)  Die Entgeltgruppe 9 wird wie folgt geändert:

  aa)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 
9b“ ersetzt.

  bb)  Nach der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 2 
wird die Überschrift „Entgeltgruppe 9a“ ein-
gefügt.

  cc)  Die bisherige Fallgruppe 3 der Entgeltgruppe 
9 wird die einzige Fallgruppe der Entgelt-
gruppe 9a.

  dd)  In der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 
9a wird der erste Klammerzusatz gestrichen.

 b)  In der Protokollerklärung Nr. 2 wird die Angabe 
„Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 3“ durch die Angabe 
„Entgeltgruppe 9a“ersetzt.

46.  In Anlage A Teil II Abschnitt  10 Unterabschnitt 11 
wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 9b“ 
ersetzt.

 b)  Nach der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 2 wird die 
Überschrift „Entgeltgruppe 9a“ eingefügt.

 c)  Die bisherige Fallgruppe 3 der Entgeltgruppe 9 
wird die einzige Fallgruppe der Entgeltgruppe 9a.

 d)  In der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 9a 
wird der erste Klammerzusatz gestrichen.

47.  In Anlage A Teil II Abschnitt  10 Unterabschnitt 13 
wird in der Überschrift der Entgeltgruppe 9 die An-
gabe „Entgeltgruppe 9“ durch die Angabe „Entgelt-
gruppe 9b“ ersetzt.

 d)  Die bisherige Fallgruppe 2 der Entgeltgruppe 9 
wird die einzige Fallgruppe der Entgeltgruppe 9a.

 e)  In der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 9a 
wird der Klammerzusatz gestrichen.

37.  In Anlage A Teil II Abschnitt  10 Unterabschnitt 1 
wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 9b“ 
ersetzt.

 b)  Nach der Fallgruppe 2 der Entgeltgruppe 9b wird 
die Überschrift „Entgeltgruppe 9a“ eingefügt.

 c)  Die bisherige Fallgruppe 3 der Entgeltgruppe 9 
wird die einzige Fallgruppe der Entgeltgruppe 9a.

 d)  In der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 9a 
wird der Klammerzusatz gestrichen.

38.  In Anlage A Teil II Abschnitt  10 Unterabschnitt 2 
wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 9b“ 
ersetzt.

 b)  Die bisherige Fallgruppe 1 der Entgeltgruppe 9 
wird die einzige Fallgruppe in der Entgeltgruppe 
9b.

 c)  Nach der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 
9b wird die Überschrift „Entgeltgruppe 9a“ ein-
gefügt.

 d)  Die bisherige Fallgruppe 2 der Entgeltgruppe 9 
wird die einzige Fallgruppe der Entgeltgruppe 9a.

 e)  In der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 9a 
wird der erste Klammerzusatz gestrichen.

39.  Anlage A Teil II Abschnitt 10 Unterabschnitt 3 wird 
wie folgt geändert:

 a)  Die Entgeltgruppe 9 wird wie folgt geändert:

  aa)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 
9b“ ersetzt.

  bb)  Nach der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 2 
wird die Überschrift „Entgeltgruppe 9a“ ein-
gefügt.

  cc)  Die bisherigen Fallgruppen 3, 4, 5 und 6 der 
Entgeltgruppe 9 werden die Fallgruppen 1, 2, 
3 und 4 der Entgeltgruppe 9a.

  dd)  In den Fallgruppen 1, 2, 3 und 4 der Entgelt-
gruppe 9a wird jeweils der erste Klammerzu-
satz gestrichen.

 b)  In der Protokollerklärung Nr. 2 wird die Angabe 
„Entgeltgruppe 9“ durch die Angabe „Entgelt-
gruppe 9b“ ersetzt.

40.  In Anlage A Teil II Abschnitt  10 Unterabschnitt 4 
wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 9b“ 
ersetzt.

 b)  Nach der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 2 wird die 
Überschrift „Entgeltgruppe 9a“ eingefügt.

 c)  Die bisherigen Fallgruppen 3, 4 und 5 der Ent-
geltgruppe 9 werden die Fallgruppen 1, 2 und 3 
der Entgeltgruppe 9a.

 d)  In den Fallgruppen 1, 2 und 3 der Entgeltgruppe 
9a wird jeweils der erste Klammerzusatz gestri-
chen.

41.  In Anlage A Teil II Abschnitt  10 Unterabschnitt 5 
wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 9b“ 
ersetzt.

 b)  Die bisherige Fallgruppe 1 der Entgeltgruppe 9 
wird die einzige Fallgruppe in der Entgeltgruppe 
9b.
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  cc)  Die bisherigen Fallgruppen 3 und 4 der Ent-
geltgruppe 9 werden die Fallgruppen 1 und 2 
der Entgeltgruppe 9a.

  dd)   In den Fallgruppen 1 und 2 der Entgelt-
gruppe 9a wird jeweils der erste Klammerzu-
satz gestrichen.

 b)  In der Protokollerklärung Nr. 1 Buchstabe b wird 
die Angabe „Entgeltgruppe 9“ durch die Angabe 
„Entgeltgruppe 9b“ ersetzt.

53.  Anlage A Teil II Abschnitt 11 Unterabschnitt 4 wird 
wie folgt geändert:

 a)  In der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 3 wird die 
Angabe „Entgeltgruppe 9“ durch die Angabe 
„Entgeltgruppe 9b“ ersetzt.

 b)  In der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 1 und Fall-
gruppe 3 wird die Angabe „Entgeltgruppe 9“ je-
weils durch die Angabe „Entgeltgruppe 9b“ er-
setzt.

 c)  Die Entgeltgruppe 9 wird wie folgt geändert:

  aa)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 
9b“ ersetzt.

  bb)  In der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 2 wird 
die Angabe „Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 4“ 
durch die Angabe „Entgeltgruppe 9a Fall-
gruppe 1“ ersetzt.

  cc)  Nach der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 3 
wird die Überschrift „Entgeltgruppe 9a“ ein-
gefügt.

  dd)  Die bisherigen Fallgruppen 4 und 5 der Ent-
geltgruppe 9 werden die Fallgruppen 1 und 2 
der Entgeltgruppe 9a.

  ee)  In den Fallgruppen 1 und 2 der Entgelt-
gruppe 9a wird jeweils der Klammerzusatz 
gestrichen.

54.  In Anlage A Teil II Abschnitt  11 Unterabschnitt 5 
wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 9a“ 
ersetzt.

 b)  Der Klammerzusatz wird gestrichen.

55.  In Anlage A Teil II Abschnitt  12 Unterabschnitt 1 
wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 9a“ 
ersetzt.

 b)  In den Fallgruppen 1 und 2 wird jeweils der erste 
Klammerzusatz gestrichen.

56.  In Anlage A Teil II Abschnitt  13 wird in der Über-
schrift der Entgeltgruppe 9 die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 9b“ er-
setzt.

57.  In Anlage A Teil II Abschnitt  14 wird in der Über-
schrift der Entgeltgruppe 9 die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 9b“ er-
setzt.

58.  Anlage A Teil II Abschnitt  15 wird wie folgt geän-
dert:

 a)  Vor dem Unterabschnitt 1 wird folgende Vorbe-
merkung eingefügt:

  „Vorbemerkung
   1Beschäftigte, die nach diesem Abschnitt eingrup-

piert sind, erhalten eine monatliche Zulage in 
Höhe von 38,35 Euro. 2Die Zulage wird nur für 
Zeiträume gezahlt, in denen Beschäftigte einen 
Anspruch auf Entgelt oder Entgeltfortzahlung 
nach §  21 haben. 3Die Zahlung erfolgt längstens 
bis zu einer Überarbeitung bzw. Neuregelung des 
Abschnitts 15.“

48.  In Anlage A Teil II Abschnitt  10 Unterabschnitt 14 
wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 9b“ 
ersetzt.

 b)  Die bisherige Fallgruppe 1 der Entgeltgruppe 9 
wird die einzige Fallgruppe in der Entgeltgruppe 
9b.

 c)  Nach der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 
9b wird die Überschrift „Entgeltgruppe 9a“ ein-
gefügt.

 d)  Die bisherige Fallgruppe 2 der Entgeltgruppe 9 
wird die einzige Fallgruppe der Entgeltgruppe 9a.

 e)  In der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 9a 
wird der erste Klammerzusatz gestrichen.

49.  In Anlage A Teil II Abschnitt  10 Unterabschnitt 15 
wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 9b“ 
ersetzt.

 b)  Nach der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 2 wird die 
Überschrift „Entgeltgruppe 9a“ eingefügt.

 c)  Die bisherigen Fallgruppen 3 und 4 der Entgelt-
gruppe 9 werden die Fallgruppen 1 und 2 der 
Entgeltgruppe 9a.

 d)  In den Fallgruppen 1 und 2 der Entgeltgruppe 9a 
wird jeweils der Klammerzusatz gestrichen.

50.  Anlage A Teil II Abschnitt 11 Unterabschnitt 1 wird 
wie folgt geändert:

 a)  In der Protokollerklärung Nr. 1 Buchstabe b wird 
die Angabe „Entgeltgruppe 9“ durch die Angabe 
„Entgeltgruppe 9b“ ersetzt.

 b)  Die Protokollerklärung Nr. 2 wird wie folgt geän-
dert:

  aa)  In Absatz  1 Satz  1 werden die Angaben 
„Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 5“ sowie „Ent-
geltgruppe 9 Fallgruppe 3“ jeweils durch die 
Angabe „Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 1“ er-
setzt.

  bb)  In Absatz 3 werden die Wörter „ist vergleich-
bar die Entgeltgruppe 9“ durch die Wörter 
„sind vergleichbar die Entgeltgruppen 9a 
und 9b mit“ ersetzt.

51.  Anlage A Teil II Abschnitt 11 Unterabschnitt 2 wird 
wie folgt geändert:

 a)  Die Entgeltgruppe 9 wird wie folgt geändert:

  aa)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 
9b“ ersetzt.

  bb)  Nach der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 4 
wird die Überschrift „Entgeltgruppe 9a“ ein-
gefügt.

  cc)  Die bisherigen Fallgruppen 5 und 6 der Ent-
geltgruppe 9 werden die Fallgruppen 1 und 2 
der Entgeltgruppe 9a.

  dd)   In den Fallgruppen 1 und 2 der Entgelt-
gruppe 9a wird jeweils der erste Klammerzu-
satz gestrichen.

 b)  In der Protokollerklärung Nr. 1 Buchstabe b wird 
die Angabe „Entgeltgruppe 9“ durch die Angabe 
„Entgeltgruppe 9b“ ersetzt.

52.  Anlage A Teil II Abschnitt 11 Unterabschnitt 3 wird 
wie folgt geändert:

 a)  Die Entgeltgruppe 9 wird wie folgt geändert:

  aa)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 
9b“ ersetzt.

  bb)  Nach der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 2 
wird die Überschrift „Entgeltgruppe 9a“ ein-
gefügt.
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 e)  In den Fallgruppen 1 und 2 der Entgeltgruppe 9a 
wird jeweils der erste Klammerzusatz gestrichen.

60.  Anlage A Teil II Abschnitt  17 wird wie folgt geän-
dert:

 a)   In der Entgeltgruppe 10 wird in den Fallgruppen 
1 und 2 jeweils die Angabe „Entgeltgruppe 9“ 
durch die Angabe „Entgeltgruppe 9b“ ersetzt.

 b)  In der Überschrift der Entgeltgruppe 9 wird die 
Angabe „Entgeltgruppe 9“ durch die Angabe 
„Entgeltgruppe 9b“ ersetzt.

61.  In Anlage A Teil II Abschnitt  18 wird die Entgelt-
gruppe 9 wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 9b“ 
ersetzt.

 b)  Die bisherige Fallgruppe 1 der Entgeltgruppe 9 
wird die einzige Fallgruppe in der Entgeltgruppe 
9b.

 c)  Nach der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 
9b wird die Überschrift „Entgeltgruppe 9a“ ein-
gefügt.

 d)  Die bisherige Fallgruppe 2 der Entgeltgruppe 9 
wird die einzige Fallgruppe der Entgeltgruppe 9a.

 e)  In der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 9a 
wird der Klammerzusatz gestrichen.

62.  Anlage A Teil II Abschnitt  19 wird wie folgt geän-
dert:

 a)  Das Wort „Vorbemerkung“ wird durch das Wort 
„Vorbemerkungen“ ersetzt und die bisherige ein-
zige Vorbemerkung wird Vorbemerkung Nr. 1.

 b)  Nach der Vorbemerkung Nr. 1 wird folgende Vor-
bemerkung Nr. 2 eingefügt:

  „2.  (1) 1Beschäftigte, die nach Entgeltgruppe 9b 
oder 10 dieses Abschnitts eingruppiert sind, 
erhalten eine monatliche Zulage in Höhe von 
23,01 Euro. 2Die Zulage wird nur für Zeit-
räume gezahlt, in denen Beschäftigte einen 
Anspruch auf Entgelt oder Entgeltfortzah-
lung nach §  21 haben. 3Die Zahlung erfolgt 
längstens bis zu einer Überarbeitung bzw. 
Neuregelung des Abschnitts 19.

     (2) Die Zulage steht nicht zu neben einer Zu-
lage nach den Tarifverträgen, die nach Nrn. 9 
oder 11 der Anlage 1 Teil C zum TVÜ-Länder 
fortgelten.“ 

 c)  Die Entgeltgruppe 9 wird wie folgt geändert:

  aa)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 
9b“ ersetzt.

  bb)  Nach der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 4 
wird die Überschrift „Entgeltgruppe 9a“ ein-
gefügt.

  cc)  Die bisherigen Fallgruppen 5, 6, 7 und 8 der 
Entgeltgruppe 9 werden die Fallgruppen 1, 2, 
3 und 4 der Entgeltgruppe 9a.

  dd)  In den Fallgruppen 1 und 2 der Entgelt-
gruppe 9a wird jeweils der erste Klammerzu-
satz gestrichen.

  ee)  In den Fallgruppen 3 und 4 der Entgelt-
gruppe 9a wird jeweils der Klammerzusatz 
gestrichen.

63.  In Anlage A Teil II Abschnitt  20 Unterabschnitt 1 
wird in der Überschrift der Entgeltgruppe 9 die An-
gabe „Entgeltgruppe 9“ durch die Angabe „Entgelt-
gruppe 9b“ ersetzt.

64.  In Anlage A Teil II Abschnitt  20 Unterabschnitt 2 
wird in der Überschrift der Entgeltgruppe 9 die An-
gabe „Entgeltgruppe 9“ durch die Angabe „Entgelt-
gruppe 9b“ ersetzt.

 b)  In Unterabschnitt 1 wird die Entgeltgruppe 9 wie 
folgt geändert:

  aa)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 
9b“ ersetzt.

  bb)  Die bisherige Fallgruppe 1 der Entgeltgruppe 
9 wird die einzige Fallgruppe in der Entgelt-
gruppe 9b.

  cc)  Nach der einzigen Fallgruppe der Entgelt-
gruppe 9b wird die Überschrift „Entgelt-
gruppe 9a“ eingefügt.

  dd)   Die bisherige Fallgruppe 2 der Entgeltgruppe 
9 wird die einzige Fallgruppe der Entgelt-
gruppe 9a.

  ee)  In der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 
9a wird der Klammerzusatz gestrichen.

 c)  In Unterabschnitt 2 wird die Entgeltgruppe 9 wie 
folgt geändert:

  aa)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 
9a“ ersetzt.

  bb)  In den Fallgruppen 1 und 2 wird jeweils der 
erste Klammerzusatz gestrichen.

  cc)  In den Fallgruppen 3 und 4 wird jeweils der 
Klammerzusatz gestrichen.

 d)  In Unterabschnitt 3 wird die Entgeltgruppe 9 wie 
folgt geändert:

  aa)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 
9a“ ersetzt.

  bb)  In den Fallgruppen 1 und 2 wird jeweils der 
erste Klammerzusatz gestrichen.

  cc)  In der Fallgruppe 3 wird der Klammerzusatz 
gestrichen.

 e)  Unterabschnitt 4 wird wie folgt geändert:

  aa)  Die Entgeltgruppe 9 wird wie folgt geändert:

    aaa)  In der Überschrift wird die Angabe 
„Entgeltgruppe 9“ durch die Angabe 
„Entgeltgruppe 9a“ ersetzt.

    bbb)  In der Fallgruppe 1 wird die Angabe 
„Entgeltgruppe 9“ durch die Angabe 
„Entgeltgruppe 9a“ ersetzt.

    ccc)  In den Fallgruppen 1, 2, 3, 4, 5 und 6 
wird jeweils der erste Klammerzusatz 
gestrichen.

  bb)  In der Protokollerklärung Nr. 1 wird die An-
gabe „Entgeltgruppe 9“ durch die Angabe 
„Entgeltgruppe 9a“ ersetzt.

 f)  In Unterabschnitt 5 wird die Entgeltgruppe 9 wie 
folgt geändert:

  aa)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 
9a“ ersetzt.

  bb)  In der einzigen Fallgruppe wird der Klam-
merzusatz gestrichen.

59.  In Anlage A Teil II Abschnitt  16 wird die Entgelt-
gruppe 9 wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 9b“ 
ersetzt.

 b)  Die bisherige Fallgruppe 1 der Entgeltgruppe 9 
wird die einzige Fallgruppe in der Entgeltgruppe 
9b.

 c)  Nach der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 
9b wird die Überschrift „Entgeltgruppe 9a“ ein-
gefügt.

 d)  Die bisherigen Fallgruppen 2 und 3 der Entgelt-
gruppe 9 werden die Fallgruppen 1 und 2 der 
Entgeltgruppe 9a.
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 b)  In den Fallgruppen 1 und 2 wird jeweils der erste 
Klammerzusatz gestrichen.

69.  Anlage A Teil II Abschnitt  21 wird wie folgt geän-
dert:

 a)  Das Wort „Vorbemerkung“ wird durch das Wort 
„Vorbemerkungen“ ersetzt und die bisherige ein-
zige Vorbemerkung wird Vorbemerkung Nr. 1.

 b)  Nach der Vorbemerkung Nr. 1 wird folgende Vor-
bemerkung Nr. 2 eingefügt:

  „2.  1Beschäftigte, die nach Entgeltgruppe 6, 8 
oder 9a dieses Abschnitts eingruppiert sind, 
erhalten für die Zeit ihrer überwiegenden 
Beschäftigung im Außendienst der Steuer-
prüfung eine monatliche Außendienstzulage 
in Höhe von 17,05 Euro. 2Beschäftigte, die 
nach Entgeltgruppen 9b, 10, 11 oder 12 die-
ses Abschnitts eingruppiert sind, erhalten für 
die Zeit ihrer überwiegenden Beschäftigung 
im Außendienst der Steuerprüfung eine mo-
natliche Außendienstzulage in Höhe von 
38,35 Euro. 3Die Zulage wird nur für Zeit-
räume gezahlt, in denen Beschäftigte einen 
Anspruch auf Entgelt oder Entgeltfortzah-
lung nach §  21 haben. 4Die Zahlung erfolgt 
längstens bis zu einer Überarbeitung bzw. 
Neuregelung des Abschnitts 21.“

 c)  Die Entgeltgruppe 9 wird wie folgt geändert:

  aa)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 
9b“ ersetzt.

  bb)  Nach der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 4 
wird die Überschrift „Entgeltgruppe 9a“ ein-
gefügt.

  cc)  Die bisherigen Fallgruppen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
und 12 der Entgeltgruppe 9 werden die Fall-
gruppen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 der Entgelt-
gruppe 9a.

  dd)   In den Fallgruppen 1, 3, 4, 5 und 6 der Ent-
geltgruppe 9a wird jeweils der erste Klam-
merzusatz gestrichen.

  ee)  In den Fallgruppen 2, 7 und 8 der Entgelt-
gruppe 9a wird jeweils der Klammerzusatz 
gestrichen.

70.  Anlage A Teil II Abschnitt 22 Unterabschnitt 1 wird 
wie folgt geändert:

 a)  Das Wort „Vorbemerkung“ wird durch das Wort 
„Vorbemerkungen“ ersetzt und die bisherige ein-
zige Vorbemerkung wird Vorbemerkung Nr. 1.

 b)  Nach der Vorbemerkung Nr. 1 wird folgende Vor-
bemerkung Nr. 2 eingefügt:

  „2.  (1) 1Beschäftigte, die nach diesem Unterab-
schnitt eingruppiert sind, erhalten eine mo-
natliche Zulage in Höhe von 23,01 Euro. 2Die 
Zulage wird nur für Zeiträume gezahlt, in 
denen Beschäftigte einen Anspruch auf Ent-
gelt oder Entgeltfortzahlung nach §  21 ha-
ben. 3Die Zahlung erfolgt längstens bis zu ei-
ner Überarbeitung bzw. Neuregelung des Ab-
schnitts 22 Unterabschnitt 1.

     (2) Die Zulage steht nicht zu neben einer Zu-
lage nach den Tarifverträgen, die nach Teil C 
Nrn. 9 oder 11 der Anlage 1 zum TVÜ-Län-
der fortgelten. 

     (3) Absatz 1 und 2 gilt auch für Beschäftigte 
im Sinne der Protokollerklärung Nr.1.“

71.  In Anlage A Teil II Abschnitt  22 Unterabschnitt 2 
wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 9a“ 
ersetzt.

 b)  In der Fallgruppe 1 wird der erste Klammerzusatz 
gestrichen.

 c)  In der Fallgruppe 2 wird der Klammerzusatz ge-
strichen.

65.  In Anlage A Teil II Abschnitt  20 Unterabschnitt 3 
wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 9b“ 
ersetzt.

 b)  Nach der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 2 wird die 
Überschrift „Entgeltgruppe 9a“ eingefügt.

 c)  Die bisherige Fallgruppe 3 der Entgeltgruppe 9 
wird die einzige Fallgruppe der Entgeltgruppe 9a.

 d)  In der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 9a 
wird der erste Klammerzusatz gestrichen.

66.  Anlage A Teil II Abschnitt 20 Unterabschnitt 4 wird 
wie folgt geändert:

 a)  In der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 wird die 
Angabe „Entgeltgruppe 9“ durch die Angabe 
„Entgeltgruppe 9b“ ersetzt.

 b)  In der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 1 wird die 
Angabe „Entgeltgruppe 9“ durch die Angabe 
„Entgeltgruppe 9b“ ersetzt.

 c)  Die Entgeltgruppe 9 wird wie folgt geändert:

  aa)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 
9b“ ersetzt.

  bb)  Nach der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 2 
wird die Überschrift „Entgeltgruppe 9a“ ein-
gefügt.

  cc)  Die bisherige Fallgruppe 3 der Entgeltgruppe 
9 wird die einzige Fallgruppe der Entgelt-
gruppe 9a.

  dd)  In der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 
9a wird der Klammerzusatz gestrichen.

 d)  In der Protokollerklärung Nr. 1 Buchstabe e wird 
die Angabe „Entgeltgruppe 9“ durch die Angabe 
„Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 2 oder der Entgelt-
gruppe 9a“ ersetzt.

67.  Anlage A Teil II Abschnitt 20 Unterabschnitt 5 wird 
wie folgt geändert:

 a)  Das Wort „Vorbemerkung“ wird durch das Wort 
„Vorbemerkungen“ ersetzt und die bisherige ein-
zige Vorbemerkung wird Vorbemerkung Nr. 1.

 b)  Nach der Vorbemerkung Nr. 1 wird folgende Vor-
bemerkung Nr. 2 eingefügt:

  „2.  1Beschäftigte, die nach Entgeltgruppe 9a 
oder 9b dieses Unterabschnitts eingruppiert 
sind, erhalten eine monatliche Zulage in 
Höhe von 38,35 Euro. 2Die Zulage wird nur 
für Zeiträume gezahlt, in denen Beschäftigte 
einen Anspruch auf Entgelt oder Entgeltfort-
zahlung nach §  21 haben. 3Die Zahlung er-
folgt längstens bis zu einer Überarbeitung 
bzw. Neuregelung des Abschnitts 20 Unter-
abschnitt 5.“

 c)  Die Entgeltgruppe 9 wird wie folgt geändert:

  aa)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 
9b“ ersetzt.

  bb)  Nach der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 2 
wird die Überschrift „Entgeltgruppe 9a“ ein-
gefügt.

  cc)  Die bisherigen Fallgruppen 3 und 4 der Ent-
geltgruppe 9 werden die Fallgruppen 1 und 2 
der Entgeltgruppe 9a.

  dd)  In den Fallgruppen 1 und 2 der Entgelt-
gruppe 9a wird jeweils der Klammerzusatz 
gestrichen.

68.  In Anlage A Teil II Abschnitt  20 Unterabschnitt 6 
wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 9a“ 
ersetzt.
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Euro. 2Die Zulage wird nur für Zeiträume ge-
zahlt, in denen Beschäftigte einen Anspruch auf 
Entgelt oder Entgeltfortzahlung nach § 21 haben. 
3Die Zahlung erfolgt längstens bis zu einer Über-
arbeitung bzw. Neuregelung des Abschnitts 23.

   (2) Die Zulage steht nicht zu neben einer Zulage 
nach den Tarifverträgen, die nach Teil C Nrn. 9 
oder 11 der Anlage 1 zum TVÜ-Länder fortgel-
ten.“ 

 b)  In Entgeltgruppe 10 wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9 Fallgruppe 1“ durch die Angabe „Ent-
geltgruppe 9b“ ersetzt.

 c)  Die Entgeltgruppe 9 wird wie folgt geändert:

  aa)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 
9b“ ersetzt.

  bb)  Die bisherige Fallgruppe 1 der Entgeltgruppe 
9 wird die einzige Fallgruppe in der Entgelt-
gruppe 9b.

  cc)  Nach der einzigen Fallgruppe der Entgelt-
gruppe 9b wird die Überschrift „Entgelt-
gruppe 9a“ eingefügt.

  dd)  Die bisherige Fallgruppe 2 der Entgeltgruppe 
9 wird die einzige Fallgruppe der Entgelt-
gruppe 9a.

  ee)  In der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 
9a wird der erste Klammerzusatz gestrichen.

79.  In Anlage A Teil II Abschnitt  24 Unterabschnitt 1 
wird in der Überschrift der Entgeltgruppe 9 die An-
gabe „Entgeltgruppe 9“ durch die Angabe „Entgelt-
gruppe 9b“ ersetzt.

80.  Anlage A Teil II Abschnitt 24 Unterabschnitt 2 wird 
wie folgt geändert:

 a)  Vor der Entgeltgruppe 9 wird folgende Vorbemer-
kung eingefügt:

  „Vorbemerkung
   1Beschäftigte, die nach Entgeltgruppe 8 Fall-

gruppe 1, 3 oder 4 oder Entgeltgruppe 9a dieses 
Unterabschnitts eingruppiert sind, erhalten eine 
monatliche Zulage in Höhe von 38,35 Euro. 2Die 
Zulage wird nur für Zeiträume gezahlt, in denen 
Beschäftigte einen Anspruch auf Entgelt oder 
Entgeltfortzahlung nach §  21 haben. 3Die Zah-
lung erfolgt längstens bis zu einer Überarbeitung 
bzw. Neuregelung des Unterabschnitts 2.“

 b)  Die Entgeltgruppe 9 wird wie folgt geändert:

  aa)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 
9b“ ersetzt.

  bb)  Nach der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 2 
wird die Überschrift „Entgeltgruppe 9a“ ein-
gefügt.

  cc)  Die bisherigen Fallgruppen 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 
9 der Entgeltgruppe 9 werden die Fallgrup-
pen 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 der Entgeltgruppe 9a.

  dd)  In den Fallgruppen 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 der 
Entgeltgruppe 9a wird jeweils der erste 
Klammerzusatz gestrichen.

81.  Anlage A Teil II Abschnitt 24 Unterabschnitt 3 wird 
wie folgt geändert:

 a)  Vor der Entgeltgruppe 9 wird folgende Vorbemer-
kung eingefügt:

  „Vorbemerkung
   1Beschäftigte, die nach Entgeltgruppe 6 Fallgrup-

pen 3 oder 5, Entgeltgruppe 7 Fallgruppen 1 bis 4, 
Entgeltgruppe 8 Fallgruppen 1 oder 3 oder Ent-
geltgruppe 9a dieses Unterabschnitts eingrup-
piert sind, erhalten eine monatliche Zulage in 
Höhe von 38,35 Euro. 2Die Zulage wird nur für 
Zeiträume gezahlt, in denen Beschäftigte einen 
Anspruch auf Entgelt oder Entgeltfortzahlung 
nach §  21 haben. 3Die Zahlung erfolgt längstens 

72.  In Anlage A Teil II Abschnitt  22 Unterabschnitt 3 
wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 9b“ 
ersetzt.

 b)  Nach der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 2 wird die 
Überschrift „Entgeltgruppe 9a“ eingefügt.

 c)  Die bisherige Fallgruppe 3 der Entgeltgruppe 9 
wird die einzige Fallgruppe der Entgeltgruppe 9a.

 d)  In der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 9a 
wird der erste Klammerzusatz gestrichen.

73.  In Anlage A Teil II Abschnitt  22 Unterabschnitt 7 
wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 9a“ 
ersetzt.

 b)  In der einzigen Fallgruppe wird der Klammerzu-
satz gestrichen.

74.  In Anlage A Teil II Abschnitt  22 Unterabschnitt 8 
wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 9a“ 
ersetzt.

 b)  In der einzigen Fallgruppe wird der erste Klam-
merzusatz gestrichen.

75.  In Anlage A Teil II Abschnitt  22 Unterabschnitt 9 
wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 9a“ 
ersetzt.

 b)  In der einzigen Fallgruppe wird der erste Klam-
merzusatz gestrichen.

76.  In Anlage A Teil II Abschnitt  22 Unterabschnitt 10 
wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 9b“ 
ersetzt.

 b)  Die bisherige Fallgruppe 1 der Entgeltgruppe 9 
wird die einzige Fallgruppe der Entgeltgruppe 9b.

 c)  Nach der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 
9b wird die Überschrift „Entgeltgruppe 9a“ ein-
gefügt.

 d)  Die bisherige Fallgruppe 2 der Entgeltgruppe 9 
wird die einzige Fallgruppe der Entgeltgruppe 9a.

 e)  In der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 9a 
wird der erste Klammerzusatz gestrichen.

77.  In Anlage A Teil II Abschnitt  22 Unterabschnitt 11 
wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 9b“ 
ersetzt.

 b)  Die bisherige Fallgruppe 1 der Entgeltgruppe 9 
wird die einzige Fallgruppe der Entgeltgruppe 9b.

 c)  Nach der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 
9b wird die Überschrift „Entgeltgruppe 9a“ ein-
gefügt.

 d)  Die bisherigen Fallgruppen 2, 3 und 4 der Ent-
geltgruppe 9 werden die Fallgruppen 1, 2 und 3 
der Entgeltgruppe 9a.

 e)  In den Fallgruppen 1, 2 und 3 der Entgeltgruppe 
9a wird jeweils der Klammerzusatz gestrichen.

78.  Anlage A Teil II Abschnitt  23 wird wie folgt geän-
dert:

 a)  Vor der Entgeltgruppe 11 wird folgende Vorbe-
merkung eingefügt:

  „Vorbemerkung

   (1) 1Beschäftigte, die nach Entgeltgruppe 9b, 10 
oder 11 dieses Abschnitts eingruppiert sind, er-
halten eine monatliche Zulage in Höhe von 23,01 
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 b)  In den Fallgruppen 1 und 2 wird jeweils der erste 
Klammerzusatz gestrichen.

88.   In Anlage A Teil III Abschnitt  3 Unterabschnitt 6 
wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 9a“ 
ersetzt.

 b)  In den Fallgruppen 1 und 2 wird jeweils der 
Klammerzusatz gestrichen.

89.  Anlage A Teil III Abschnitt 3 Unterabschnitt 7 wird 
wie folgt geändert:

 a)  Die Entgeltgruppe 9 wird wie folgt geändert:

  aa)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 
9a“ ersetzt.

  bb)  In der einzigen Fallgruppe wird der Klam-
merzusatz gestrichen.

 b)  In der Protokollerklärung Nr.  5 Satz  1 wird die 
Angabe „Absatz 4 Satz 4“ durch die Angabe „Ab-
satz 4 Satz 5“ ersetzt.

90.  In Anlage A Teil III Abschnitt  3 Unterabschnitt 13 
wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 9a“ 
ersetzt.

 b)  In der einzigen Fallgruppe wird der Klammerzu-
satz gestrichen.

91.  In Anlage A Teil III Abschnitt  3 Unterabschnitt 16 
wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 9a“ 
ersetzt.

 b)  In der einzigen Fallgruppe wird der Klammerzu-
satz gestrichen.

92.  Anlage A Teil IV wird wie folgt gefasst:

 „Teil IV
 Beschäftigte im Pfl egedienst

 1.  Beschäftigte in der Pfl ege

  Vorbemerkungen

  1.  1Die Bezeichnung „Pfl egehelferinnen“ um-
fasst auch Gesundheits- und Krankenpfl ege-
helferinnen sowie Altenpfl egehelferinnen. 
2Die Bezeichnung „Pfl egerinnen“ umfasst Ge-
sundheits- und Krankenpfl egerinnen, Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpfl egerinnen 
sowie Altenpfl egerinnen in allen Fachrichtun-
gen bzw. Spezialisierungen. 

  2.  Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen, die 
die Tätigkeiten von Gesundheits- und Kinder-
krankenpfl egerinnen oder von Altenpfl egerin-
nen ausüben, sind als Gesundheits- und Kin-
derkrankenpfl egerinnen bzw. als Altenpfl ege-
rinnen eingruppiert.

  3.  Gesundheits- und Kinderkrankenpfl egerin-
nen, die die Tätigkeiten von Gesundheits- und 
Krankenpfl egerinnen oder von Altenpfl ege-
rinnen ausüben, sind als Gesundheits- und 
Krankenpfl egerinnen bzw. als Altenpfl egerin-
nen eingruppiert.

  4.  Altenpfl egerinnen, die die Tätigkeiten von 
Gesundheits- und Krankenpfl egerinnen aus-
üben, sind als Gesundheits- und Krankenpfl e-
gerinnen eingruppiert.

  5.  Nach den Tätigkeitsmerkmalen für Pfl egerin-
nen sind auch Hebammen sowie Operations-
technische Assistentinnen und Anästhesie-
technische Assistentinnen mit abgeschlosse-
ner Ausbildung nach der DKG-Empfehlung 
vom 17. September 2013 in der jeweiligen Fas-
sung oder nach gleichwertiger landesrechtli-
cher Regelung, die die Tätigkeit von Gesund-
heits- und Krankenpfl egerinnen oder von Ge-

bis zu einer Überarbeitung bzw. Neuregelung des 
Unterabschnitts 3.“

 b)  Die Entgeltgruppe 9 wird wie folgt geändert:

  aa)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 
9a“ ersetzt.

  bb)  In den Fallgruppen 1, 2, 3, 4 und 6 wird je-
weils der erste Klammerzusatz gestrichen.

  cc)  In der Fallgruppe 5 wird der Klammerzusatz 
gestrichen.

82.  In Anlage A Teil II Abschnitt  25 Unterabschnitt 1 
wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 9b“ 
ersetzt.

 b)  Nach der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 4 wird die 
Überschrift „Entgeltgruppe 9a“ eingefügt.

 c)  Die bisherigen Fallgruppen 5, 6, 7, 8 und 9 der 
Entgeltgruppe 9 werden die Fallgruppen 1, 2, 3, 4 
und 5 der Entgeltgruppe 9a.

 d)  In den Fallgruppen 1, 2, 3, 4 und 5 der Entgelt-
gruppe 9a wird jeweils der erste Klammerzusatz 
gestrichen.

83.  In Anlage A Teil II Abschnitt  25 Unterabschnitt 2 
wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 9b“ 
ersetzt.

 b)  Nach der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 2 wird die 
Überschrift „Entgeltgruppe 9a“ eingefügt.

 c)  Die bisherigen Fallgruppen 3 und 4 der Entgelt-
gruppe 9 werden die Fallgruppen 1 und 2 der 
Entgeltgruppe 9a.

 d)  In den Fallgruppen 1 und 2 der Entgeltgruppe 9a 
wird jeweils der erste Klammerzusatz gestrichen.

84.  In Anlage A Teil II Abschnitt  25 Unterabschnitt 4 
wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 9b“ 
ersetzt.

 b)  Die bisherige Fallgruppe 1 der Entgeltgruppe 9 
wird die einzige Fallgruppe in der Entgeltgruppe 
9b.

 c)  Nach der einzigen Fallgruppe der Entgeltgruppe 
9b wird die Überschrift „Entgeltgruppe 9a“ ein-
gefügt.

 d)  Die bisherigen Fallgruppen 2 und 3 der Entgelt-
gruppe 9 werden die Fallgruppen 1 und 2 der 
Entgeltgruppe 9a.

 e)  In den Fallgruppen 1 und 2 der Entgeltgruppe 9a 
wird jeweils der erste Klammerzusatz gestrichen.

85.  In Anlage A Teil II Abschnitt  26 wird in der Über-
schrift der Entgeltgruppe 9 die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 9b“ er-
setzt.

86.  In Anlage A Teil III Abschnitt  2 Unterabschnitt 1 
wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 9a“ 
ersetzt.

 b)  In den Fallgruppen 1 und 2 wird jeweils der 
Klammerzusatz gestrichen.

 c)  In der Fallgruppe 3 wird der erste Klammerzusatz 
gestrichen.

87.  In Anlage A Teil III Abschnitt  3 Unterabschnitt 3 
wird die Entgeltgruppe 9 wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift wird die Angabe „Entgelt-
gruppe 9“ durch die Angabe „Entgeltgruppe 9a“ 
ersetzt.



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 21 vom 17. Oktober 2019556

  11.  1Beschäftigte der Entgeltgruppen KR 5 bis 
KR 9, die die Grund- und Behandlungspfl ege 
bei schwerbrandverletzten Patienten in Ein-
heiten für Schwerbrandverletzte, denen durch 
die Einsatzzentrale/Rettungsleitstelle der 
Feuerwehr Hamburg Schwerbrandverletzte 
vermittelt werden, ausüben, erhalten eine Zu-
lage nach Anlage F Abschnitt IV Nr. 1 für jede 
volle Arbeitsstunde dieser Pfl egetätigkeit. 
2Die Zulage verändert sich bei allgemeinen 
Entgeltanpassungen um den von den Tarifver-
tragsparteien für die jeweilige Entgeltgruppe 
festgelegten Vomhundertsatz; Sockelbeträge, 
Mindestbeträge und vergleichbare nichtline-
are Steigerungen bleiben unberücksichtigt. 
3Eine nach den Vorbemerkungen Nrn. 9 oder 
10 zustehende Zulage vermindert sich um den 
Betrag, der in demselben Kalendermonat 
nach Satz 1 zusteht.

  12.  (1) Eine abgeschlossene Hochschulbildung 
liegt vor, wenn von einer Hochschule im Sinne 
des §  1 Hochschulrahmengesetz (HRG) ein 
Diplomgrad mit dem Zusatz „Fachhoch-
schule“ („FH“), ein anderer nach §  18 HRG 
gleichwertiger Abschlussgrad oder ein Bache-
lorgrad verliehen wurde. 

    (2) 1Der Bachelorstudiengang muss nach den 
Regelungen des Akkreditierungsrats akkredi-
tiert sein. 2Dem gleichgestellt sind Abschlüsse 
in akkreditierten Bachelorausbildungsgängen 
an Berufsakademien.

    (3) Eine abgeschlossene Hochschulbildung 
setzt voraus, dass die Abschlussprüfung in ei-
nem Studiengang abgelegt wird, der seiner-
seits mindestens das Zeugnis der Hochschul-
reife (allgemeine Hochschulreife) oder eine 
andere landesrechtliche Hochschulzugangs-
berechtigung als Zugangsvoraussetzung er-
fordert, und für den Abschluss eine Mindest-
studienzeit von sechs Semestern – ohne etwa-
ige Praxissemester, Prüfungssemester o. Ä. – 
vorgeschrieben ist.

    (4) Ein Abschluss an einer ausländischen 
Hochschule gilt als abgeschlossene Hoch-
schulbildung, wenn er von der zuständigen 
Landesbehörde dem deutschen Hochschulab-
schluss gleichgestellt ist.

  Entgeltgruppe 12 

   Beschäftigte, deren Tätigkeit sich durch das Maß 
der damit verbundenen Verantwortung erheblich 
aus der Entgeltgruppe 11 heraushebt.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

  Entgeltgruppe 11

   Beschäftigte, deren Tätigkeit sich durch beson-
dere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Ent-
geltgruppe 9b Fallgruppe 1 heraushebt.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

  Entgeltgruppe 9b 

  1.  Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus 
der Fallgruppe 2 heraushebt, dass sie beson-
ders verantwortungsvoll ist.

   (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

  2.  Beschäftigte mit abgeschlossener Hochschul-
bildung und den Anforderungen der Protokoll-
erklärung Nr.  1 Buchstaben a bis e entspre-
chender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben.

   (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

  Entgeltgruppe KR 9 

  1.  Beschäftigte der Entgeltgruppe KR 7 Fall-
gruppe 1 mit abgeschlossener Fachweiterbil-
dung und entsprechender Tätigkeit.

   (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 4)

sundheits- und Kinderkrankenpfl egerinnen 
auszuüben haben, eingruppiert. 

  6.  1Zu der entsprechenden Tätigkeit von Pfl ege-
helferinnen bzw. von Pfl egerinnen gehört 
auch die Tätigkeit in Ambulanzen, Blutzent-
ralen, in Milchküchen oder Frauenmilchsam-
melstellen und Dialyseeinheiten, soweit es 
sich nicht überwiegend um eine Verwaltungs- 
oder Empfangstätigkeit handelt. 2Dieser Ab-
schnitt fi ndet auch auf Pfl egehelferinnen bzw. 
Pfl egerinnen Anwendung, die im zentralen 
Sterilisationsdienst und Krankentransport-
dienst eingesetzt sind, soweit es sich nicht 
überwiegend um eine Verwaltungs- oder 
Empfangstätigkeit handelt.

  7.  Die Bezeichnungen   umfassen auch 

Gesundheits- und 
Krankenpfl egehelfe-
rinnen 

Krankenpfl ege-
helferinnen 

Gesundheits- und 
Krankenpfl egerinnen 

Krankenschwestern

Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfl e-
gerinnen 

Kinderkranken-
schwestern. 

  8.  1Pfl egerinnen und Pfl egehelferinnen an Uni-
versitätskliniken erhalten eine monatliche 
Zulage nach Anlage F Abschnitt IV Nr. 8. 2Die 
Zulage verändert sich bei allgemeinen Ent-
geltanpassungen um den von den Tarifver-
tragsparteien für die jeweilige Entgeltgruppe 
festgelegten Vomhundertsatz; Sockelbeträge, 
Mindestbeträge und vergleichbare nichtline-
are Steigerungen bleiben unberücksichtigt. 
3Sie wird nur für die Zeiträume gezahlt, in 
denen Beschäftigte einen Anspruch auf Ent-
gelt oder Entgeltfortzahlung nach § 21 haben. 
4Sie ist bei der Bemessung des Sterbegeldes 
(§ 23 Absatz 3) zu berücksichtigen.

  9.  1Beschäftigte der Entgeltgruppen KR 5 bis 
KR 9, die die Grund- und Behandlungspfl ege 
zeitlich überwiegend bei 

   a)  an schweren Infektionskrankheiten er-
krankten Patienten (z.  B. Tuberkulose-Pa-
tienten), die wegen der Ansteckungsgefahr 
in besonderen Infektionsabteilungen oder 
Infektionsstationen untergebracht sind,

   b)  Kranken in geschlossenen oder halbge-
schlossenen (Open-door-system) psychiat-
rischen Abteilungen oder Stationen,

   c)  Kranken in geriatrischen Abteilungen oder 
Stationen,

   d)  Gelähmten oder an multipler Sklerose er-
krankten Patienten,

   e)  Patienten nach Transplantationen innerer 
Organe oder von Knochenmark,

   f) an AIDS (Vollbild) erkrankten Patienten,

   g)  Patienten, bei denen Chemotherapien 
durchgeführt oder die mit Strahlen oder 
mit inkorporierten radioaktiven Stoffen 
behandelt werden, 

    ausüben, erhalten für die Dauer dieser Tätig-
keit eine monatliche Zulage in Höhe von 90 
Euro. 2Die Zulage steht auch bei Erfüllung 
mehrerer Tatbestände nur einmal zu.

  10.  1Beschäftigte der Entgeltgruppen KR 5 bis 
KR 9, die zeitlich überwiegend in Einheiten 
für Intensivmedizin (Stationen für Intensiv-
behandlungen und Intensivüberwachung so-
wie Wachstationen, die für Intensivüberwa-
chung eingerichtet sind) Patienten pfl egen, er-
halten für die Dauer dieser Tätigkeit eine mo-
natliche Zulage von 90 Euro. 2Die Zulage 
steht nicht neben einer Zulage nach der Vor-
bemerkung Nr. 9 zu.
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     2Tätigkeiten, die der hochschulischen Aus-
bildung entsprechen, sind nur Tätigkeiten 
des Satzes 1 Buchstaben a bis e; für Pfl ege-
kräfte mit Tätigkeiten, die der Tätigkeit von 
Pfl egekräften mit Fachweiterbildung ent-
sprechen, gelten ausschließlich die KR- 
Entgeltgruppen.

  Nr. 2  Auf Pfl egerinnen in Psychiatrien und psy-
chiatrischen Krankenhäusern oder Ein-
richtungen, die aufgrund Erfüllung der An-
forderung des Buchstaben a der Protokoll-
erklärung Nr. 5 in Entgeltgruppe KR 8 ein-
gruppiert sind, fi ndet § 1 Absatz 1 Ziffer 5 
Unterabsatz 1 des Tarifvertrages über die 
Gewährung von Zulagen gemäß §  33 Ab-
satz 1 Buchstabe c BAT – ggf. i. V. m. dem 
TV Zulagen Ang-O – keine Anwendung.

  Nr. 3  1Praxisanleiterinnen in der Pfl ege mit be-
rufspädagogischer Zusatzqualifi kation 
nach bundesrechtlicher Regelung und ent-
sprechender Tätigkeit erhalten für die 
Dauer der Tätigkeit als Praxisanleiterin 
eine monatliche Zulage nach Anlage F Ab-
schnitt IV Nr. 9. 2Die Zulage verändert sich 
bei allgemeinen Entgeltanpassungen um 
den von den Tarifvertragsparteien für die 
jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vom-
hundertsatz; Sockelbeträge, Mindestbe-
träge und vergleichbare nichtlineare Stei-
gerungen bleiben unberücksichtigt.

  Nr. 4  Bei den Fachweiterbildungen muss es sich 
entweder um eine Fachweiterbildung nach 
§ 1 der DKG-Empfehlung zur pfl egerischen 
Weiterbildung vom 29. September 2015 in 
der jeweiligen Fassung oder um eine Fach-
weiterbildung nach § 1 der DKG-Empfeh-
lung für die Weiterbildung Notfallpfl ege 
vom 29. November 2016 bzw. um eine 
gleichwertige Weiterbildung jeweils nach 
§ 21 dieser DKG-Empfehlungen handeln.

  Nr. 5  Tätigkeiten, die sich aufgrund besonderer 
Schwierigkeit erheblich aus der Entgelt-
gruppe KR 7 herausheben, sind

    a)  Tätigkeiten in Spezialbereichen, in de-
nen eine Fachweiterbildung nach den 
DKG-Empfehlungen zur Weiterbildung 
von Gesundheits- und (Kinder-) Kran-
kenpfl egekräften (siehe Protokollerklä-
rung Nr. 4) vorgesehen ist, oder

    b)  die Wahrnehmung einer der folgenden 
besonderen pfl egerischen Aufgaben au-
ßerhalb von Spezialbereichen nach 
Buchstabe a: 

     –  Wundmanagerin,

     –  Gefäßassistentin,

     –  Breast Nurse/Lactation,

     –  Assistenz bei Herzkatheterisierungen, 
Dilatationen oder Angiografi en, 

     –  Palliativpfl ege,

     –  Painnurse oder

    c)  die Tätigkeit im Case- oder Carema-
nagement in der Pfl ege, auch stations-
übergreifend.

 2.  Leitende Beschäftigte in der Pfl ege

  Vorbemerkungen

  1.  1Hinsichtlich der Bezeichnung „Pfl egerinnen“ 
wird auf Satz 2 der Vorbemerkung Nr. 1 zu Ab-
schnitt  1 verwiesen. 2Zusätzlich gelten Opera-
tionstechnische Assistentinnen, Anästhesie-
technische Assistentinnen, Hebammen, Medi-
zinische Fachangestellte, Zahnmedizinische 
Fachangestellte und Erzieherinnen mit Lei-
tungsfunktion in der Pfl ege als Pfl egerinnen im 
Sinne dieses Abschnitts.

  2.  Beschäftigte der Entgeltgruppe KR 7 Fall-
gruppe 1 mit erfolgreich abgeschlossener Fach-
weiterbildung zur Hygienefachkraft und ent-
sprechender Tätigkeit, die innerhalb der Pfl ege, 
auch stationsübergreifend, tätig sind.

  Entgeltgruppe KR 8 

  1.  Beschäftigte der Entgeltgruppe KR 7 Fall-
gruppe 1, deren Tätigkeit sich aufgrund beson-
derer Schwierigkeit erheblich aus der Entgelt-
gruppe KR 7 Fallgruppe 1 heraushebt. 

   (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2, 3, 4 und 5)

  2.  Hebammen mit mindestens dreijähriger Aus-
bildung und entsprechender Tätigkeit.

  3.  Beschäftigte der Entgeltgruppe KR 7 Fall-
gruppe 2, deren Tätigkeit sich aufgrund beson-
derer Schwierigkeit erheblich aus der Entgelt-
gruppe KR 7 Fallgruppe 2 heraushebt.

   (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3, 4 und 5)

  Entgeltgruppe KR 7 

  1.  Pfl egerinnen mit mindestens dreijähriger Aus-
bildung und entsprechender Tätigkeit.

   (Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)

  2.  Operationstechnische Assistentinnen sowie 
Anästhesietechnische Assistentinnen mit abge-
schlossener Ausbildung nach der DKG-Emp-
fehlung vom 17. September 2013 in der jeweili-
gen Fassung oder nach gleichwertiger landes-
rechtlicher Regelung und jeweils entsprechen-
der Tätigkeit.

   (Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)

  Entgeltgruppe KR 6

   Pfl egehelferinnen mit mindestens einjähriger 
Ausbildung und entsprechender Tätigkeit.

  Entgeltgruppe KR 5

  Pfl egehelferinnen mit entsprechender Tätigkeit.

  Protokollerklärungen:

  Nr. 1  1Die hochschulische Ausbildung befähigt 
darüber hinaus insbesondere

    a)  zur Steuerung und Gestaltung hoch-
komplexer Pfl egeprozesse auf der 
Grundlage wissenschaftsbasierter oder 
wissenschaftsorientierter Entscheidun-
gen, 

    b)  vertieftes Wissen über Grundlagen der 
Pfl egewissenschaft, des gesellschaftlich 
institutionellen Rahmens des pfl egeri-
schen Handelns sowie des normativ-ins-
titutionellen Systems der Versorgung an-
zuwenden und die Weiterentwicklung 
der gesundheitlichen und pfl egerischen 
Versorgung dadurch maßgeblich mitzu-
gestalten, 

    c)  sich Forschungsgebiete der professionel-
len Pfl ege auf dem neuesten Stand der 
gesicherten Erkenntnisse erschließen 
und forschungsgestützte Problemlösun-
gen wie auch neue Technologien in das 
berufl iche Handeln übertragen zu kön-
nen sowie berufsbezogene Fort- und 
Weiterbildungsbedarfe zu erkennen, 

    d)  sich kritisch refl exiv und analytisch so-
wohl mit theoretischem als auch prakti-
schem Wissen auseinandersetzen und 
wissenschaftsbasiert innovative Lö-
sungsansätze zur Verbesserung im eige-
nen berufl ichen Handlungsfeld entwi-
ckeln und implementieren zu können 
und

    e)  an der Entwicklung von Qualitätsma-
nagementkonzepten, Leitlinien und Ex-
pertenstandards mitzuwirken.
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gemäß Anlage F 
Abschnitt IV

wenn im Kranken-
haus bzw. Pfl egebe-
reich mindestens 
…. Pfl egepersonen 
 beschäftigt sind

Nr. 2 900
Nr. 3 600
Nr. 4 300
Nr. 5 150
Nr. 6 75
Nr. 7 weniger als 75.

    2Die Zulage verändert sich bei allgemeinen 
Entgeltanpassungen um den von den Tarifver-
tragsparteien für die jeweilige Entgeltgruppe 
festgelegten Vomhundertsatz; Sockelbeträge, 
Mindestbeträge und vergleichbare nichtlineare 
Steigerungen bleiben unberücksichtigt. 3Sie 
wird nur für die Zeiträume gezahlt, in denen 
Beschäftigte einen Anspruch auf Entgelt oder 
Entgeltfortzahlung nach §  21 haben. 4Sie ist 
bei der Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 Ab-
satz 3) zu berücksichtigen.

  Entgeltgruppe KR 17

  1.  Pfl egerinnen, 

    denen durch ausdrückliche Anordnung die 
Leitung des Pfl egepersonals einer organisatori-
schen Einheit oder mehrerer organisatorischer 
Einheiten übertragen ist, 

    denen insgesamt mindestens 320 Beschäftigte 
ständig unterstellt sind.

   (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

  2.  Pfl egerinnen, 

    denen durch ausdrückliche Anordnung die 
Leitung des Pfl egepersonals einer organisatori-
schen Einheit oder mehrerer organisatorischer 
Einheiten übertragen ist, 

    denen insgesamt mindestens 160 Beschäftigte 
ständig unterstellt sind,

    deren Tätigkeiten sich dadurch aus der Ent-
geltgruppe KR 16 Fallgruppe 1 herausheben, 
dass sie besondere Leistungen erfordern.

   (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

  3.  Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anord-
nung als ständige Vertreterinnen der Pfl egedi-
rektorin an einer Universitätsklinik bestellt 
sind. 

  Entgeltgruppe KR 16

  1.  Pfl egerinnen, 

    denen durch ausdrückliche Anordnung die 
Leitung des Pfl egepersonals einer organisatori-
schen Einheit oder mehrerer organisatorischer 
Einheiten übertragen ist, 

    denen insgesamt mindestens 160 Beschäftigte 
ständig unterstellt sind.

   (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

  2.  Pfl egerinnen, 

    denen durch ausdrückliche Anordnung die 
Leitung des Pfl egepersonals einer organisatori-
schen Einheit oder mehrerer organisatorischer 
Einheiten übertragen ist, 

    denen insgesamt mindestens 80 Beschäftigte 
ständig unterstellt sind,

    deren Tätigkeiten sich dadurch aus der Ent-
geltgruppe KR 15 Fallgruppe 1 herausheben, 
dass sie besondere Leistungen erfordern.

   (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

  3.  Pfl egerinnen, 

    die durch ausdrückliche Anordnung als stän-
dige Vertreterinnen von Pfl egerinnen der Ent-

  2.  Unterstellte Beschäftigte sind Beschäftigte, die 
der Leitung ständig unterstellt sind. 

  3.  Sind Beschäftigte mehreren Einheiten unter-
stellt, werden diese in Bezug auf die einzelnen 
Leitungskräfte mit demjenigen Umfang der 
Arbeitszeit als unterstellt berücksichtigt, wie 
sie der jeweiligen Leitung zugewiesen sind.

  4.  1Leiten mehrere Pfl egerinnen eine Einheit ge-
meinsam und sind ihnen jeweils alle Beschäf-
tigte dieser Einheit unterstellt (sog. Jobsha-
ring), ergibt sich die Eingruppierung aus der 
Gesamtzahl der unterstellten Beschäftigten. 
2Leiten mehrere Pfl egerinnen eine Einheit ge-
meinsam, in der ihnen jeweils nur ein Teil der 
Beschäftigten unterstellt ist, ergibt sich die 
Eingruppierung aus der Anzahl der ihnen je-
weils zugewiesenen Beschäftigten. 

  5.  Für leitende Beschäftigte in der Pfl ege, deren 
Tätigkeit eine Hochschulbildung oder eine 
wissenschaftliche Hochschulbildung erfordert, 
gilt Teil I.

  6.  Nr.  6 der Vorbemerkungen zu allen Teilen der 
Entgeltordnung gilt mit folgenden Maßgaben:

   a)  Beschäftigte, die zu einem Teil ihrer Ar-
beitszeit unterstellt sind oder zu einem Teil 
ihrer Arbeitszeit in einem Bereich beschäf-
tigt sind, zählen entsprechend dem Verhält-
nis dieses Anteils zur regelmäßigen Arbeits-
zeit eines entsprechenden Vollzeitbeschäf-
tigten.

   b)  1Schülerinnen in der Gesundheits- und 
Krankenpfl ege, Gesundheits- und Kinder-
krankenpfl ege, Gesundheits- und Kranken-
pfl egehilfe und Entbindungspfl ege sowie 
Personen, die sich in einer Ausbildung in 
der Altenpfl ege befi nden, bleiben außer Be-
tracht. 2Für die Berücksichtigung von Stel-
len, auf die Schülerinnen angerechnet wer-
den, gilt Satz 3 der Nr. 6 der Vorbemerkun-
gen zu allen Teilen der Entgeltordnung. 

  7.  Pfl egerinnen der Entgeltgruppen KR 9 bis KR 
15 erhalten die Zulage nach der Vorbemerkung 
Nr. 9 oder Nr. 10 zu Abschnitt 1, wenn alle ih-
nen durch ausdrückliche Anordnung ständig 
unmittelbar unterstellten Pfl egerinnen An-
spruch auf eine Zulage nach der Vorbemerkung 
Nr. 9 oder Nr. 10 zu Abschnitt 1 haben. 

  8.  1Pfl egerinnen an Universitätskliniken erhalten 
eine monatliche Zulage nach Anlage F Ab-
schnitt IV Nr. 8. 2Die Zulage verändert sich bei 
allgemeinen Entgeltanpassungen um den von 
den Tarifvertragsparteien für die jeweilige 
Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz; 
Sockelbeträge, Mindestbeträge und vergleich-
bare nichtlineare Steigerungen bleiben unbe-
rücksichtigt. 3Sie wird nur für die Zeiträume 
gezahlt, in denen Beschäftigte einen Anspruch 
auf Entgelt oder Entgeltfortzahlung nach § 21 
haben. 4Sie ist bei der Bemessung des Sterbe-
geldes (§ 23 Absatz 3) zu berücksichtigen.

  9.  1Leitende Gesundheits- und Krankenpfl egerin-
nen, die die Gesamtverantwortung für den 
Pfl egedienst des Krankenhauses bzw. des zuge-
teilten Pfl egebereiches haben, denen gegenüber 
keine weitere Leitende Gesundheits- und 
Krankenpfl egerin hinsichtlich des Pfl egediens-
tes weisungsbefugt ist und die durch aus-
drückliche schriftliche Anordnung zu Mitglie-
dern der Krankenhausbetriebsleitung bestellt 
worden sind, erhalten für die Dauer dieser Tä-
tigkeit eine Zulage 
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    deren Tätigkeiten sich dadurch aus der Ent-
geltgruppe KR 12 Fallgruppe 1 herausheben, 
dass sie besondere Leistungen erfordern.

   (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

  3.  Pfl egerinnen, 

    die durch ausdrückliche Anordnung als stän-
dige Vertreterinnen von Pfl egerinnen der Ent-
geltgruppe KR 14 Fallgruppe 1 oder Fall-
gruppe 2 bestellt sind.

  Entgeltgruppe KR 12

  1.  Pfl egerinnen, 

    denen durch ausdrückliche Anordnung die 
Leitung des Pfl egepersonals einer organisatori-
schen Einheit oder mehrerer organisatorischer 
Einheiten übertragen ist, 

    denen insgesamt mindestens zehn Beschäftigte 
ständig unterstellt sind.

   (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

  2.  Pfl egerinnen, 

    denen durch ausdrückliche Anordnung die 
Leitung des Pfl egepersonals einer organisatori-
schen Einheit oder mehrerer organisatorischer 
Einheiten übertragen ist, 

    denen insgesamt mindestens fünf Beschäftigte 
ständig unterstellt sind,

    deren Tätigkeiten sich dadurch aus der Ent-
geltgruppe KR 11 Fallgruppe 1 herausheben, 
dass sie besondere Leistungen erfordern.

   (Hierzu Protokollerklärungen Nrn.1 und 2)

  3.  Pfl egerinnen, 

    die durch ausdrückliche Anordnung als stän-
dige Vertreterinnen von Pfl egerinnen der Ent-
geltgruppe KR 13 Fallgruppe 1 oder Fall-
gruppe 2 bestellt sind.

  Entgeltgruppe KR 11

  1.  Pfl egerinnen, 

    denen durch ausdrückliche Anordnung die 
Leitung des Pfl egepersonals einer organisatori-
schen Einheit oder mehrerer organisatorischer 
Einheiten übertragen ist, 

    denen insgesamt mindestens fünf Beschäftigte 
ständig unterstellt sind.

   (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

  2.  Pfl egerinnen, 

    denen durch ausdrückliche Anordnung die 
Leitung des Pfl egepersonals einer organisatori-
schen Einheit oder mehrerer organisatorischer 
Einheiten übertragen ist, 

    denen insgesamt mindestens zwei Beschäftigte 
ständig unterstellt sind,

    deren Tätigkeiten sich dadurch aus der Ent-
geltgruppe KR 10 Fallgruppe 1 herausheben, 
dass sie besondere Leistungen erfordern.

   (Hierzu Protokollerklärungen Nrn.1 und 2)

  3.  Pfl egerinnen, 

    die durch ausdrückliche Anordnung als stän-
dige Vertreterinnen von Pfl egerinnen der Ent-
geltgruppe KR 12 Fallgruppe 1 oder Fall-
gruppe 2 bestellt sind.

  Entgeltgruppe KR 10

  1.  Pfl egerinnen, 

    denen durch ausdrückliche Anordnung die 
Leitung des Pfl egepersonals einer organisatori-
schen Einheit übertragen ist,

    denen insgesamt mindestens zwei Beschäftigte 
ständig unterstellt sind.

   (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

geltgruppe KR 17 Fallgruppe 1 oder Fall-
gruppe 2 bestellt sind.

  Entgeltgruppe KR 15

  1.  Pfl egerinnen, 

    denen durch ausdrückliche Anordnung die 
Leitung des Pfl egepersonals einer organisatori-
schen Einheit oder mehrerer organisatorischer 
Einheiten übertragen ist, 

    denen insgesamt mindestens 80 Beschäftigte 
ständig unterstellt sind.

   (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

  2.  Pfl egerinnen, 

    denen durch ausdrückliche Anordnung die 
Leitung des Pfl egepersonals einer organisatori-
schen Einheit oder mehrerer organisatorischer 
Einheiten übertragen ist, 

    denen insgesamt mindestens 40 Beschäftigte 
ständig unterstellt sind,

    deren Tätigkeiten sich dadurch aus der Ent-
geltgruppe KR 14 Fallgruppe 1 herausheben, 
dass sie besondere Leistungen erfordern.

   (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

  3.  Pfl egerinnen, 

    die durch ausdrückliche Anordnung als stän-
dige Vertreterinnen von Pfl egerinnen der Ent-
geltgruppe KR 16 Fallgruppe 1 oder Fall-
gruppe 2 bestellt sind.

  Entgeltgruppe KR 14

  1.  Pfl egerinnen, 

    denen durch ausdrückliche Anordnung die 
Leitung des Pfl egepersonals einer organisatori-
schen Einheit oder mehrerer organisatorischer 
Einheiten übertragen ist, 

    denen insgesamt mindestens 40 Beschäftigte 
ständig unterstellt sind.

   (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

  2.  Pfl egerinnen, 

    denen durch ausdrückliche Anordnung die 
Leitung des Pfl egepersonals einer organisatori-
schen Einheit oder mehrerer organisatorischer 
Einheiten übertragen ist, 

    denen insgesamt mindestens 20 Beschäftigte 
ständig unterstellt sind,

    deren Tätigkeiten sich dadurch aus der Ent-
geltgruppe KR 13 Fallgruppe 1 herausheben, 
dass sie besondere Leistungen erfordern.

   (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

  3.  Pfl egerinnen, 

    die durch ausdrückliche Anordnung als stän-
dige Vertreterinnen von Pfl egerinnen der Ent-
geltgruppe KR 15 Fallgruppe 1 oder Fall-
gruppe 2 bestellt sind.

  Entgeltgruppe KR 13

  1.  Pfl egerinnen, 

    denen durch ausdrückliche Anordnung die 
Leitung des Pfl egepersonals einer organisatori-
schen Einheit oder mehrerer organisatorischer 
Einheiten übertragen ist, 

    denen insgesamt mindestens 20 Beschäftigte 
ständig unterstellt sind.

   (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

  2.  Pfl egerinnen, 

    denen durch ausdrückliche Anordnung die 
Leitung des Pfl egepersonals einer organisatori-
schen Einheit oder mehrerer organisatorischer 
Einheiten übertragen ist, 

    denen insgesamt mindestens zehn Beschäftigte 
ständig unterstellt sind,
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reife) oder eine andere landesrechtliche Hoch-
schulzugangsberechtigung als Zugangsvoraus-
setzung erfordert, und für den Abschluss eine 
Mindeststudienzeit von mehr als sechs Semes-
tern – ohne etwaige Praxissemester, Prüfungs-
semester o. Ä. – vorgeschrieben ist. 2Ein Bache-
lorstudiengang erfüllt diese Voraussetzung 
auch dann nicht, wenn mehr als sechs Semes-
ter für den Abschluss vorgeschrieben sind.

    (4) Ein Abschluss an einer ausländischen 
Hochschule gilt als abgeschlossene wissen-
schaftliche Hochschulbildung, wenn er von der 
zuständigen Landesbehörde dem deutschen 
Hochschulabschluss gleichgestellt ist.

  3.  (1) Eine abgeschlossene Hochschulbildung 
liegt vor, wenn von einer Hochschule im Sinne 
des § 1 Hochschulrahmengesetz (HRG) ein Di-
plomgrad mit dem Zusatz „Fachhochschule“ 
(„FH“), ein anderer nach § 18 HRG gleichwer-
tiger Abschlussgrad oder ein Bachelorgrad 
verliehen wurde. 

    (2) 1Der Bachelorstudiengang muss nach den 
Regelungen des Akkreditierungsrats akkredi-
tiert sein. 2Dem gleichgestellt sind Abschlüsse 
in akkreditierten Bachelorausbildungsgängen 
an Berufsakademien.

    (3) Eine abgeschlossene Hochschulbildung 
setzt voraus, dass die Abschlussprüfung in ei-
nem Studiengang abgelegt wird, der seinerseits 
mindestens das Zeugnis der Hochschulreife 
(allgemeine Hochschulreife) oder eine andere 
landesrechtliche Hochschulzugangsberechti-
gung als Zugangsvoraussetzung erfordert, und 
für den Abschluss eine Mindeststudienzeit von 
sechs Semestern – ohne etwaige Praxissemes-
ter, Prüfungssemester o. Ä. – vorgeschrieben ist.

    (4) Ein Abschluss an einer ausländischen 
Hochschule gilt als abgeschlossene Hochschul-
bildung, wenn er von der zuständigen Landes-
behörde dem deutschen Hochschulabschluss 
gleichgestellt ist.

  Entgeltgruppe 15

  Leiterinnen einer Pfl egeschule.

  Entgeltgruppe 14

  1.  Stellvertretende Leiterinnen einer Pfl egeschule.

  2.  Fachbereichsleiterinnen einer Pfl egeschule.

  Entgeltgruppe 13

  1.  Lehrkräfte mit abgeschlossener wissenschaftli-
cher Hochschulbildung und – soweit nach dem 
jeweiligen Landesrecht vorgesehen – mit er-
folgreich absolviertem Vorbereitungsdienst 
(Referendariat) mit entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.

  2.  Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 
1 als Leiterinnen einer Hebammenschule.

  Entgeltgruppe 12

  1.  Beschäftigte der Entgeltgruppe 10 als Leiterin-
nen einer Hebammenschule.

  2.  Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 
1 als stellvertretende Leiterinnen oder als 
Fachbereichsleiterinnen einer Hebammen-
schule.

  Entgeltgruppe 11

  1.  Lehrkräfte an Pfl egeschulen mit abgeschlosse-
ner Hochschulbildung und entsprechender Tä-
tigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Er-
fahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.

  2.  Beschäftigte der Entgeltgruppe 10 als stellver-
tretende Leiterinnen oder als Fachbereichslei-
terinnen einer Hebammenschule.

  2.  Pfl egerinnen, 

    die durch ausdrückliche Anordnung als stän-
dige Vertreterinnen von Pfl egerinnen der Ent-
geltgruppe KR 11 Fallgruppe 1 oder Fall-
gruppe 2 bestellt sind.

  3.  Pfl egerinnen, 

    denen durch ausdrückliche Anordnung die 
Leitung des Krankentransportdienstes oder 
des zentralen Sterilisationsdienstes übertragen 
ist, 

    denen insgesamt mindestens 20 Beschäftigte 
ständig unterstellt sind.

  Entgeltgruppe KR 9

  Pfl egerinnen,

   denen durch ausdrückliche Anordnung die Lei-
tung des Krankentransportdienstes oder des zent-
ralen Sterilisationsdienstes übertragen ist.

  Protokollerklärungen:

  Nr. 1  Organisatorische Einheiten sind z. B. Teams, 
Gruppen, Stationen, Bereiche, Abteilungen.

  Nr. 2  Besondere Leistungen erfordert die Leitung 
einer organisatorischen Einheit, die sich in 
fachlicher Hinsicht durch besondere Kom-
plexität heraushebt, z. B. die Leitung 

    a)  einer Einheit für Intensivmedizin, 

    b)  des Operationsdienstes, 

    c)  des Anästhesiedienstes,

    d)  einer onkologischen Einheit. 

 3.  Lehrkräfte in der Pfl ege

  Vorbemerkungen

  1.  Dieser Abschnitt gilt nicht in den Ländern, in 
denen es sich bei den Krankenpfl egeschulen 
bzw. den Schulen für die Gesundheitsberufe 
nach den jeweiligen landesrechtlichen Rege-
lungen um berufsbildende Schulen handelt; in 
diesen Ländern gilt stattdessen der Tarifver-
trag über die Eingruppierung und die Entgelt-
ordnung für die Lehrkräfte der Länder 
(TV EntgO-L) vom 28. März 2015 in seiner je-
weils geltenden Fassung.

  2.  (1) Wissenschaftliche Hochschulen sind Uni-
versitäten, Technische Hochschulen sowie an-
dere Hochschulen, die nach Landesrecht als 
wissenschaftliche Hochschulen anerkannt sind.

    (2) 1Eine abgeschlossene wissenschaftliche 
Hochschulbildung liegt vor, wenn das Studium 
mit einer ersten Staatsprüfung oder mit einer 
Diplomprüfung oder mit einer Masterprüfung 
beendet worden ist. 2Diesen Prüfungen steht 
eine Promotion oder die Akademische Ab-
schlussprüfung (Magisterprüfung) einer Philo-
sophischen Fakultät nur in den Fällen gleich, 
in denen die Ablegung einer ersten Staatsprü-
fung oder einer Diplomprüfung oder einer 
Masterprüfung nach den einschlägigen Ausbil-
dungsvorschriften nicht vorgesehen ist. 3Eine 
abgeschlossene wissenschaftliche Hochschul-
bildung liegt auch vor, wenn der Master an ei-
ner Fachhochschule erlangt wurde und den 
Zugang zur Laufbahn des höheren Dienstes 
bzw. zur entsprechenden Qualifi kationsebene 
eröffnet; dies setzt voraus, dass der Masterstu-
diengang das Akkreditierungsverfahren erfolg-
reich durchlaufen hat, solange dies nach dem 
jeweils geltenden Landesbeamtenrecht für den 
Zugang zur Laufbahn des höheren Dienstes 
bzw. zur entsprechenden Qualifi kationsebene 
gefordert ist. 

    (3) 1Eine abgeschlossene wissenschaftliche 
Hochschulbildung setzt voraus, dass die Ab-
schlussprüfung in einem Studiengang abgelegt 
wird, der seinerseits mindestens das Zeugnis 
der Hochschulreife (allgemeine Hochschulreife 
oder einschlägige fachgebundene Hochschul-
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chend von Absatz  4 Satz  1 Zusatzurlaub 
nach diesem Tarifvertrag und sonstigen 
Bestimmungen mit Ausnahme von §  208 
SGB IX nur bis zu insgesamt sieben Ar-
beitstagen im Kalenderjahr 2020, acht Ar-
beitstagen im Kalenderjahr 2021 und neun 
Arbeitstagen ab dem Kalenderjahr 2022 
gewährt. 2Im Übrigen gilt §  27 Absatz  4 
entsprechend.“

 7.  Nach § 51 wird folgender § 52 eingefügt:

  „§ 52
  Sonderregelungen
  für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

  Nr. 1
  Zu § 1 – Geltungsbereich -

   Diese Sonderregelungen gelten für die Beschäf-
tigten im Sozial- und Erziehungsdienst. 

  Nr. 2
  Zu § 15 – Tabellenentgelt -

  § 15 Absatz 2 gilt in folgender Fassung:

   „(2) Die Höhe der Tabellenentgelte ist in der An-
lage G festgelegt.“

  Nr. 3
  Zu § 16 – Stufen der Entgelttabelle -

  1.  § 16 Absatz 1 Satz 1 gilt in folgender Fassung:

    „1Die Entgeltgruppen  S  2 bis S  18 umfassen 
sechs Stufen.“

  2.  § 16 Absatz 2 Satz 3 gilt für die Entgeltgrup-
pen S 3 bis S 18 in folgender Fassung:

    „3Ist die einschlägige Berufserfahrung von 
mindestens einem Jahr in einem Arbeitsver-
hältnis zu einem anderen Arbeitgeber erwor-
ben worden, erfolgt die Einstellung in die 
Stufe 2, beziehungsweise – bei Vorliegen einer 
einschlägigen Berufserfahrung von mindestens 
vier Jahren – in Stufe 3.“

  3.  § 16 Absatz 3 Satz 1 gilt für die Entgeltgrup-
pen S 3 bis S 18 in folgender Fassung:

    „1Die Beschäftigten erreichen die jeweils 
nächste Stufe – von Stufe 3 an in Abhängigkeit 
von ihrer Leistung gemäß §  17 Absatz  2 – 
nachfolgenden Zeiten einer ununterbrochenen 
Tätigkeit innerhalb derselben Entgeltgruppe 
bei ihrem Arbeitgeber (Stufenlaufzeit):

   Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1,

   Stufe 3 nach drei Jahren in Stufe 2,

   Stufe 4 nach vier Jahren in Stufe 3,

   Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4,

   Stufe 6 nach fünf Jahren in Stufe 5.“

  Nr. 4
  Zuordnung der Entgeltgruppen

   Soweit in diesem Tarifvertrag auf bestimmte Ent-
geltgruppen der Anlage B Bezug genommen wird, 
entspricht:

die Entgeltgruppe der Entgeltgruppe
S 2 2
S 3 4
S 4 5
S 5 (nicht besetzt) 6
S 6 (nicht besetzt), S 7, S 8a, 
S 8b

8

S 9, S 10, S 11a 9a
S 11b, S 12, S 13, 
S 14

9b

S 15, S 16 10
S 17 11
S 18 12.“

 Entgeltgruppe 10

 Lehrkräfte mit entsprechender Zusatzqualifi kation.“

93.  Die Anlagen B bis F erhalten die sich aus den Anla-
gen 1 bis 5 dieses Tarifvertrages ergebende Fassung.

 § 2
 Änderungen des TV-L zum 1. Januar 2020

  Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der 
Länder (TV-L) vom 12. Oktober 2006, zuletzt geän-
dert durch §  1 dieses Tarifvertrages, wird wie folgt 
geändert:

 1.  Im Inhaltsverzeichnis wird in Teil B. Sonderrege-
lungen nach der Angabe zu § 51 folgende Angabe 
eingefügt:

  „§ 52  Sonderregelungen für Beschäftigte im 
 Sozial- und Erziehungsdienst“

 2.  Im Inhaltsverzeichnis wird Teil C. nach der An-
lage F folgende Angabe eingefügt:

  „Anlage G   Entgelttabelle für Beschäftigte im 
 Sozial- und Erziehungsdienst“

 3.  § 1 Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt geändert:

  a)  In Buchstabe l wird der Punkt durch ein 
Komma ersetzt.

  b)  Nach Buchstabe l wird folgender Buchstabe m 
angefügt:

   „m)  Beschäftigte im Sozial- und Erziehungs-
dienst (§ 52).“

 4.  In § 13 Satz 3 werden nach dem Wort „Arbeitsun-
fähigkeit“ die Wörter „, Kur- oder Heilverfahren“ 
eingefügt.

 5.  In § 39 Absatz 4 Buchstabe g wird im Klammer-
vermerk die Angabe „C und D“ durch die Angabe 
„C, D und G“ ersetzt.

 6.  § 43 wird wie folgt geändert:

  a)  In Nr. 5 Ziffer 1 wird § 8 Absatz 1 Satz 2 wie 
folgt geändert:

   aa)  In Buchstabe f wird der erste Anstrich wie 
folgt gefasst:

    „–  für Beschäftigte nach § 38 Absatz 5 
Satz 1, soweit die Samstagsarbeit 
nicht im Rahmen von Wechsel-
schicht- oder Schichtarbeit 
anfällt, im Übrigen   20 v.H.,

     im Übrigen  0,64 Euro,“

   bb)  Im zweiten Halbsatz werden die Wörter 
„Buchstaben a bis e sowie Buchstabe f 2. 
Alternative beziehen sich die Werte“ durch 
die Wörter „Buchstaben a bis f beziehen 
sich die Vomhundertsätze“ ersetzt.

  b)  Nr. 7 wird wie folgt geändert:

   aa)  Der Einleitungssatz erhält folgende Fas-
sung:

    „§ 27 erhält folgende Absätze 6 bis 8:“

   bb)  Nach Absatz  6 werden folgende Absätze 
angefügt:

     „(7) 1Besteht im Kalenderjahr 2020 An-
spruch auf mindestens drei Tage Zusatzur-
laub nach Absatz 2 Buchstabe a, wird ein 
weiterer Tag Zusatzurlaub gewährt. 2Im 
Kalenderjahr 2021 wird bei einem An-
spruch auf mindestens drei Tage Zusatzur-
laub nach Absatz 2 Buchstabe a ein weite-
rer Tag Zusatzurlaub gewährt; besteht An-
spruch auf mindestens vier Tage Zusatzur-
laub nach Absatz 2 Buchstabe a, wird ein 
zweiter zusätzlicher Tag Zusatzurlaub ge-
währt. 3Ab dem Kalenderjahr 2022 wird 
für je zwei Tage Zusatzurlaubsanspruch 
nach Absatz 2 Buchstabe a ein zusätzlicher 
Tag Zusatzurlaub gewährt.

     (8) 1Soweit Zusatzurlaub für ständige 
Wechselschichtarbeit zusteht, wird abwei-
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schulbildung und entsprechender Tä-
tigkeit.

       (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 
und 11)“

  b)  Die einzige Fallgruppe der Entgeltgruppe 9a 
wird wie folgt gefasst:

   „Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, 

    deren Tätigkeit selbständige Leistungen er-
fordert. 

   (Hierzu Protokollerklärung Nr. 5)“

  c)  Die einzige Fallgruppe der Entgeltgruppe 8 
wird wie folgt gefasst:

   „Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, 

    deren Tätigkeit mindestens zu einem Drittel 
selbständige Leistungen erfordert.

   (Hierzu Protokollerklärung Nr. 5)“

  d)  Die einzige Fallgruppe der Entgeltgruppe 6 
wird wie folgt gefasst:

    „Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fall-
gruppe 1 oder 2, 

    deren Tätigkeit vielseitige Fachkenntnisse er-
fordert.

   (Hierzu Protokollerklärung Nr. 6)“

  e)  Die Entgeltgruppe 5 wird wie folgt geändert:

   aa)  Die bisherige einzige Fallgruppe wird 
Fallgruppe 1.

   bb)  Nach der Fallgruppe 1 wird folgende 
Fallgruppe 2 angefügt:

     „2.  Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, 
sonstigen Innendienst und im Au-
ßendienst mit erfolgreich abge-
schlossener Berufsausbildung in ei-
nem anerkannten Ausbildungsberuf 
mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens drei Jahren und entspre-
chender Tätigkeit.

       (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 
und 12)“

  f)  Die Protokollerklärung Nr.  1 wird wie folgt 
geändert:

   aa)  In Absatz  2 Satz  1 werden nach dem 
Wort „Masterprüfung“ die Wörter „oder 
mit einer Magisterprüfung“ eingefügt.

   bb)  In Absatz  2 Satz  2 werden die Wörter 
„oder die Akademische Abschlussprü-
fung (Magisterprüfung) einer Philoso-
phischen Fakultät“ gestrichen und nach 
dem Wort „Masterprüfung“ werden die 
Wörter „oder einer Magisterprüfung“ 
eingefügt.

   cc)  In Absatz 4 werden die Wörter „Landes-
behörde dem deutschen Hochschulab-
schluss gleichgestellt ist“ durch die Wör-
ter „staatlichen Anerkennungsstelle als 
dem deutschen Hochschulabschluss 
gleichwertig anerkannt wurde“ ersetzt.

  g)  Nach der Protokollerklärung Nr.  10 werden 
folgende Protokollerklärungen angefügt:

   „Nr. 11  (1) Eine abgeschlossene Hochschul-
bildung liegt vor, wenn von einer 
Hochschule im Sinne des §  1 Hoch-
schulrahmengesetz (HRG) ein Dip-
lomgrad mit dem Zusatz „Fachhoch-
schule“ („FH“), ein anderer nach 
§ 18 HRG gleichwertiger Abschluss-
grad oder ein Bachelorgrad verliehen 
wurde. 

       (2) 1Der Bachelorstudiengang muss 
nach den Regelungen des Akkredi-
tierungsrats akkreditiert sein. 2Dem 
gleichgestellt sind Abschlüsse in ak-

 8.  In Anlage A wird das Inhaltsverzeichnis wie 
folgt geändert:

  a)  In Teil II Abschnitt  2. wird nach dem Wort 
„Apotheker,“ das Wort „Psychotherapeuten,“ 
eingefügt.

  b)  Nach der Zeile zu Teil II Abschnitt 2 Unter-
abschnitt 3 wird folgende Zeile eingefügt:

   „2.4  Psychotherapeuten“

  c)  Die Zeile zu Teil II Abschnitt 7 wird wie folgt 
gefasst:

   „7. (nicht besetzt)“

  d)  In Teil II Abschnitt  10 wird die Überschrift 
zu Unterabschnitt 10.1 wie folgt gefasst:

   „10.1  Lehrkräfte in Schulen für Gesund-
heitsberufe“

  e)  In Teil II werden zu Abschnitt  18 folgende 
Zeilen eingefügt:

   „18.1  Beschäftigte in Leitstellen

   18.2  Beschäftigte im Rettungsdienst

   18.3  Beschäftigte an Rettungsdienstschu-
len“

  f)  Die Zeilen zu Teil II Abschnitt  20 Unterab-
schnitte 1, 2 und 3 werden wie folgt gefasst:

   „20.1  Leiterinnen von Erziehungsheimen 
oder von Wohnheimen für erwachsene 
Menschen mit Behinderung

   20.2  Leiterinnen von Kindertagesstätten

    20.3  Leiterinnen von Kindertagesstätten für 
Menschen mit Behinderungen oder von 
Tagesstätten für erwachsene Menschen 
mit Behinderung“

 9.  In Anlage A werden in der Vorbemerkung Nr. 1 
zu allen Teilen der Entgeltordnung Absatz  4 
Sätze 1 und 2 wie folgt gefasst:

   „1Ist in einem Tätigkeitsmerkmal des Teils I 
oder II eine Vorbildung oder Ausbildung als An-
forderung bestimmt, sind Beschäftigte, die die 
geforderte Vorbildung oder Ausbildung nicht 
besitzen, 

  –  wenn nicht auch „sonstige Beschäftigte“ von 
diesem Tätigkeitsmerkmal erfasst werden 
oder 

  –  wenn auch „sonstige Beschäftigte“ von die-
sem Tätigkeitsmerkmal erfasst werden, diese 
Beschäftigten jedoch nicht die Voraussetzun-
gen des „sonstigen Beschäftigten“ erfüllen, 

   bei Erfüllung der sonstigen Anforderungen die-
ses Tätigkeitsmerkmals in der nächst niedrige-
ren Entgeltgruppe eingruppiert. 2Satz 1 gilt ent-
sprechend für Tätigkeitsmerkmale, die bei Er-
füllung qualifi zierter Anforderungen eine hö-
here Eingruppierung vorsehen; Satz 1 gilt nicht, 
wenn die Entgeltordnung für diesen Fall ein Tä-
tigkeitsmerkmal (z. B. „in der Tätigkeit von …“) 
enthält.“

 10.  Anlage A Teil I wird wie folgt geändert:

  a)  Die Entgeltgruppe 9b wird wie folgt geän-
dert:

   aa)  Die Fallgruppe 1 wird wie folgt gefasst:

     „1.  Beschäftigte der Fallgruppen 2 oder 
3,

      deren Tätigkeit sich dadurch aus der 
Fallgruppe 2 oder 3 heraushebt, dass 
sie besonders verantwortungsvoll 
ist.“

   bb)  Nach der Fallgruppe 2 wird folgende 
Fallgruppe 3 angefügt:

     „3.  Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, 
sonstigen Innendienst und im Außen-
dienst mit abgeschlossener Hoch-
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   (3) 1Eine abgeschlossene wissenschaftliche 
Hochschulbildung setzt voraus, dass die Ab-
schlussprüfung in einem Studiengang abgelegt 
wird, der seinerseits mindestens das Zeugnis 
der Hochschulreife (allgemeine Hochschulreife 
oder einschlägige fachgebundene Hochschul-
reife) oder eine andere landesrechtliche Hoch-
schulzugangsberechtigung als Zugangsvoraus-
setzung erfordert, und für den Abschluss eine 
Mindeststudienzeit von mehr als sechs Semes-
tern – ohne etwaige Praxissemester, Prüfungsse-
mester o. Ä. – vorgeschrieben ist. 2Ein Bachelor-
studiengang erfüllt diese Voraussetzung auch 
dann nicht, wenn mehr als sechs Semester für 
den Abschluss vorgeschrieben sind.

   (4) Ein Abschluss an einer ausländischen Hoch-
schule gilt als abgeschlossene wissenschaftliche 
Hochschulbildung, wenn er von der zuständigen 
staatlichen Anerkennungsstelle als dem deut-
schen Hochschulabschluss gleichwertig aner-
kannt wurde.“

 13.  In Anlage A Teil II Abschnitt 6 wird die Proto-
kollerklärung Nr. 1 wie folgt geändert:

  a)  In Absatz  2 Satz  1 werden nach dem Wort 
„Masterprüfung“ die Wörter „oder mit einer 
Magisterprüfung“ eingefügt.

  b)  In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „oder 
die Akademische Abschlussprüfung (Magis-
terprüfung) einer Philosophischen Fakultät“ 
gestrichen und nach dem Wort „Masterprü-
fung“ werden die Wörter „oder einer Magis-
terprüfung“ eingefügt.

  c)  In Absatz  4 werden die Wörter „Landesbe-
hörde dem deutschen Hochschulabschluss 
gleichgestellt ist“ durch die Wörter „staatli-
chen Anerkennungsstelle als dem deutschen 
Hochschulabschluss gleichwertig anerkannt 
wurde“ ersetzt.

 14.  Anlage A Teil II Abschnitt 7 wird wie folgt ge-
fasst:

  „7.   (nicht besetzt)“

 15.  Anlage A Teil II Abschnitt 10 Unterabschnitt 1 
wird wie folgt gefasst:

  „10.1.  Lehrkräfte in Schulen für Gesundheits-
berufe

  Vorbemerkungen

  1.  Dieser Unterabschnitt gilt nicht in den Län-
dern, in denen es sich bei den Schulen für 
Gesundheitsberufe nach den jeweiligen lan-
desrechtlichen Regelungen um berufsbil-
dende Schulen handelt; in diesen Ländern 
gilt stattdessen der Tarifvertrag über die Ein-
gruppierung und die Entgeltordnung für die 
Lehrkräfte der Länder (TV EntgO-L) vom 28. 
März 2015 in seiner jeweils geltenden Fas-
sung.

  2.  (1) Wissenschaftliche Hochschulen sind Uni-
versitäten, Technische Hochschulen sowie 
andere Hochschulen, die nach Landesrecht 
als wissenschaftliche Hochschulen anerkannt 
sind.

    (2) 1Eine abgeschlossene wissenschaftliche 
Hochschulbildung liegt vor, wenn das Stu-
dium mit einer ersten Staatsprüfung oder 
mit einer Diplomprüfung oder mit einer 
Masterprüfung oder mit einer Magisterprü-
fung beendet worden ist. 2Diesen Prüfungen 
steht eine Promotion nur in den Fällen gleich, 
in denen die Ablegung einer ersten Staats-
prüfung oder einer Diplomprüfung oder ei-
ner Masterprüfung oder einer Magisterprü-
fung nach den einschlägigen Ausbildungs-
vorschriften nicht vorgesehen ist. 3Eine abge-
schlossene wissenschaftliche Hochschulbil-
dung liegt auch vor, wenn der Master an ei-
ner Fachhochschule erlangt wurde und den 
Zugang zur Laufbahn des höheren Dienstes 

kreditierten Bachelorausbildungs-
gängen an Berufsakademien.

       (3) Eine abgeschlossene Hochschul-
bildung setzt voraus, dass die Ab-
schlussprüfung in einem Studien-
gang abgelegt wird, der seinerseits 
mindestens das Zeugnis der Hoch-
schulreife (allgemeine Hochschul-
reife) oder eine andere landesrechtli-
che Hochschulzugangsberechtigung 
als Zugangsvoraussetzung erfordert, 
und für den Abschluss eine Mindest-
studienzeit von sechs Semestern – 
ohne etwaige Praxissemester, Prü-
fungssemester o. Ä. – vorgeschrieben 
ist.

       (4) Ein Abschluss an einer ausländi-
schen Hochschule gilt als abge-
schlossene Hochschulbildung, wenn 
er von der zuständigen staatlichen 
Anerkennungsstelle als dem deut-
schen Hochschulabschluss gleich-
wertig anerkannt wurde.

   Nr. 12  Anerkannte Ausbildungsberufe sind 
die nach dem Berufsbildungsgesetz 
oder der Handwerksordnung staatlich 
anerkannten oder als staatlich aner-
kannt geltenden Ausbildungsberufe.“

 11.  Anlage A Teil II Abschnitt 1 wird wie folgt ge-
fasst:

  „1.  Beschäftigte in Archiven, Bibliotheken, 
 Büchereien und Museen

  Es fi ndet Teil I Anwendung.“ 

 12.  Anlage A Teil II Abschnitt 2 wird wie folgt ge-
ändert:

  a)  In der Überschrift wird nach dem Wort 
„Apotheker,“ das Wort „Psychotherapeuten,“ 
eingefügt.

  b)   Nach Unterabschnitt 3 wird folgender Un-
terabschnitt 4 angefügt:

   „2.4 Psychotherapeuten

  Entgeltgruppe 14

   Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeuten jeweils mit 
abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschul-
bildung und mit Approbation und entsprechen-
der Tätigkeit.

  (Hierzu Protokollerklärung)

  Protokollerklärung:

   (1) Wissenschaftliche Hochschulen sind Univer-
sitäten, Technische Hochschulen sowie andere 
Hochschulen, die nach Landesrecht als wissen-
schaftliche Hochschulen anerkannt sind.

   (2) 1Eine abgeschlossene wissenschaftliche 
Hochschulbildung liegt vor, wenn das Studium 
mit einer ersten Staatsprüfung oder mit einer 
Diplomprüfung oder mit einer Masterprüfung 
oder mit einer Magisterprüfung beendet worden 
ist. 2Diesen Prüfungen steht eine Promotion nur 
in den Fällen gleich, in denen die Ablegung ei-
ner ersten Staatsprüfung oder einer Diplomprü-
fung oder einer Masterprüfung oder einer Ma-
gisterprüfung nach den einschlägigen Ausbil-
dungsvorschriften nicht vorgesehen ist. 3Eine 
abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbil-
dung liegt auch vor, wenn der Master an einer 
Fachhochschule erlangt wurde und den Zugang 
zur Laufbahn des höheren Dienstes bzw. zur 
entsprechenden Qualifi kationsebene eröffnet; 
dies setzt voraus, dass der Masterstudiengang 
das Akkreditierungsverfahren erfolgreich 
durchlaufen hat, solange dies nach dem jeweils 
geltenden Landesbeamtenrecht für den Zugang 
zur Laufbahn des höheren Dienstes bzw. zur 
entsprechenden Qualifi kationsebene gefordert 
ist. 
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  2.  Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fall-
gruppe 1 als Leiter einer Schule.

  Entgeltgruppe 12

  1.  Beschäftigte der Entgeltgruppe 10 als Leiter 
einer Schule.

  2.  Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fall-
gruppe 1 als stellvertretender Leiter oder als 
Fachbereichsleiter einer Schule.

  Entgeltgruppe 11

  1.  Lehrkräfte mit abgeschlossener Hochschul-
bildung und entsprechender Tätigkeit sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben.

  2.  Beschäftigte der Entgeltgruppe 10 als stell-
vertretende Leiter oder als Fachbereichsleiter 
einer Schule.

  Entgeltgruppe 10

   Lehrkräfte mit entsprechender Zusatzqualifi ka-
tion.

  Entgeltgruppe 9b 

  Lehrkräfte.“

 16.  Anlage A Teil II Abschnitt 12 Unterabschnitt 1 
wird wie folgt geändert:

  a)  Vor Entgeltgruppe 9a wird folgende neue 
Entgeltgruppe 9b eingefügt:

   „Entgeltgruppe 9b

    Gruppenleiter bei Gerichten oder Staatsan-
waltschaften.

   (Hierzu Protokollerklärung Nr. 5)“

  b)  In der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 3 wird der 
zweite Klammerzusatz gestrichen.

  c)  Die Entgeltgruppe 4 wird wie folgt geändert:

   aa)   Die bisherige einzige Fallgruppe wird 
Fallgruppe 1.

   bb)   Die bisherige einzige Fallgruppe der 
Entgeltgruppe 3 wird die Fallgruppe 2 
der Entgeltgruppe 4.

  d)  Die Überschrift „Entgeltgruppe 3“ wird ge-
strichen.

  e)  Die Protokollerklärung Nr.  3 wird wie folgt 
geändert:

   aa)  In Buchstabe h wird der Punkt durch ein 
Komma ersetzt.

   bb)  Nach Buchstabe h wird folgender Buch-
stabe i angefügt: 

    „i)  Führung von Haftlisten.“

  f)  Die Protokollerklärung Nr.  5 wird wie folgt 
gefasst:

„   Nr. 5  Die Tätigkeit von Gruppenleitern be-
inhaltet die Koordination der Ge-
schäftsabläufe innerhalb einer großen 
Geschäftsstelle bzw. Serviceeinheit, 
insbesondere Einsatzsteuerung in der 
Serviceeinheit, Urlaubsplanung, Qua-
litätssicherung und Einarbeitung 
neuer Beschäftigter.“

 17.  Anlage A Teil II Abschnitt 15 Unterabschnitt 2 
wird wie folgt geändert:

  a)  In Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 4 wird die 
Angabe „Entgeltgruppe 7“ durch die Angabe 
„Entgeltgruppe 8“ ersetzt.

  b)  Nach der Entgeltgruppe 9a wird die Über-
schrift „Entgeltgruppe 8“ eingefügt.

  c)  Die bisherige einzige Fallgruppe der Entgelt-
gruppe 7 wird die einzige Fallgruppe der 
Entgeltgruppe 8.

bzw. zur entsprechenden Qualifi kationsebene 
eröffnet; dies setzt voraus, dass der Master-
studiengang das Akkreditierungsverfahren 
erfolgreich durchlaufen hat, solange dies 
nach dem jeweils geltenden Landesbeamten-
recht für den Zugang zur Laufbahn des hö-
heren Dienstes bzw. zur entsprechenden 
Qualifi kationsebene gefordert ist. 

    (3) 1Eine abgeschlossene wissenschaftliche 
Hochschulbildung setzt voraus, dass die Ab-
schlussprüfung in einem Studiengang abge-
legt wird, der seinerseits mindestens das 
Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine 
Hochschulreife oder einschlägige fachgebun-
dene Hochschulreife) oder eine andere lan-
desrechtliche Hochschulzugangsberechti-
gung als Zugangsvoraussetzung erfordert, 
und für den Abschluss eine Mindeststudien-
zeit von mehr als sechs Semestern – ohne et-
waige Praxissemester, Prüfungssemester o. Ä. 
– vorgeschrieben ist. 2Ein Bachelorstudien-
gang erfüllt diese Voraussetzung auch dann 
nicht, wenn mehr als sechs Semester für den 
Abschluss vorgeschrieben sind.

    (4) Ein Abschluss an einer ausländischen 
Hochschule gilt als abgeschlossene wissen-
schaftliche Hochschulbildung, wenn er von 
der zuständigen staatlichen Anerkennungs-
stelle als dem deutschen Hochschulabschluss 
gleichwertig anerkannt wurde.

  3.  (1) Eine abgeschlossene Hochschulbildung 
liegt vor, wenn von einer Hochschule im 
Sinne des § 1 Hochschulrahmengesetz (HRG) 
ein Diplomgrad mit dem Zusatz „Fachhoch-
schule“ („FH“), ein anderer nach §  18 HRG 
gleichwertiger Abschlussgrad oder ein Ba-
chelorgrad verliehen wurde. 

    (2) 1Der Bachelorstudiengang muss nach den 
Regelungen des Akkreditierungsrats akkre-
ditiert sein. 2Dem gleichgestellt sind Ab-
schlüsse in akkreditierten Bachelorausbil-
dungsgängen an Berufsakademien.

    (3) Eine abgeschlossene Hochschulbildung 
setzt voraus, dass die Abschlussprüfung in 
einem Studiengang abgelegt wird, der seiner-
seits mindestens das Zeugnis der Hochschul-
reife (allgemeine Hochschulreife) oder eine 
andere landesrechtliche Hochschulzugangs-
berechtigung als Zugangsvoraussetzung er-
fordert, und für den Abschluss eine Mindest-
studienzeit von sechs Semestern – ohne etwa-
ige Praxissemester, Prüfungssemester o. Ä. – 
vorgeschrieben ist.

    (4) Ein Abschluss an einer ausländischen 
Hochschule gilt als abgeschlossene Hoch-
schulbildung, wenn er von der zuständigen 
staatlichen Anerkennungsstelle als dem 
deutschen Hochschulabschluss gleichwertig 
anerkannt wurde.

  Entgeltgruppe 15

   Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 
als Leiter einer Schule.

  Entgeltgruppe 14

   Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 
als stellvertretender Leiter einer Schule oder als 
Fachbereichsleiter einer Schule.

  Entgeltgruppe 13

  1.  Lehrkräfte mit abgeschlossener wissen-
schaftlicher Hochschulbildung und – soweit 
nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen 
– mit erfolgreich absolviertem Vorbereitungs-
dienst (Referendariat) mit entsprechender 
Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ih-
rer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben.
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Praxisanleiter eine monatliche Zulage 
nach Anlage F Abschnitt IV Nr.  9. 2Die 
Zulage verändert sich bei allgemeinen 
Entgeltanpassungen um den von den Ta-
rifvertragsparteien für die jeweilige Ent-
geltgruppe festgelegten Vomhundertsatz; 
Sockelbeträge, Mindestbeträge und ver-
gleichbare nichtlineare Steigerungen blei-
ben unberücksichtigt.

  Nr. 2  Diese Beschäftigten erhalten eine Entgelt-
gruppenzulage in Höhe von 2,3 v.H. ihres 
jeweiligen Tabellenentgelts.

  18.3  Beschäftigte an Rettungsdienstschulen

  Vorbemerkungen 

  1.  Dieser Unterabschnitt gilt nicht für Lehr-
kräfte der Freien und Hansestadt Hamburg, 
für die aufgrund landesspezifi scher Regelung 
der Tarifvertrag über die Eingruppierung 
und die Entgeltordnung für die Lehrkräfte 
der Länder (TV EntgO-L) vom 28. März 2015 
in seiner jeweils geltenden Fassung Anwen-
dung fi ndet.

  2.  (1) Eine abgeschlossene Hochschulbildung 
liegt vor, wenn von einer Hochschule im 
Sinne des § 1 Hochschulrahmengesetz (HRG) 
ein Diplomgrad mit dem Zusatz „Fachhoch-
schule“ („FH“), ein anderer nach §  18 HRG 
gleichwertiger Abschlussgrad oder ein Ba-
chelorgrad verliehen wurde. 

    (2) 1Der Bachelorstudiengang muss nach den 
Regelungen des Akkreditierungsrats akkre-
ditiert sein. 2Dem gleichgestellt sind Ab-
schlüsse in akkreditierten Bachelorausbil-
dungsgängen an Berufsakademien.

    (3) Eine abgeschlossene Hochschulbildung 
setzt voraus, dass die Abschlussprüfung in 
einem Studiengang abgelegt wird, der seiner-
seits mindestens das Zeugnis der Hochschul-
reife (allgemeine Hochschulreife) oder eine 
andere landesrechtliche Hochschulzugangs-
berechtigung als Zugangsvoraussetzung er-
fordert, und für den Abschluss eine Mindest-
studienzeit von sechs Semestern – ohne etwa-
ige Praxissemester, Prüfungssemester o. Ä. – 
vorgeschrieben ist.

    (4) Ein Abschluss an einer ausländischen 
Hochschule gilt als abgeschlossene Hoch-
schulbildung, wenn er von der zuständigen 
staatlichen Anerkennungsstelle als dem 
deutschen Hochschulabschluss gleichwertig 
anerkannt wurde.

  Entgeltgruppe 13

   Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 
als Leiter einer Rettungsdienstschule.

  Entgeltgruppe 12 

  1.   Beschäftigte der Entgeltgruppe 10 als Leiter 
einer Rettungsdienstschule.

  2.  Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fall-
gruppe 1 als stellvertretende Leiter oder als 
Fachbereichsleiter einer Rettungsdienst-
schule.

  Entgeltgruppe 11

  1.  Lehrkräfte mit abgeschlossener Hochschul-
bildung und entsprechender Tätigkeit sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben.

  2.  Beschäftigte der Entgeltgruppe 10 als stell-
vertretende Leiter oder als Fachbereichsleiter 
einer Rettungsdienstschule.

  Entgeltgruppe 10

   Lehrkräfte mit entsprechender Zusatzqualifi ka-
tion.“

  d)  Die Überschrift „Entgeltgruppe 7“ wird ge-
strichen.

 18.  Anlage A Teil II Abschnitt 15 Unterabschnitt 4 
wird wie folgt geändert:

  a)  In Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 5 wird die 
Angabe „Entgeltgruppe 7“ durch die Angabe 
„Entgeltgruppe 8“ ersetzt.

  b)  Nach der Entgeltgruppe 9a wird die Über-
schrift „Entgeltgruppe 8“ eingefügt.

  c)  Die bisherige Fallgruppe 1 der Entgeltgruppe 
7 wird die einzige Fallgruppe der Entgelt-
gruppe 8.

  d)  Die bisherige Fallgruppe 2 der Entgeltgruppe 
7 wird die einzige Fallgruppe der Entgelt-
gruppe 7.

 19.  Anlage A Teil II Abschnitt 18 wird wie folgt ge-
fasst:

  „18.  Beschäftigte im Rettungsdienst

  18.1  Beschäftigte in Leitstellen

  Entgeltgruppe 9a

   Disponenten in Leitstellen mit der nach Lan-
desrecht jeweils geforderten Qualifi kation mit 
entsprechender Tätigkeit.

  (Hierzu Protokollerklärung)

  Entgeltgruppe 8

   Beschäftigte in Leitstellen mit qualifi zierter An-
rufannahme und Anrufweiterleitung. 

  Protokollerklärung:
   1Sofern überwiegend schwierige Dispositionen 

auszuüben sind, wird eine monatliche Entgelt-
gruppenzulage nach Anlage F Abschnitt I Nr. 9 
gezahlt. 2Die Zulage verändert sich bei allge-
meinen Entgeltanpassungen um den von den 
Tarifvertragsparteien für die jeweilige Entgelt-
gruppe festgelegten Vomhundertsatz; Sockelbe-
träge, Mindestbeträge und vergleichbare nicht-
lineare Steigerungen bleiben unberücksichtigt.

  18.2  Beschäftigte im Rettungsdienst

  Entgeltgruppe 10

   Leiter von Rettungswachen, denen mindestens 
40 Beschäftigte durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind.

  Entgeltgruppe 9b 

  1.  Leiter von Rettungswachen.

  2.  Ständige Vertreter von Leitern von Rettungs-
wachen, denen mindestens 40  Beschäftigte 
durch ausdrückliche Anordnung ständig un-
terstellt sind.

  Entgeltgruppe 9a 

   Ständige Vertreter von Leitern von Rettungs-
wachen.

  Entgeltgruppe KR 8

   Notfallsanitäter mit entsprechenden Tätigkei-
ten.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

  Entgeltgruppe 6

   Rettungsassistenten mit entsprechender Tätig-
keit.

  Entgeltgruppe 4

  Rettungssanitäter mit entsprechender Tätigkeit.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

  Protokollerklärungen: 

  Nr. 1  1Notfallsanitäter, die als Praxisanleiter 
eingesetzt sind und die berufspädagogi-
sche Zusatzqualifi kation im Umfang von 
mindestens 200 Stunden absolviert haben, 
erhalten für die Dauer der Tätigkeit als 
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  2.  Erziehungsheime sind Heime, in denen über-
wiegend Kinder oder Jugendliche mit Behin-
derung im Sinne des § 2 SGB IX oder Kinder 
oder Jugendliche mit wesentlichen Erzie-
hungsschwierigkeiten ständig untergebracht 
sind.

  3.  Der Unterabschnitt gilt nicht für Leiterinnen 
bzw. ständige Vertreterinnen von Leiterinnen 
von Wohngruppen.

  Entgeltgruppe S 18

   Beschäftigte als Leiterinnen von Erziehungshei-
men oder von Wohnheimen für erwachsene 
Menschen mit Behinderung im Sinne des §  2 
SGB IX

    mit einer Durchschnittsbelegung von mindes-
tens 50 Plätzen.

  Entgeltgruppe S 17

   Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anord-
nung als ständige Vertreterinnen von Leiterin-
nen von Erziehungsheimen oder von Wohnhei-
men für erwachsene Menschen mit Behinderung 
im Sinne des § 2 SGB IX

   mit einer Durchschnittsbelegung von mindes-
tens 90 Plätzen bestellt sind.

  Entgeltgruppe S 16

  1.  Beschäftigte als Leiterinnen von Erziehungs-
heimen oder von Wohnheimen für erwach-
sene Menschen mit Behinderung im Sinne 
des § 2 SGB IX.

  2.  Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anord-
nung als ständige Vertreterinnen von Leite-
rinnen von Erziehungsheimen oder von 
Wohnheimen für erwachsene Menschen mit 
Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX

    mit einer Durchschnittsbelegung von min-
destens 50 Plätzen bestellt sind.

  Entgeltgruppe S 15

   Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anord-
nung als ständige Vertreterinnen von Leiterin-
nen von Erziehungsheimen oder von Wohnhei-
men für erwachsene Menschen mit Behinderung 
im Sinne des § 2 SGB IX bestellt sind.

  20.2  Leiterinnen von Kindertagesstätten

  Vorbemerkung

   Kindertagesstätten im Sinne der Tätigkeits-
merkmale dieses Unterabschnitts sind Krippen, 
Kindergärten, Horte, Kinderbetreuungsstuben, 
Kinderhäuser und Kindertageseinrichtungen 
der örtlichen Kindererholungsfürsorge.

  Entgeltgruppe S 18

   Beschäftigte als Leiterinnen von Kindertages-
stätten

   mit einer Durchschnittsbelegung von mindes-
tens 180 Plätzen.

  Entgeltgruppe S 17

  1.  Beschäftigte als Leiterinnen von Kinderta-
gesstätten 

    mit einer Durchschnittsbelegung von min-
destens 130 Plätzen.

  2.  Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anord-
nung als ständige Vertreterinnen von Leite-
rinnen von Kindertagesstätten 

    mit einer Durchschnittsbelegung von min-
destens 180 Plätzen bestellt sind.

   (Hierzu Protokollerklärung)

  Entgeltgruppe S 16

  1.  Beschäftigte als Leiterinnen von Kinderta-
gesstätten 

    mit einer Durchschnittsbelegung von min-
destens 100 Plätzen.

 20.  Anlage A Teil II Abschnitt 20 wird wie folgt ge-
fasst:

  „20.  Beschäftigte im Sozial- und Erziehungs-
dienst

  Vorbemerkungen

  1.  1Die – im Unterschied zu dem Teil II Ab-
schnitt G der Anlage 1a zum BAT erfolgte – 
Untergliederung dieses Abschnitts dient aus-
schließlich der besseren Übersichtlichkeit 
und nicht einer Veränderung des rechtlichen 
Verhältnisses der Tätigkeitsmerkmale zuein-
ander. 2Insbesondere stellen die Tätigkeits-
merkmale dieses Abschnitts insgesamt, nicht 
aber die Zusammenfassung von Tätigkeits-
merkmalen in den jeweiligen Unterabschnit-
ten für sich eine abschließende spezielle Ein-
gruppierungsregelung im Sinne der Recht-
sprechung des BAG (z. B. Urt. vom 5. Juli 
2006 – 4 AZR 555/05) dar. 3So können z.  B. 
Erzieherinnen mit staatlicher Anerkennung 
bei Erfüllen der Voraussetzungen als „sons-
tige Beschäftigte“ nach den in Unterab-
schnitt 4 aufgeführten Tätigkeitsmerkmalen 
eingruppiert sein, obwohl Erzieherinnen mit 
staatlicher Anerkennung nur in Tätigkeits-
merkmalen des Unterabschnitts 6 benannt 
sind.

  2.  1Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung 
in den Unterabschnitten 1, 2 und 3 ist für das 
jeweilige Kalenderjahr grundsätzlich die 
Zahl der vom 1.  Oktober bis 31. Dezember 
des vorangegangenen Kalenderjahres verge-
benen, je Tag gleichzeitig belegbaren Plätze 
zugrunde zu legen. 2Eine Unterschreitung der 
maßgeblichen je Tag gleichzeitig belegbaren 
Plätze von nicht mehr als 5 v.H. führt nicht 
zur Herabgruppierung. 3Eine Unterschrei-
tung um mehr als 5 v.H. führt erst dann zur 
Herabgruppierung, wenn die maßgebliche 
Platzzahl drei Jahre hintereinander unter-
schritten wird. 4Eine Unterschreitung auf 
Grund vom Arbeitgeber verantworteter Maß-
nahmen (z. B. Qualitätsverbesserungen) führt 
ebenfalls nicht zur Herabgruppierung. 5Hier-
von bleiben organisatorische Maßnahmen in-
folge demografi scher Handlungsnotwendig-
keiten unberührt.

  20.1  Leiterinnen von Erziehungsheimen oder 
von Wohnheimen für erwachsene Men-
schen mit Behinderung

  Vorbemerkungen

  1.  1Beschäftigte, die nach diesem Unterab-
schnitt eingruppiert sind, erhalten für die 
Dauer der Tätigkeit in einem Erziehungs-
heim, einem Kinder- oder einem Jugend-
wohnheim oder einer vergleichbaren Ein-
richtung (Heim) 

   a)  eine monatliche Zulage in Höhe von 
61,36  Euro, wenn in dem Heim überwie-
gend Menschen mit Behinderung im Sinne 
des § 2 SGB IX oder Kinder und/oder Ju-
gendliche mit wesentlichen Erziehungs-
schwierigkeiten zum Zwecke der Erzie-
hung, Ausbildung oder Pfl ege ständig un-
tergebracht sind;

   b)  eine monatliche Zulage in Höhe von 
30,68  Euro, wenn nicht überwiegend sol-
che Personen ständig untergebracht sind. 

    2Satz  1 Buchstabe a gilt für die Dauer der 
Tätigkeit in einem Wohnheim für erwachsene 
Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 
SGB IX entsprechend.3Die Zulage wird nur 
für Zeiträume gezahlt, in denen Beschäftigte 
einen Anspruch auf Entgelt oder Entgeltfort-
zahlung nach § 21 haben. 4Sie ist bei der Be-
messung des Sterbegeldes (§ 23 Absatz 3) zu 
berücksichtigen.
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    mit einer Durchschnittsbelegung von min-
destens 70 Plätzen.

  2.  Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anord-
nung als ständige Vertreterinnen von Leite-
rinnen von Kindertagesstätten für Menschen 
mit Behinderung im Sinne von §  2 SGB IX 
oder für Kinder oder Jugendliche mit we-
sentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder 
von Tagesstätten für erwachsene Menschen 
mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX

    mit einer Durchschnittsbelegung von min-
destens 90 Plätzen bestellt sind.

   (Hierzu Protokollerklärung)

  Entgeltgruppe S 16

  1.  Beschäftigte als Leiterinnen von Kinderta-
gesstätten für Menschen mit Behinderung im 
Sinne von §  2 SGB IX oder für Kinder und 
Jugendliche mit wesentlichen Erziehungs-
schwierigkeiten oder von Tagesstätten für er-
wachsene Menschen mit Behinderung im 
Sinne des § 2 SGB IX

    mit einer Durchschnittsbelegung von min-
destens 40 Plätzen.

  2.  Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anord-
nung als ständige Vertreterinnen von Leite-
rinnen von Kindertagesstätten für Menschen 
mit Behinderung im Sinne von §  2 SGB IX 
oder für Kinder und Jugendliche mit wesent-
lichen Erziehungsschwierigkeiten oder von 
Tagesstätten für erwachsene Menschen mit 
Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX

    mit einer Durchschnittsbelegung von min-
destens 70 Plätzen bestellt sind.

   (Hierzu Protokollerklärung)

  Entgeltgruppe S 15

  1.  Beschäftigte als Leiterinnen von Kinderta-
gesstätten für Menschen mit Behinderung im 
Sinne von §  2 SGB IX oder für Kinder und 
Jugendliche mit wesentlichen Erziehungs-
schwierigkeiten oder von Tagesstätten für er-
wachsene Menschen mit Behinderung im 
Sinne des § 2 SGB IX. 

  2.  Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anord-
nung als ständige Vertreterinnen von Leite-
rinnen von Kindertagesstätten für Menschen 
mit Behinderung im Sinne von §  2 SGB IX 
oder für Kinder und Jugendliche mit wesent-
lichen Erziehungsschwierigkeiten oder von 
Tagesstätten für erwachsene Menschen mit 
Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX

    mit einer Durchschnittsbelegung von min-
destens 40 Plätzen bestellt sind.

   (Hierzu Protokollerklärung)

  Entgeltgruppe S 11a

   Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anord-
nung als ständige Vertreterinnen von Leiterin-
nen von Kindertagesstätten für Menschen mit 
Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für 
Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Er-
ziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstätten 
für erwachsene Menschen mit Behinderung im 
Sinne des § 2 SGB IX bestellt sind. 

  (Hierzu Protokollerklärung)

  Protokollerklärung:

   Je Kindertagesstätte soll eine ständige Vertrete-
rin der Leiterin bestellt werden.

  20.4  Sozialarbeiter/Sozialpädagogen, Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeuten/Psy-
chagogen, Bewährungshelfer, Heilpädago-
gen

  Vorbemerkung

   (1) 1Beschäftigte, die nach diesem Unterab-
schnitt eingruppiert sind, erhalten für die Dauer 

  2.  Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anord-
nung als ständige Vertreterinnen von Leite-
rinnen von Kindertagesstätten 

    mit einer Durchschnittsbelegung von min-
destens 130 Plätzen bestellt sind.

   (Hierzu Protokollerklärung)

  Entgeltgruppe S 15

  1.  Beschäftigte als Leiterinnen von Kinderta-
gesstätten 

    mit einer Durchschnittsbelegung von min-
destens 70 Plätzen.

  2.  Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anord-
nung als ständige Vertreterinnen von Leite-
rinnen von Kindertagesstätten 

    mit einer Durchschnittsbelegung von min-
destens 100 Plätzen bestellt sind.

   (Hierzu Protokollerklärung)

  Entgeltgruppe S 13

  1.  Beschäftigte als Leiterinnen von Kinderta-
gesstätten 

    mit einer Durchschnittsbelegung von min-
destens 40 Plätzen.

  2.  Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anord-
nung als ständige Vertreterinnen von Leite-
rinnen von Kindertagesstätten 

    mit einer Durchschnittsbelegung von min-
destens 70 Plätzen bestellt sind.

   (Hierzu Protokollerklärung)

  Entgeltgruppe S 9

  1.  Beschäftigte als Leiterinnen von Kinderta-
gesstätten.

  2.  Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anord-
nung als ständige Vertreterinnen von Leite-
rinnen von Kindertagesstätten 

    mit einer Durchschnittsbelegung von min-
destens 40 Plätzen bestellt sind. 

   (Hierzu Protokollerklärung)

  Protokollerklärung:

   Je Kindertagesstätte soll eine ständige Vertrete-
rin der Leiterin bestellt werden.

  20.3  Leiterinnen von Kindertagesstätten für 
Menschen mit Behinderung oder von Ta-
gesstätten für erwachsene Menschen mit 
Behinderung

  Vorbemerkung

   Kindertagesstätten im Sinne der Tätigkeits-
merkmale dieses Unterabschnitts sind Krippen, 
Kindergärten, Horte, Kinderbetreuungsstuben, 
Kinderhäuser und Kindertageseinrichtungen 
der örtlichen Kindererholungsfürsorge.

  Entgeltgruppe S 18

   Beschäftigte als Leiterinnen von Kindertages-
stätten für Menschen mit Behinderung im Sinne 
von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendli-
che mit wesentlichen Erziehungsschwierigkei-
ten oder von Tagesstätten für erwachsene Men-
schen mit Behinderung im Sinne des §  2 SGB 
IX

   mit einer Durchschnittsbelegung von mindes-
tens 90 Plätzen.

  Entgeltgruppe S 17

  1.  Beschäftigte als Leiterinnen von Kinderta-
gesstätten für Menschen mit Behinderung im 
Sinne von §  2 SGB IX oder für Kinder und 
Jugendliche mit wesentlichen Erziehungs-
schwierigkeiten oder von Tagesstätten für er-
wachsene Menschen mit Behinderung im 
Sinne des § 2 SGB IX
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geschlossener Hochschulbildung und – soweit 
nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen – 
mit staatlicher Anerkennung mit jeweils ent-
sprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäf-
tigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben, 

   die Entscheidungen zur Vermeidung der Gefähr-
dung des Kindeswohls treffen und in Zusam-
menarbeit mit dem Familiengericht beziehungs-
weise Vormundschaftsgericht Maßnahmen ein-
leiten, welche zur Gefahrenabwehr erforderlich 
sind, oder mit gleichwertigen Tätigkeiten, die 
für die Entscheidung zur zwangsweisen Unter-
bringung von Menschen mit psychischen 
Krankheiten erforderlich sind (z.  B. Sozialpsy-
chiatrischer Dienst der örtlichen Stellen der 
Städte).

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3)

  Entgeltgruppe S 12

   Sozialarbeiter und Sozialpädagogen mit staatli-
cher Anerkennung sowie Heilpädagogen mit ab-
geschlossener Hochschulbildung und – soweit 
nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen – 
mit staatlicher Anerkennung mit jeweils ent-
sprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäf-
tigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben, 

  mit schwierigen Tätigkeiten. 

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 4)

  Entgeltgruppe S 11b

   Sozialarbeiter und Sozialpädagogen mit staatli-
cher Anerkennung sowie Heilpädagogen mit ab-
geschlossener Hochschulbildung und – soweit 
nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen – 
mit staatlicher Anerkennung mit jeweils ent-
sprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäf-
tigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

  Entgeltgruppe S 9

  1.  Heilpädagogen mit staatlicher Anerkennung 
und entsprechender Tätigkeit.

   (Hierzu Protokollerklärung Nr. 5)

  2.  Beschäftigte in der Tätigkeit von Heilpäda-
gogen mit abgeschlossener Hochschulbildung 
und – soweit nach dem jeweiligen Landes-
recht vorgesehen – mit staatlicher Anerken-
nung.

   (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

  Entgeltgruppe S 8b 

   Beschäftigte in der Tätigkeit von Sozialarbei-
tern/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerken-
nung.

  (Keine Stufen 5 und 6) 

  Protokollerklärungen:

  Nr. 1  (1) Eine abgeschlossene Hochschulbildung 
liegt vor, wenn von einer Hochschule im 
Sinne des §  1 Hochschulrahmengesetz 
(HRG) ein Diplomgrad mit dem Zusatz 
„Fachhochschule“ („FH“), ein anderer 
nach § 18 HRG gleichwertiger Abschluss-
grad oder ein Bachelorgrad verliehen 
wurde. 

      (2) 1Der Bachelorstudiengang muss nach 
den Regelungen des Akkreditierungsrats 
akkreditiert sein. 2Dem gleichgestellt sind 
Abschlüsse in akkreditierten Bacheloraus-
bildungsgängen an Berufsakademien.

      (3) Eine abgeschlossene Hochschulbildung 
setzt voraus, dass die Abschlussprüfung in 

der Tätigkeit in einem Erziehungsheim, einem 
Kinder- oder einem Jugendwohnheim oder einer 
vergleichbaren Einrichtung (Heim) 

  a)  eine monatliche Zulage in Höhe von 
61,36 Euro, wenn in dem Heim überwiegend 
Menschen mit Behinderungen im Sinne des 
§ 2 SGB IX oder Kinder und/oder Jugendli-
che mit wesentlichen Erziehungsschwierig-
keiten zum Zwecke der Erziehung, Ausbil-
dung oder Pfl ege ständig untergebracht sind;

  b)  eine monatliche Zulage in Höhe von 
30,68  Euro, wenn nicht überwiegend solche 
Personen ständig untergebracht sind. 

   2Die Zulage wird nur für Zeiträume gezahlt, in 
denen Beschäftigte einen Anspruch auf Entgelt 
oder Entgeltfortzahlung nach §  21 haben. 3Sie 
ist bei der Bemessung des Sterbegeldes (§  23 
Absatz 3) zu berücksichtigen.

   (2) Absatz 1 gilt nicht für Beschäftigte der Ent-
geltgruppe S 17 Fallgruppe 2 sowie Beschäftigte 
der Entgeltgruppe S 15 Fallgruppe 2. 

  Entgeltgruppe S 18

   Sozialarbeiter und Sozialpädagogen mit staatli-
cher Anerkennung sowie Heilpädagogen mit ab-
geschlossener Hochschulbildung und – soweit 
nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen – 
mit staatlicher Anerkennung mit jeweils ent-
sprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäf-
tigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben, 

   deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit 
verbundenen Verantwortung erheblich aus der 
Entgeltgruppe S 17 Fallgruppe 1 heraushebt.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

  Entgeltgruppe S 17

  1.  Sozialarbeiter und Sozialpädagogen mit 
staatlicher Anerkennung sowie Heilpädago-
gen mit abgeschlossener Hochschulbildung 
und – soweit nach dem jeweiligen Landes-
recht vorgesehen – mit staatlicher Anerken-
nung mit jeweils entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

    deren Tätigkeit sich durch besondere 
Schwierigkeit und Bedeutung aus der Ent-
geltgruppe S 12 heraushebt.

   (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

  2.  Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-
ten/Psychagogen mit staatlicher Anerken-
nung oder staatlich anerkannter Prüfung 
und entsprechender Tätigkeit.

   (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

  Entgeltgruppe S 15

  1.  Sozialarbeiter und Sozialpädagogen mit 
staatlicher Anerkennung sowie Heilpädago-
gen mit abgeschlossener Hochschulbildung 
und – soweit nach dem jeweiligen Landes-
recht vorgesehen – mit staatlicher Anerken-
nung mit jeweils entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 

    deren Tätigkeit sich mindestens zu einem 
Drittel durch besondere Schwierigkeit und 
Bedeutung aus der Entgeltgruppe S  12 her-
aushebt.

   (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

  2.  Bewährungshelfer.

  Entgeltgruppe S 14 

   Sozialarbeiter und Sozialpädagogen mit staatli-
cher Anerkennung sowie Heilpädagogen mit ab-
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Heilpädagogen mit der vorgeschriebenen 
Prüfung erfolgreich abgeschlossen und die 
Berechtigung zur Führung der Berufsbe-
zeichnung „staatlich anerkannte Heilpäd-
agogin/staatlich anerkannter Heilpäda-
goge“ erworben haben.

  20.5  Beschäftigte im handwerklichen Erzie-
hungsdienst

  Vorbemerkung
   1Beschäftigte, die nach diesem Unterabschnitt 

eingruppiert sind, erhalten für die Dauer der 
Tätigkeit in einem Erziehungsheim, einem Kin-
der- oder einem Jugendwohnheim oder einer 
vergleichbaren Einrichtung (Heim) eine monat-
liche Zulage in Höhe von 40,90  Euro, wenn in 
dem Heim überwiegend Menschen mit Behinde-
rung im Sinne des § 2 SGB IX oder Kinder und/
oder Jugendliche mit wesentlichen Erziehungs-
schwierigkeiten zum Zwecke der Erziehung, 
Ausbildung oder Pfl ege ständig untergebracht 
sind. 2Die Zulage wird nur für Zeiträume ge-
zahlt, in denen Beschäftigte einen Anspruch auf 
Entgelt oder Entgeltfortzahlung nach §  21 ha-
ben. 3Sie ist bei der Bemessung des Sterbegeldes 
(§ 23 Absatz 3) zu berücksichtigen.

  Entgeltgruppe S 8b

   Handwerksmeister, Industriemeister oder Gärt-
nermeister als Gruppenleiter in Ausbildungs- 
oder Berufsförderungswerkstätten oder Werk-
stätten für Menschen mit Behinderung.

   (Stufe 5 nach sechs Jahren in Stufe 4 und Stufe 
6 nach acht Jahren in Stufe 5)

  Entgeltgruppe S 7

   Beschäftigte mit abgeschlossener Berufsausbil-
dung als Gruppenleiter in Ausbildungs- oder 
Berufsförderungswerkstätten oder Werkstätten 
für Menschen mit Behinderung. 

  Entgeltgruppe S 4

   Beschäftigte im handwerklichen Erziehungs-
dienst mit abgeschlossener Berufsausbildung.

  20.6  Erzieherinnen, Kinderpfl egerinnen

  Vorbemerkung
   1Beschäftigte, die nach diesem Unterabschnitt 

eingruppiert sind, erhalten für die Dauer der 
Tätigkeit in einem Erziehungsheim, einem Kin-
der- oder einem Jugendwohnheim oder einer 
vergleichbaren Einrichtung (Heim) 

  a)  eine monatliche Zulage in Höhe von 
61,36 Euro, wenn in dem Heim überwiegend 
Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 
SGB IX oder Kinder und/oder Jugendliche 
mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten 
zum Zwecke der Erziehung, Ausbildung oder 
Pfl ege ständig untergebracht sind;

  b)  eine monatliche Zulage in Höhe von 
30,68  Euro, wenn nicht überwiegend solche 
Personen ständig untergebracht sind. 

   2Die Zulage wird nur für Zeiträume gezahlt, in 
denen Beschäftigte einen Anspruch auf Entgelt 
oder Entgeltfortzahlung nach §  21 haben. 3Sie 
ist bei der Bemessung des Sterbegeldes (§  23 
Absatz 3) zu berücksichtigen.

  Entgeltgruppe S 17

  Beschäftigte 

   mit fachlich koordinierenden Aufgaben für 
mindestens 24 Beschäftigte mindestens der Ent-
geltgruppe S 8a.

  Entgeltgruppe S 15

  Beschäftigte 

   mit fachlich koordinierenden Aufgaben für 
mindestens zwölf Beschäftigte mindestens der 
Entgeltgruppe S 8a.

einem Studiengang abgelegt wird, der sei-
nerseits mindestens das Zeugnis der 
Hochschulreife (allgemeine Hochschul-
reife) 

      oder eine andere landesrechtliche Hoch-
schulzugangsberechtigung als Zugangsvo-
raussetzung erfordert, und für den Ab-
schluss eine Mindeststudienzeit von sechs 
Semestern – ohne etwaige Praxissemester, 
Prüfungssemester o. Ä. – vorgeschrieben 
ist.

      (4) Ein Abschluss an einer ausländischen 
Hochschule gilt als abgeschlossene Hoch-
schulbildung, wenn er von der zuständi-
gen staatlichen Anerkennungsstelle als 
dem deutschen Hochschulabschluss 
gleichwertig anerkannt wurde.

  Nr. 2  Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peuten/Psychagogen mit abgeschlossener 
wissenschaftlicher Hochschulbildung und 
entsprechender Tätigkeit werden von die-
sem Tätigkeitsmerkmal nicht erfasst.

  Nr. 3  1Das „Treffen von Entscheidungen zur 
Vermeidung der Gefährdung des Kindes-
wohls und die Einleitung von Maßnahmen 
in Zusammenarbeit mit dem Familienge-
richt beziehungsweise Vormundschaftsge-
richt, welche zur Gefahrenabwehr erfor-
derlich sind“, sind im Allgemeinen Sozia-
len Dienst bei Tätigkeiten im Rahmen der 
Fallverantwortung bei 

       –  Hilfen zur Erziehung nach §  27 SGB 
VIII,

       –  der Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII,

       –  der Inobhutnahme von Kindern und 
 Jugendlichen (§ 42 SGB VIII),

       –  der Mitwirkung in Verfahren vor den 
Familiengerichten (§ 50 SGB VIII)

       einschließlich der damit in Zusammen-
hang stehenden Tätigkeiten erfüllt. 2Die 
Durchführung der Hilfen nach den getrof-
fenen Entscheidungen (z. B. Erziehung in 
einer Tagesgruppe, Vollzeitpfl ege oder 
Heimerziehung) fällt nicht unter die Ent-
geltgruppe S  14. 3Die in Aufgabengebie-
ten außerhalb des Allgemeinen Sozialen 
Dienstes wie z.  B. Erziehungsbeistand-
schaft, Pfl egekinderdienst, Adoptionsver-
mittlung, Jugendgerichtshilfe, Vormund-
schaft, Pfl egschaft auszuübenden Tätig-
keiten fallen nicht unter die Entgelt-
gruppe S 14, es sei denn, dass durch Orga-
nisationsentscheidung des Arbeitgebers 
im Rahmen dieser Aufgabengebiete eben-
falls Tätigkeiten auszuüben sind, die die 
Voraussetzungen von Satz 1 erfüllen.

  Nr. 4  Schwierige Tätigkeiten sind z. B. die

   a)  Beratung von Suchtmittel-Abhängigen, 

   b)  Beratung von HIV-Infi zierten oder an 
AIDS erkrankten Personen, 

   c)  begleitende Fürsorge für Heimbewoh-
ner und nachgehende Fürsorge für ehe-
malige Heimbewohner, 

   d)  begleitende Fürsorge für Strafgefan-
gene und nachgehende Fürsorge für 
ehemalige Strafgefangene, 

   e)  Koordinierung der Arbeiten mehrerer 
Beschäftigter mindestens der Entgelt-
gruppe S 9. 

  Nr. 5  Unter Heilpädagogen mit staatlicher An-
erkennung sind Beschäftigte zu verstehen, 
die einen nach Maßgabe der Rahmenver-
einbarung über die Ausbildung und Prü-
fung an Fachschulen (Beschluss der Kul-
tusministerkonferenz vom 7. November 
2002) gestalteten Ausbildungsgang für 



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 21 vom 17. Oktober 2019570

schen mit Behinderung im Sinne des §  2 
SGB IX oder für Obdachlose). 

  Nr. 2  Nach diesem Tätigkeitsmerkmal sind auch

  a)  Kindergärtnerinnen und Hortnerinnen mit 
staatlicher Anerkennung oder staatlicher 
Prüfung,

  b)  Gesundheits- und Kinderkrankenpfl egerin-
nen, die in Kinderkrippen tätig sind,

  c)  Beschäftigte mit einem Bachelorabschluss 
„Kindheitspädagogik“ bzw. „Elementarpäd-
agogik“, wenn sie in der Erziehung von Kin-
dern und Jugendlichen eingesetzt sind,

  eingruppiert. 

  Nr. 3  Besonders schwierige fachliche Tätigkei-
ten sind z. B. die

  a)   Tätigkeiten in Integrationsgruppen (Erzie-
hungsgruppen, denen besondere Aufgaben in 
der gemeinsamen Förderung behinderter und 
nicht behinderter Kinder zugewiesen sind) 
mit einem Anteil von mindestens einem Drit-
tel von Menschen mit Behinderung im Sinne 
des § 2 SGB IX in Einrichtungen der Kinder-
tagesbetreuung,

  b)  Tätigkeiten in Gruppen von Menschen mit 
Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX oder 
von Kindern und/oder Jugendlichen mit we-
sentlichen Erziehungsschwierigkeiten,

  c)  Tätigkeiten in Jugendzentren/Häusern der 
offenen Tür,

  d)  Tätigkeiten in geschlossenen (gesicherten) 
Gruppen,

  e)  fachlichen Koordinierungstätigkeiten für 
mindestens vier Beschäftigte mindestens der 
Entgeltgruppe S 8a,

  f)  Tätigkeiten einer Facherzieherin mit einrich-
tungsübergreifenden Aufgaben.

  Nr. 4  Schwierige fachliche Tätigkeiten sind z. B.

  a)  Tätigkeiten in Einrichtungen für Menschen 
mit Behinderung im Sinne des §  2 SGB IX 
und in psychiatrischen Kliniken,

  b)   die allein verantwortliche Betreuung von 
Gruppen z. B. in Randzeiten,

  c)  Tätigkeiten in Integrationsgruppen (Erzie-
hungsgruppen, denen besondere Aufgaben in 
der gemeinsamen Förderung behinderter und 
nicht behinderter Kinder zugewiesen sind) 
mit einem Anteil von mindestens einem Drit-
tel von Menschen mit Behinderung im Sinne 
des § 2 SGB IX in Einrichtungen der Kinder-
tagesbetreuung,

  d)  Tätigkeiten in Gruppen von Menschen mit 
Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX oder 
in Gruppen von Kindern und/oder Jugendli-
chen mit wesentlichen Erziehungsschwierig-
keiten,

  e)  Tätigkeiten in geschlossenen (gesicherten) 
Gruppen.“

 21.  Anlage A Teil II Abschnitt 22 Unterabschnitt 2 
wird wie folgt geändert:

  a)  Die Entgeltgruppe 9a wird wie folgt geän-
dert:

   aa)  Vor der Entgeltgruppe 9a wird die Über-
schrift „Entgeltgruppe 9b“ eingefügt.

   bb)  Die bisherige Fallgruppe 1 der Entgelt-
gruppe 9a wird unter Streichung des 
Klammerzusatzes die einzige Fallgruppe 
der Entgeltgruppe 9b.

   cc)  Die bisherige Fallgruppe 2 der Entgelt-
gruppe 9a wird einzige Fallgruppe. 

  b)  Nach der Entgeltgruppe 9a wird die Über-
schrift „Entgeltgruppe 8“ eingefügt.

  Entgeltgruppe S 9

  1.  Beschäftigte 

    mit fachlich koordinierenden Aufgaben für 
mindestens acht Beschäftigte mindestens der 
Entgeltgruppe S 8a.

  2.  Erzieherinnen, Heilerziehungspfl egerinnen 
und Heilerzieherinnen mit staatlicher Aner-
kennung und jeweils entsprechender Tätig-
keit sowie sonstige Beschäftigte, die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten aus-
üben, 

    mit fachlich koordinierenden Aufgaben für 
mindestens drei Beschäftigte mindestens der 
Entgeltgruppe S 8b. 

   (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

  Entgeltgruppe S 8b

   Erzieherinnen, Heilerziehungspfl egerinnen und 
Heilerzieherinnen mit staatlicher Anerkennung 
und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fä-
higkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, 

   mit besonders schwierigen fachlichen Tätigkei-
ten.

   (Stufe 5 nach sechs Jahren in Stufe 4 und Stufe 
6 nach acht Jahren in Stufe 5)

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3) 

  Entgeltgruppe S 8a

   Erzieherinnen, Heilerziehungspfl egerinnen und 
Heilerzieherinnen mit staatlicher Anerkennung 
und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fä-
higkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben.

  (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

  Entgeltgruppe S 4

  1.  Kinderpfl egerinnen mit staatlicher Anerken-
nung oder mit staatlicher Prüfung und ent-
sprechender Tätigkeit sowie sonstige Be-
schäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fä-
higkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben, 

   mit schwierigen fachlichen Tätigkeiten.

   (Hierzu Protokollerklärung Nr. 4) 

  2.  Beschäftigte in der Tätigkeit von Erzieherin-
nen, Heilerziehungspfl egerinnen oder Heiler-
zieherinnen mit staatlicher Anerkennung.

   (Keine Stufen 5 und 6) 

   (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

  Entgeltgruppe S 3

   Kinderpfl egerinnen mit staatlicher Anerken-
nung oder mit staatlicher Prüfung und entspre-
chender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ih-
rer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten aus-
üben.

  Entgeltgruppe S 2

   Beschäftigte in der Tätigkeit von Kinderpfl ege-
rinnen mit staatlicher Anerkennung.

   (Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2, Stufe 4 
nach drei Jahren in Stufe 3) 

  Protokollerklärungen:

  Nr. 1  Als entsprechende Tätigkeit von Erziehe-
rinnen gilt auch die Tätigkeit in Schulkin-
dergärten, Vorklassen oder Vermittlungs-
gruppen für nicht schulpfl ichtige Kinder 
und die Betreuung von über 18-jährigen 
Personen (z. B. in Einrichtungen für Men-
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   bb)  In der Fallgruppe 4 werden nach dem 
Wort „Pferdepfl eger“ die Wörter „ohne 
einschlägige Berufsausbildung“ einge-
fügt.

 27.  Anlage A Teil III Abschnitt  3 Unterabschnitt 9 
wird wie folgt geändert:

  a)  In Entgeltgruppe 6 wird folgende Fall-
gruppe 3 angefügt:

   „3.  Wasserbauer mit einschlägiger dreijähri-
ger Berufsausbildung und verwaltungsei-
gener Prüfung, die hochwertige Arbeiten 
verrichten.

      (Hierzu Protollerklärung)“

  b)  Nach Entgeltgruppe 3 Fallgruppe 3 wird fol-
gende Protokollerklärung angefügt:

   „Protokollerklärung:

    Hochwertige Arbeiten sind Arbeiten, die an 
das Überlegungsvermögen und das fachliche 
Geschick des Beschäftigten Anforderungen 
stellen, die über das Maß dessen hinausge-
hen, das von einem solchen Beschäftigten üb-
licherweise verlangt werden kann.“

 28.  Anlage A Teil III Abschnitt 3 Unterabschnitt 10 
wird wie folgt geändert:

  a)  In Entgeltgruppe 7 wird folgende Fallgruppe 
3 angefügt:

   „3.  Sperrwerksleiter mit erfolgreich abge-
schlossener Berufsausbildung in einem 
einschlägigen anerkannten Ausbildungs-
beruf mit einer Ausbildungsdauer von 
drei Jahren.“

  b)  In Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 2 Buchstabe b 
wird folgender Klammerzusatz angefügt:

   „(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5)“

  c)  In Entgeltgruppe 5 wird folgende Fallgruppe 
8 angefügt:

   „8.  Wasserbauarbeiter, die nach einer min-
destens dreijährigen ununterbrochenen 
Beschäftigung in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungs-
dauer von mindestens drei Jahren eine 
verwaltungseigene Prüfung erfolgreich 
abgelegt haben und eine entsprechende 
Tätigkeit ausüben.“

  d)  Nach Protokollerklärung Nr. 4 wird folgende 
Protokollerklärung Nr. 5 angefügt:

    „Nr. 5  Hierunter können auch Arbeiten im 
Tidegebiet und Watt zählen.“

 29.  In Anlage A Teil III Abschnitt 3 Unterabschnitt 
12 werden in der Entgeltgruppe 3 die Wörter 
„Pferdewärter (Pferdepfl eger)“ durch die Wörter 
„Pferdepfl eger ohne einschlägige Berufsausbil-
dung“ ersetzt.

 30.  Anlage A Teil IV wird wie folgt geändert:

  a)  In Abschnitt 1 Vorbemerkung Nr. 12 Absatz 4 
werden die Wörter „Landesbehörde dem 
deutschen Hochschulabschluss gleichgestellt 
ist“ durch die Wörter „staatlichen Anerken-
nungsstelle als dem deutschen Hochschulab-
schluss gleichwertig anerkannt wurde“ er-
setzt.

  b)  Abschnitt 3 wird wie folgt geändert:

    aa)  Die Vorbemerkung Nr.  2 wird wie folgt 
geändert:

     aaa)  In Absatz  2 Satz  1 werden nach 
dem Wort „Masterprüfung“ die 
Wörter „oder mit einer Magister-
prüfung“ eingefügt.

     bbb)  In Absatz 2 Satz 2 werden die Wör-
ter „oder die Akademische Ab-
schlussprüfung (Magisterprüfung) 
einer Philosophischen Fakultät“ 

  c)  Die bisherige einzige Fallgruppe der Entgelt-
gruppe 7 wird die einzige Fallgruppe der 
Entgeltgruppe 8.

  d)  Die Überschrift „Entgeltgruppe 7“ wird ge-
strichen.

 22.  In Anlage A Teil III Vorbemerkung Nr.  4 Ab-
satz  1 Satz  1 werden nach dem Wort „Berufs-
bildungsgesetz“ die Wörter „oder der Hand-
werksordnung“ eingefügt.

 23.  Anlage A Teil III Abschnitt  2 Unterabschnitt 3 
wird wie folgt geändert:

  a)  In Entgeltgruppe 3 Fallgruppen 3 und 4 wird 
jeweils der Klammerzusatz gestrichen.

  b)  In Entgeltgruppe 2 Fallgruppe 3 wird der 
Klammerzusatz gestrichen.

 24.  Anlage A Teil III Abschnitt  2 Unterabschnitt 6 
wird wie folgt geändert:

  a)  Vor der Entgeltgruppe 8 wird folgende neue 
Entgeltgruppe 9a eingefügt:

   „Entgeltgruppe 9a

    Tauchermeister, die selbst hochwertige Ar-
beiten ausführen, oder gleichwertige Tau-
cheraufseher, die selbst hochwertige Arbeiten 
verrichten oder denen mindestens ein Hand-
werker unterstellt ist, der hochwertige Arbei-
ten verrichtet.“

  b)  Die Entgeltgruppe 8 wird wie folgt gefasst:

   „Entgeltgruppe 8

    Tauchermeister, von denen die Tauchermeis-
terprüfung der Industrie- und Handelskam-
mer verlangt wird.“

 25.  Anlage A Teil III Abschnitt  3 Unterabschnitt 1 
wird wie folgt geändert:

  a)  In Entgeltgruppe 8 wird nach der Angabe 
„Entgeltgruppe 7“ die Angabe „des Ab-
schnitts 1“ eingefügt. 

  b)  Vor der Entgeltgruppe 6 wird die Überschrift 
„Entgeltgruppe 7“ eingefügt.

  c)  Die bisherige Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 2 
wird die einzige Fallgruppe der Entgelt-
gruppe 7.

   d)  Die bisherige Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1 
wird die einzige Fallgruppe der Entgelt-
gruppe 6.

 26.  Anlage A Teil III Abschnitt  3 Unterabschnitt 6 
wird wie folgt geändert:

  a)  Vor der Entgeltgruppe 9a wird folgende neue 
Entgeltgruppe 9b eingefügt:

   „Entgeltgruppe 9b

    Freigabeberechtigtes Personal im Hub-
schrauberinstandhaltungsbetrieb mit Freiga-
beberechtigung mindestens nach Cat. B1 
oder B2 der VO (EG) 2042/2003 Anhang III.“

  b)  In Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 1 wird das 
Wort „mindestens“ gestrichen.

  c)  Vor der Entgeltgruppe 4 wird folgende Ent-
geltgruppe 5 eingefügt:

   „Entgeltgruppe 5

    Lagerarbeiter mit erfolgreich abgeschlosse-
ner Berufsausbildung mit einer Ausbildungs-
dauer von mindestens drei Jahren und ent-
sprechender Tätigkeit.“

  d)  Die bisherige Entgeltgruppe 3 Fallgruppe 5 
wird die Fallgruppe 3 der Entgeltgruppe 4.

  e)  Die Entgeltgruppe 3 wird wie folgt geändert:

   aa)  In der Fallgruppe 2 werden nach dem 
Wort „Hundepfl eger“ die Wörter „ohne 
einschlägige Berufsausbildung“ einge-
fügt.
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   (2) 1Der Bachelorstudiengang muss nach den 
Regelungen des Akkreditierungsrats akkredi-
tiert sein. 2Dem gleichgestellt sind Abschlüsse in 
akkreditierten Bachelorausbildungsgängen an 
Berufsakademien.

   (3) Eine abgeschlossene Hochschulbildung setzt 
voraus, dass die Abschlussprüfung in einem 
Studiengang abgelegt wird, der seinerseits min-
destens das Zeugnis der Hochschulreife (allge-
meine Hochschulreife) oder eine andere landes-
rechtliche Hochschulzugangsberechtigung als 
Zugangsvoraussetzung erfordert, und für den 
Abschluss eine Mindeststudienzeit von sechs 
Semestern – ohne etwaige Praxissemester, Prü-
fungssemester o. Ä. – vorgeschrieben ist.

   (4) Ein Abschluss an einer ausländischen Hoch-
schule gilt als abgeschlossene Hochschulbil-
dung, wenn er von der zuständigen staatlichen 
Anerkennungsstelle als dem deutschen Hoch-
schulabschluss gleichwertig anerkannt wurde.

  Entgeltgruppe 13

  1.  Beschäftigte der Entgeltgruppe 12 Fall-
gruppe 2, 

    deren Tätigkeit sich mindestens zu einem 
Drittel durch das Maß der Verantwortung er-
heblich aus der Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 
2 heraushebt.

  2.  Beschäftigte der Entgeltgruppe 10 

    mit mindestens dreijähriger praktischer Er-
fahrung, 

    die durch ausdrückliche Anordnung als Lei-
ter einer IT-Gruppe bestellt sind und denen 
mindestens

   a)  zwei Beschäftigte dieses Abschnitts min-
destens der Entgeltgruppe 12 oder

   b)  drei Beschäftigte dieses Abschnitts min-
destens der Entgeltgruppe 11 

    durch ausdrückliche Anordnung ständig un-
terstellt sind.

  Entgeltgruppe 12

  1.  Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fall-
gruppe 2 

    mit mindestens dreijähriger praktischer Er-
fahrung, 

    deren Tätigkeit sich mindestens zu einem 
Drittel durch besondere Schwierigkeit und 
Bedeutung oder durch Spezialaufgaben aus 
der Entgeltgruppe  11 Fallgruppe 2 heraus-
hebt.

  2.  Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fall-
gruppe 2 

    mit mindestens dreijähriger praktischer Er-
fahrung, 

    deren Tätigkeit sich durch besondere 
Schwierigkeit und Bedeutung oder durch 
Spezialaufgaben aus der Entgeltgruppe 11 
Fallgruppe 2 heraushebt.

  3.  Beschäftigte der Entgeltgruppe 10 

    mit mindestens dreijähriger praktischer Er-
fahrung, 

    die durch ausdrückliche Anordnung als Lei-
ter einer IT-Gruppe bestellt sind und denen 
mindestens 

   a)  zwei Beschäftigte dieses Abschnitts min-
destens der Entgeltgruppe 11 oder

   b)  drei Beschäftigte dieses Abschnitts min-
destens der Entgeltgruppe 10 

    durch ausdrückliche Anordnung ständig un-
terstellt sind.

gestrichen und nach dem Wort 
„Masterprüfung“ werden die Wör-
ter „oder einer Magisterprüfung“ 
eingefügt.

     ccc)  In Absatz  4 werden die Wörter 
„Landesbehörde dem deutschen 
Hochschulabschluss gleichgestellt 
ist“ durch die Wörter „staatlichen 
Anerkennungsstelle als dem deut-
schen Hochschulabschluss gleich-
wertig anerkannt wurde“ ersetzt.

    bb)  In der Vorbemerkung Nr. 3 Absatz 4 wer-
den die Wörter „Landesbehörde dem 
deutschen Hochschulabschluss gleichge-
stellt ist“ durch die Wörter „staatlichen 
Anerkennungsstelle als dem deutschen 
Hochschulabschluss gleichwertig aner-
kannt wurde“ ersetzt.

 31.  Als Anlage G wird die Anlage 6 dieses Tarifver-
trages angefügt.

  § 3
  Änderungen des TV-L zum 1. Januar 2021

   Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der 
Länder (TV-L) vom 12. Oktober 2006, zuletzt 
geändert durch §  2 dieses Tarifvertrages, wird 
wie folgt geändert:

  1.  In Anlage A wird im Inhaltsverzeichnis die 
Zeile zu Teil II Abschnitt 11 wie folgt gefasst:

   „11.  Beschäftigte in der Informations- und 
Kommunikationstechnik“

  2.  Anlage A Teil II Abschnitt 11 wird wie folgt 
gefasst:

   „11.  Beschäftigte in der Informations- und 
Kommunikationstechnik 

  Vorbemerkungen

  1.  1Nach diesem Abschnitt sind Beschäftigte 
eingruppiert, die sich mit Systemen der In-
formations- und Kommunikationstechnik 
befassen ohne Rücksicht auf ihre organisato-
rische Eingliederung. 2Zu diesen Systemen 
zählen insbesondere informationstechnische 
Hard- und Softwaresysteme, Anwendungs-
programme, Datenbanken, Komponenten der 
Kommunikationstechnik in lokalen IKT-Net-
zen und IKT-Weitverkehrsnetzen sowie Pro-
dukte und Services, die mit diesen Systemen 
erstellt werden. 3Dabei werden Tätigkeiten 
im gesamten Lebenszyklus eines solchen 
IKT-Systems erfasst, also dessen Planung, 
Spezifi kation, Entwurf, Design, Erstellung, 
Implementierung, Test, Integration in die 
operative Umgebung, Produktion, Optimie-
rung und Tuning, Pfl ege, Fehlerbeseitigung 
und Qualitätssicherung. 4Auch Tätigkeiten 
zur Sicherstellung der Informationssicher-
heit fallen unter die nachfolgenden Merk-
male. 5Da mit den informationstechnischen 
Systemen in der Regel Produkte oder Ser-
vices erstellt werden, gelten die nachfolgen-
den Tätigkeitsmerkmale auch für die Be-
schäftigten in der Produktionssteuerung und 
im IKT-Servicemanagement. 6Nicht unter 
diesen Abschnitt fallen Beschäftigte, die le-
diglich IKT-Systeme anwenden oder Beschäf-
tigte, die lediglich die Rahmenbedingungen 
für die Informations- und Kommunikations-
technik schaffen und sich die informati-
ons-technischen Spezifi kationen von den 
IKT-Fachleuten zuarbeiten lassen.

  2.  (1) Eine abgeschlossene Hochschulbildung 
liegt vor, wenn von einer Hochschule im 
Sinne des § 1 Hochschulrahmengesetz (HRG) 
ein Diplomgrad mit dem Zusatz „Fachhoch-
schule“ („FH“), ein anderer nach §  18 HRG 
gleichwertiger Abschlussgrad oder ein Ba-
chelorgrad verliehen wurde. 
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ist, zu beziehen. 3Der Aufgabenkreis des 
Beschäftigten muss aber so gestaltet sein, 
dass er nur beim Vorhandensein gründli-
cher und vielseitiger Fachkenntnisse ord-
nungsgemäß bearbeitet werden kann.“

 § 4
 Ausnahmen vom Geltungsbereich

  Für Beschäftigte, die spätestens mit Ablauf des 2. 
März 2019 aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden 
sind, gilt dieser Tarifvertrag nur, wenn sie dies bis 
zum 30. September 2019 schriftlich beantragen.

 § 5
 Inkrafttreten

 1.  Dieser Tarifvertrag tritt vorbehaltlich der Nrn. 2 
und 3 mit Wirkung vom 1. Januar 2019 in Kraft. 

 2.  § 2 tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

 3.  § 3 tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.

  Entgeltgruppe 11

  1.  Beschäftigte der Entgeltgruppe 10, 

    deren Tätigkeit sich mindestens zu einem 
Drittel durch besondere Leistungen aus der 
Entgeltgruppe 10 heraushebt. 

   (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

  2.  Beschäftigte der Entgeltgruppe 10, 

    deren Tätigkeit sich durch besondere Leis-
tungen aus der Entgeltgruppe 10 heraushebt. 

   (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

  Entgeltgruppe 10

  1.  Beschäftigte mit einschlägiger abgeschlosse-
ner Hochschulbildung (z. B. in der Fachrich-
tung Informatik) und entsprechender Tätig-
keit sowie sonstige Beschäftigte, die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten aus-
üben.

  2.  Beschäftigte der Entgeltgruppe 9b, 

    deren Tätigkeit einen Gestaltungsspielraum 
erfordert, der über den Gestaltungsspielraum 
in Entgeltgruppe 8 hinausgeht.

  Entgeltgruppe 9b

   Beschäftigte der Entgeltgruppe 9a, deren Tätig-
keit umfassende Fachkenntnisse erfordert.

  (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

  Entgeltgruppe 9a

  Beschäftigte der Entgeltgruppe 8, 

   deren Tätigkeit zusätzliche Fachkenntnisse er-
fordert.

  Entgeltgruppe 8

  Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, 

   deren Tätigkeit über die Standardfälle hinaus 
Gestaltungsspielraum erfordert.

  Entgeltgruppe 7

  Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, 

  die ohne Anleitung tätig sind.

  Entgeltgruppe 6

  1.  Beschäftigte mit einschlägiger abgeschlosse-
ner Berufsausbildung (z. B. Fachinformatiker 
der Fachrichtungen Anwendungsentwicklung 
oder Systemintegration, Technische System-
informatiker, IT-System-Kaufl eute oder 
IT-Systemelektroniker) und entsprechender 
Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ih-
rer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben.

  2.  Beschäftigte, deren Tätigkeit gründliche und 
vielseitige Fachkenntnisse erfordert. 

   (Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)

  Protokollerklärungen:

  Nr. 1  Besondere Leistungen sind Tätigkeiten, 
deren Bearbeitung besondere Fachkennt-
nisse und besondere praktische Erfahrung 
voraussetzt oder die eine fachliche Wei-
sungsbefugnis beinhalten.

  Nr. 2  Umfassende Fachkenntnisse bedeuten ge-
genüber den in der Entgeltgruppe 9a ge-
forderten Fachkenntnissen eine Steige-
rung der Tiefe und der Breite nach.

  Nr. 3  1Gründliche Fachkenntnisse erfordern nä-
here Kenntnisse von Rechtsvorschriften 
oder näheres kaufmännisches oder techni-
sches Fachwissen usw. des Aufgabenkrei-
ses. 2Die gründlichen und vielseitigen 
Fachkenntnisse brauchen sich nicht auf 
das gesamte Gebiet der Verwaltung (des 
Betriebes), bei der der Beschäftigte tätig 
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Anlage 1

Anlage B zum TV-L

Entgelttabelle für die Entgeltgruppen 1 bis 15

- gültig vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 -

 

Entgelt-
gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

15 4.596,69 5.023,85 5.209,41 5.868,47 6.367,55 6.558,57

14 4.161,82 4.550,35 4.812,70 5.209,41 5.817,26 5.991,78

13 3.837,26 4.198,44 4.422,39 4.857,49 5.458,94 5.622,71

12 3.458,40 3.763,34 4.288,02 4.748,72 5.343,77 5.504,08

11 3.346,42 3.628,98 3.891,31 4.288,02 4.863,90 5.009,81

10 3.228,23 3.502,94 3.763,34 4.025,67 4.524,79 4.660,53

9b 2.873,64 3.129,67 3.272,55 3.667,36 4.000,09 4.120,10

9a 2.873,64 3.129,67 3.177,31 3.272,55 3.667,36 3.777,39

8 2.699,45 2.945,15 3.064,19 3.177,31 3.302,32 3.379,70

7 2.537,72 2.772,50 2.933,23 3.052,29 3.147,55 3.230,87

6 2.494,17 2.724,88 2.843,94 2.963,01 3.040,38 3.123,72

5 2.394,63 2.617,73 2.736,79 2.849,89 2.939,19 2.998,72

4 2.284,36 2.504,64 2.653,45 2.736,79 2.820,14 2.873,70

3 2.254,60 2.468,91 2.528,44 2.623,68 2.701,07 2.766,55

2 2.099,83 2.296,27 2.355,81 2.415,33 2.552,24 2.695,13

1 Je 4 Jahre  1.897,44 1.927,18 1.962,90 1.998,63 2.087,92

Anlage B zum TV-L

Entgelttabelle für die Entgeltgruppen 1 bis 15

- gültig vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 -

 

Entgelt-
gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

15 4.794,35 5.180,59 5.371,94 6.051,57 6.566,22 6.763,20

14 4.340,78 4.692,32 4.962,86 5.371,94 5.998,76 6.178,72

13 4.002,26 4.329,43 4.560,37 5.009,04 5.629,26 5.798,14

12 3.607,11 3.880,76 4.421,81 4.896,88 5.510,50 5.675,81

11 3.490,32 3.742,20 4.012,72 4.421,81 5.015,65 5.166,12

10 3.367,04 3.612,23 3.880,76 4.151,27 4.665,96 4.805,94

9b 2.997,21 3.227,32 3.374,65 3.781,78 4.124,89 4.248,65

9a 2.997,21 3.227,32 3.276,44 3.374,65 3.781,78 3.895,24

8 2.815,53 3.037,04 3.159,79 3.276,44 3.405,35 3.485,15

7 2.646,84 2.862,50 3.024,75 3.147,52 3.245,75 3.331,67

6 2.601,42 2.814,88 2.933,94 3.055,46 3.135,24 3.221,18

5 2.497,60 2.707,73 2.826,79 2.939,89 3.030,89 3.092,28

4 2.382,59 2.594,64 2.743,45 2.826,79 2.910,14 2.963,70

3 2.351,55 2.558,91 2.618,44 2.713,68 2.791,07 2.856,55

2 2.190,12 2.386,27 2.445,81 2.505,33 2.642,24 2.785,13

1 Je 4 Jahre  1.987,44 2.017,18 2.052,90 2.088,63 2.177,92
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Anlage B zum TV-L

Entgelttabelle für die Entgeltgruppen 1 bis 15

- gültig ab 1. Januar 2021 -

 

Entgelt-
gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

15 4.880,65 5.247,42 5.441,24 6.129,64 6.650,92 6.850,45

14 4.418,91 4.752,85 5.026,88 5.441,24 6.076,14 6.258,43

13 4.074,30 4.385,28 4.619,20 5.073,66 5.701,88 5.872,94

12 3.672,04 3.930,82 4.478,85 4.960,05 5.581,59 5.749,03

11 3.553,15 3.792,20 4.064,48 4.478,85 5.080,35 5.232,76

10 3.427,65 3.662,23 3.930,82 4.204,82 4.726,15 4.867,94

9b 3.051,16 3.277,32 3.424,65 3.831,78 4.178,10 4.303,46

9a 3.051,16 3.277,32 3.326,44 3.424,65 3.831,78 3.945,49

8 2.866,21 3.087,04 3.209,79 3.326,44 3.455,35 3.535,15

7 2.696,84 2.912,50 3.074,75 3.197,52 3.295,75 3.381,67

6 2.651,42 2.864,88 2.983,94 3.105,46 3.185,24 3.271,18

5 2.547,60 2.757,73 2.876,79 2.989,89 3.080,89 3.142,28

4 2.432,59 2.644,64 2.793,45 2.876,79 2.960,14 3.013,70

3 2.401,55 2.608,91 2.668,44 2.763,68 2.841,07 2.906,55

2 2.240,12 2.436,27 2.495,81 2.555,33 2.692,24 2.835,13

1  Je 4 Jahre 2.037,44 2.067,18 2.102,90 2.138,63 2.227,92

Anlage 2

Anlage C zum TV-L

Entgelttabelle für Pfl egekräfte

- gültig vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 -

 

Entgelt-
gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

KR 17   4.395,40 4.549,24 5.043,61 5.565,74 5.889,75

KR 16   4.293,75 4.444,27 4.930,31 5.496,87 5.746,78

KR 15   4.201,53 4.339,28 4.683,67 5.095,82 5.253,23

KR 14   4.099,88 4.234,31 4.570,37 5.026,95 5.110,26

KR 13   3.998,24 4.129,33 4.457,04 4.693,67 4.754,77

KR 12   3.794,92 3.919,36 4.230,41 4.421,49 4.510,36

KR 11   3.591,63 3.709,39 4.003,79 4.199,31 4.288,18

KR 10   3.388,34 3.499,42 3.810,48 3.960,46 4.054,89

KR 9   3.221,69 3.388,34 3.499,42 3.710,49 3.799,37

KR 8   2.964,28 3.108,72 3.293,90 3.443,47 3.650,90

KR 7   2.793,61 2.964,28 3.226,86 3.358,13 3.493,36

KR 6 2.341,60 2.504,87 2.662,34 2.997,11 3.082,44 3.239,95

KR 5 2.243,37 2.466,56 2.531,09 2.636,09 2.714,88 2.899,95
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Anlage C zum TV-L

Entgelttabelle für Pfl egekräfte

- gültig vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 -

 

Entgelt-
gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

KR 17   4.532,54 4.691,18 5.200,97 5.739,39 6.073,51

KR 16   4.427,72 4.582,93 5.084,14 5.668,37 5.926,08

KR 15   4.332,62 4.474,67 4.829,80 5.254,81 5.417,13

KR 14   4.227,80 4.366,42 4.712,97 5.183,79 5.269,70

KR 13   4.122,99 4.258,17 4.596,10 4.840,11 4.903,12

KR 12   3.913,32 4.041,64 4.362,40 4.559,44 4.651,08

KR 11   3.703,69 3.825,12 4.128,71 4.330,33 4.421,97

KR 10   3.494,06 3.608,60 3.929,37 4.084,03 4.181,40

KR 9   3.322,21 3.494,06 3.608,60 3.826,26 3.917,91

KR 8   3.056,77 3.205,71 3.396,67 3.550,91 3.764,81

KR 7   2.880,77 3.056,77 3.327,54 3.462,90 3.602,35

KR 6 2.414,66 2.583,02 2.745,41 3.090,62 3.178,61 3.341,04

KR 5 2.313,36 2.543,52 2.610,06 2.718,34 2.799,58 2.990,43

Anlage C zum TV-L

Entgelttabelle für Pfl egekräfte

- gültig ab 1. Januar 2021 -

 

Entgelt-
gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

KR 17   4.591,01 4.751,70 5.268,06 5.813,43 6.151,86

KR 16   4.484,84 4.642,05 5.149,73 5.741,49 6.002,53

KR 15   4.388,51 4.532,39 4.892,10 5.322,60 5.487,01

KR 14   4.282,34 4.422,75 4.773,77 5.250,66 5.337,68

KR 13   4.176,18 4.313,10 4.655,39 4.902,55 4.966,37

KR 12   3.963,80 4.093,78 4.418,67 4.618,26 4.711,08

KR 11   3.751,47 3.874,46 4.181,97 4.386,19 4.479,01

KR 10   3.539,13 3.655,15 3.980,06 4.136,71 4.235,34

KR 9   3.365,07 3.539,13 3.655,15 3.875,62 3.968,45

KR 8   3.096,20 3.247,06 3.440,49 3.596,72 3.813,38

KR 7   2.917,93 3.096,20 3.370,47 3.507,57 3.648,82

KR 6 2.445,81 2.616,34 2.780,83 3.130,49 3.219,61 3.384,14

KR 5 2.343,20 2.576,33 2.643,73 2.753,41 2.835,69 3.029,01
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Anlage 3

Anlage D zum TV-L

Entgelttabelle für Ärztinnen und Ärzte 
im Geltungsbereich des § 41 TV-L

Monatsbeträge in Euro bei 42 Wochenstunden

- gültig vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 -

 

Entgelt-
gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5

Ä 1 4.812,70 5.081,42 5.273,39 5.606,12 6.002,84

im im im im ab dem

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr

Ä 2 6.329,14 6.853,83 7.314,52  

ab dem ab dem ab dem 

1. Jahr 4. Jahr 7. Jahr

Ä 3 7.909,59 8.370,28 9.029,34

ab dem ab dem ab dem 

1. Jahr 4. Jahr 7. Jahr

Ä 4 9.291,71 9.950,74 10.475,42

ab dem ab dem ab dem 

1. Jahr 4. Jahr 7. Jahr

Anlage D zum TV-L

Entgelttabelle für Ärztinnen und Ärzte 
im Geltungsbereich des § 41 TV-L

Monatsbeträge in Euro bei 42 Wochenstunden

- gültig vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 -

 

Entgelt-
gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5

Ä 1

4.962,86 5.239,96 5.437,92 5.781,03 6.190,13

im im im im ab dem

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr

Ä 2

6.526,61 7.067,67 7.542,73

 

ab dem ab dem ab dem 

1. Jahr 4. Jahr 7. Jahr

Ä 3

8.156,37 8.631,43 9.311,06

ab dem ab dem ab dem 

1. Jahr 4. Jahr 7. Jahr

Ä 4

9.581,61 10.261,20 10.802,25

ab dem ab dem ab dem 

1. Jahr 4. Jahr 7. Jahr
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Anlage D zum TV-L

Entgelttabelle für Ärztinnen und Ärzte 
im Geltungsbereich des § 41 TV-L

Monatsbeträge in Euro bei 42 Wochenstunden

- gültig ab 1. Januar 2021 -

 

Entgelt-
gruppe

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5

Ä 1 5.026,88 5.307,56 5.508,07 5.855,61 6.269,98

im im im im ab dem

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr

Ä 2 6.610,80 7.158,84 7.640,03  

ab dem ab dem ab dem 

1. Jahr 4. Jahr 7. Jahr

Ä 3 8.261,59 8.742,78 9.431,17

ab dem ab dem ab dem 

1. Jahr 4. Jahr 7. Jahr

Ä 4 9.705,21 10.393,57 10.941,60

ab dem ab dem ab dem 

1. Jahr 4. Jahr 7. Jahr

Anlage 4

Anlage E zum TV-L

Bereitschaftsdienstentgelte 

(zu § 8 Abs. 6 Buchstabe e Satz 1 in der Fassung des § 42 Nr. 6 und des § 43 Nr. 5)

A. 

Beschäftigte, deren Eingruppierung 
sich nach der Anlage 1 a zum BAT/BAT-O richtet

- gültig vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 -

 

Vergütungsgruppe
Tarifgebiet West 

€
Tarifgebiet Ost 

€

VergGr. I 39,97 38,47

VergGr. Ia 36,63 35,24

VergGr. Ib 33,73 32,44

VergGr. IIa 30,88 29,69

VergGr. III 27,89 26,82

VergGr. IVa 25,66 24,69

VergGr. IVb 23,62 22,70

VergGr. Va/b 22,78 21,92

VergGr. Vc 21,64 20,84

VergGr. VIb 20,10 19,34

VergGr. VII 18,85 18,14

VergGr. VIII 17,72 17,06

VergGr. IXa 17,07 16,43

VergGr. IXb 16,73 16,12

VergGr. X 15,88 15,31
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B.

Beschäftigte, deren Eingruppierung
sich nach der Anlage 1 b zum BAT/BAT-O richtet

- gültig vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 -

 

Vergütungsgruppe Tarifgebiet West 
€

Tarifgebiet Ost 
€

Kr. XIII 33,20 31,94

Kr. XII 30,58 29,42

Kr. XI 28,84 27,78

Kr. X 27,10 26,10

Kr. IX 25,56 24,56

Kr. VIII 25,10 24,13

Kr. VII 23,67 22,78

Kr. VI 22,96 22,10

Kr. Va 22,11 21,26

Kr. V 21,53 20,67

Kr. IV 20,44 19,68

Kr. III 19,37 18,66

Kr. II 18,44 17,74

Kr. I 17,62 16,97

 

C.

Beschäftigte, deren Eingruppierung
sich nach dem MTArb/MTArb-O richtet

- gültig vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 -

 

Lohngruppe Tarifgebiet West 
€

Tarifgebiet Ost 
€

Lgr. 9 22,45 21,58

Lgr. 8a 21,96 21,11

Lgr. 8 21,48 20,64

Lgr. 7a 21,01 20,23

Lgr. 7 20,54 19,76

Lgr. 6a 20,10 19,34

Lgr. 6 19,68 18,91

Lgr. 5a 19,24 18,51

Lgr. 5 18,81 18,10

Lgr. 4a 18,41 17,71

Lgr. 4 18,00 17,30

Lgr. 3a 17,62 16,97

Lgr. 3 17,22 16,58

Lgr. 2a 16,83 16,22

Lgr. 2 16,50 15,84

Lgr. 1a 16,15 15,50

Lgr. 1 15,77 15,17
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Anlage E zum TV-L

Bereitschaftsdienstentgelte 

(zu § 8 Abs. 6 Buchstabe e Satz 1 in der Fassung des § 42 Nr. 6 und des § 43 Nr. 5)

A. 

Beschäftigte, deren Eingruppierung 
sich nach der Anlage 1 a zum BAT/BAT-O richtet

- gültig vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 -

 

Vergütungsgruppe
Tarifgebiet West 

€
Tarifgebiet Ost 

€

VergGr. I 41,25 39,70

VergGr. Ia 37,80 36,37

VergGr. Ib 34,81 33,48

VergGr. IIa 31,87 30,64

VergGr. III 28,78 27,68

VergGr. IVa 26,48 25,48

VergGr. IVb 24,38 23,43

VergGr. Va/b 23,51 22,62

VergGr. Vc 22,33 21,51

VergGr. VIb 20,74 19,96

VergGr. VII 19,45 18,72

VergGr. VIII 18,29 17,61

VergGr. IXa 17,62 16,96

VergGr. IXb 17,27 16,64

VergGr. X 16,39 15,80

B.

Beschäftigte, deren Eingruppierung
sich nach der Anlage 1 b zum BAT/BAT-O richtet

- gültig vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 -

 

Vergütungsgruppe
Tarifgebiet West 

€

Tarifgebiet Ost 

€

Kr. XIII 34,26 32,96

Kr. XII 31,56 30,36

Kr. XI 29,76 28,67

Kr. X 27,97 26,94

Kr. IX 26,38 25,35

Kr. VIII 25,90 24,90

Kr. VII 24,43 23,51

Kr. VI 23,69 22,81

Kr. Va 22,82 21,94

Kr. V 22,22 21,33

Kr. IV 21,09 20,31

Kr. III 19,99 19,26

Kr. II 19,03 18,31

Kr. I 18,18 17,51
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C.

Beschäftigte, deren Eingruppierung
sich nach dem MTArb/MTArb-O richtet

- gültig vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 -

 

Lohngruppe Tarifgebiet West 
€

Tarifgebiet Ost 
€

Lgr. 9 23,17 22,27

Lgr. 8a 22,66 21,79

Lgr. 8 22,17 21,30

Lgr. 7a 21,68 20,88

Lgr. 7 21,20 20,39

Lgr. 6a 20,74 19,96

Lgr. 6 20,31 19,52

Lgr. 5a 19,86 19,10

Lgr. 5 19,41 18,68

Lgr. 4a 19,00 18,28

Lgr. 4 18,58 17,85

Lgr. 3a 18,18 17,51

Lgr. 3 17,77 17,11

Lgr. 2a 17,37 16,74

Lgr. 2 17,03 16,35

Lgr. 1a 16,67 16,00

Lgr. 1 16,27 15,66

Anlage E zum TV-L

Bereitschaftsdienstentgelte 

(zu § 8 Abs. 6 Buchstabe e Satz 1 in der Fassung des § 42 Nr. 6 und des § 43 Nr. 5)

A. 

Beschäftigte, deren Eingruppierung 
sich nach der Anlage 1 a zum BAT/BAT-O richtet

- gültig ab 1. Januar 2021 -

 

Vergütungsgruppe Tarifgebiet West 
€

Tarifgebiet Ost 
€

VergGr. I 41,83 40,26

VergGr. Ia 38,33 36,88

VergGr. Ib 35,30 33,95

VergGr. IIa 32,32 31,07

VergGr. III 29,18 28,07

VergGr. IVa 26,85 25,84

VergGr. IVb 24,72 23,76

VergGr. Va/b 23,84 22,94

VergGr. Vc 22,64 21,81

VergGr. VIb 21,03 20,24

VergGr. VII 19,72 18,98

VergGr. VIII 18,55 17,86

VergGr. IXa 17,87 17,20

VergGr. IXb 17,51 16,87

VergGr. X 16,62 16,02
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B.

Beschäftigte, deren Eingruppierung
sich nach der Anlage 1 b zum BAT/BAT-O richtet

- gültig ab 1. Januar 2021 -

 

Vergütungsgruppe Tarifgebiet West 
€

Tarifgebiet Ost 
€

Kr. XIII 34,74 33,42

Kr. XII 32,00 30,79

Kr. XI 30,18 29,07

Kr. X 28,36 27,32

Kr. IX 26,75 25,70

Kr. VIII 26,26 25,25

Kr. VII 24,77 23,84

Kr. VI 24,02 23,13

Kr. Va 23,14 22,25

Kr. V 22,53 21,63

Kr. IV 21,39 20,59

Kr. III 20,27 19,53

Kr. II 19,30 18,57

Kr. I 18,43 17,76

 

C.

Beschäftigte, deren Eingruppierung
sich nach dem MTArb/MTArb-O richtet

- gültig ab 1. Januar 2021 -

 

Lohngruppe Tarifgebiet West 
€

Tarifgebiet Ost 
€

Lgr. 9 23,49 22,58

Lgr. 8a 22,98 22,10

Lgr. 8 22,48 21,60

Lgr. 7a 21,98 21,17

Lgr. 7 21,50 20,68

Lgr. 6a 21,03 20,24

Lgr. 6 20,59 19,79

Lgr. 5a 20,14 19,37

Lgr. 5 19,68 18,94

Lgr. 4a 19,27 18,54

Lgr. 4 18,84 18,10

Lgr. 3a 18,43 17,76

Lgr. 3 18,02 17,35

Lgr. 2a 17,61 16,97

Lgr. 2 17,27 16,58

Lgr. 1a 16,90 16,22

Lgr. 1 16,50 15,88
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Anlage 5

Anlage F zum TV-L

Beträge der in der Entgeltordnung (Anlage A zum TV-L)
geregelten Zulagen

- gültig vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 -

 

I.  Entgeltgruppenzulagen gemäß Teil II
  der Entgeltordnung

1Die Entgeltgruppenzulagen gemäß Teil II der Entgeltordnung verändern sich bei 
allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertragsparteien für die 
jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz; Sockelbeträge, Mindest-
beträge und vergleichbare nichtlineare Steigerungen bleiben unberücksichtigt. 
2Sie betragen

  Nr. der 
Entgeltgruppenzulage

Euro/Monat

1 159,14

2 150,11

3 139,23

4 131,33

5 127,32

6 124,16

7 112,57

8 111,75

9 98,50

10 85,13

11 58,78

12 105,43

13 84,34

14 52,72

15 87,56

II.  Funktionszulagen gemäß Teil II Abschnitte 5 und 8
  der Entgeltordnung

1Die Funktionszulagen

– für Beschäftigte im Fernmeldebetriebsdienst gemäß Nr. 3 der Protokoller-
klärungen zu Abschnitt 5 Unterabschnitt 2 des Teils II der Entgeltordnung sowie

– für Fremdsprachenassistenten (Fremdsprachensekretäre) gemäß Nr. 1 der 
Vorbemerkungen zu Abschnitt 8 Unterabschnitt 3 des Teils II der Entgeltordnung 

verändern sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarif-
vertragsparteien für die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz; 
Sockelbeträge, Mindestbeträge und vergleichbare nichtlineare Steigerungen 
bleiben unberücksichtigt. 2Sie betragen

  Nr. der 
Funktionszulage Euro/Monat  

1 112,22

2 97,30

3 153,02

4 135,30

5 127,90

6 121,10



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 21 vom 17. Oktober 2019584

III.   Vorarbeiterzulagen gemäß Nr. 8 der Vorbemerkungen zu Teil III
der Entgeltordnung 

Die Vorarbeiterzulagen gemäß Nr. 8 der Vorbemerkungen zu Teil III der Entgelt-
ordnung betragen 

  Nr. der Vorarbeiterzulage Euro/Monat  

1 164,36

2 281,35

IV.  Zulagen für Beschäftigte im Pfl egedienst gemäß Teil IV
  der Entgeltordnung

Die Zulagen für Beschäftigte im Pfl egedienst 

– gemäß Nr. 8 oder 11 der Vorbemerkungen zu Abschnitt 1 des Teils IV der 
Entgeltordnung,

– gemäß der Protokollerklärung Nr. 3 zu Abschnitt 1 des Teils IV der 
Entgeltordnung sowie 

– gemäß Nr. 8 oder 9 der Vorbemerkungen zu Abschnitt 2 des Teils IV der 
Entgeltordnung

betragen 

 

Nr. der 
Zulage Euro/Monat Euro/Stunde

1   1,53

2 526,97

3 488,98

4 453,46

5 420,50

6 390,16

7 362,07

8 120,00  

9 75,00  
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Anlage F zum TV-L

Beträge der in der Entgeltordnung (Anlage A zum TV-L)
geregelten Zulagen

- gültig vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 -

 

I.  Entgeltgruppenzulagen gemäß Teil II
der Entgeltordnung
1Die Entgeltgruppenzulagen gemäß Teil II der Entgeltordnung verändern sich bei 
allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertragsparteien für die 
jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz; Sockelbeträge, Mindest-
beträge und vergleichbare nichtlineare Steigerungen bleiben unberücksichtigt. 
2Sie betragen

 

Nr. der 
Entgeltgruppenzulage

Euro/Monat

1 164,11

2 154,79

3 143,57

4 135,43

5 131,29

6 128,03

7 (unbesetzt)

8 115,24

9 101,57

10 (unbesetzt)

11 60,61

12 (unbesetzt)

13 (unbesetzt)

14 (unbesetzt)

15 90,29

II.  Funktionszulagen gemäß Teil II Abschnitte 5 und 8
  der Entgeltordnung
1Die Funktionszulagen

– für Beschäftigte im Fernmeldebetriebsdienst gemäß Nr. 3 der Protokoller-
klärungen zu Abschnitt 5 Unterabschnitt 2 des Teils II der Entgeltordnung sowie

– für Fremdsprachenassistenten (Fremdsprachensekretäre) gemäß Nr. 1 der 
Vorbemerkungen zu Abschnitt 8 Unterabschnitt 3 des Teils II der Entgeltordnung 

verändern sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarif-
vertragsparteien für die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz; 
Sockelbeträge, Mindestbeträge und vergleichbare nichtlineare Steigerungen 
bleiben unberücksichtigt. 2Sie betragen

  Nr. der 
Funktionszulage

Euro/Monat  

1 115,72

2 100,34

3 157,79

4 139,52

5 131,89

6 124,88
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III. Vorarbeiterzulagen gemäß Nr. 8 der Vorbemerkungen zu Teil III
  der Entgeltordnung 

Die Vorarbeiterzulagen gemäß Nr. 8 der Vorbemerkungen zu Teil III der Entgelt-
ordnung betragen 

  Nr. der Vorarbeiterzulage Euro/Monat  

1 169,49

2 290,13

IV.  Zulagen für Beschäftigte im Pfl egedienst gemäß Teil IV
der Entgeltordnung

Die Zulagen für Beschäftigte im Pfl egedienst 

– gemäß Nr. 8 oder 11 der Vorbemerkungen zu Abschnitt 1 des Teils IV der 
Entgeltordnung,

– gemäß der Protokollerklärung Nr. 3 zu Abschnitt 1 des Teils IV der 
Entgeltordnung sowie 

– gemäß Nr. 8 oder 9 der Vorbemerkungen zu Abschnitt 2 des Teils IV der 
Entgeltordnung

betragen 

  Nr. der 
Zulage

Euro/Monat Euro/Stunde

1   1,58

2 543,41

3 504,24

4 467,61

5 433,62

6 402,33

7 373,37

8 123,74  

9 77,34  
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Anlage F zum TV-L

Beträge der in der Entgeltordnung (Anlage A zum TV-L)
geregelten Zulagen

- gültig ab 1. Januar 2021 -

 

I.  Entgeltgruppenzulagen gemäß Teil II
  der Entgeltordnung

1Die Entgeltgruppenzulagen gemäß Teil II der Entgeltordnung verändern sich bei 
allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertragsparteien für die 
jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz; Sockelbeträge, Mindest-
beträge und vergleichbare nichtlineare Steigerungen bleiben unberücksichtigt. 
2Sie betragen

Nr. der 

Entgeltgruppenzulage

Euro/Monat

1 166,23

2 156,79

3 145,42

4 137,18

5 132,98

6 129,68

7 (unbesetzt)

8 116,73

9 102,88

10 (unbesetzt)

11 61,39

12 (unbesetzt)

13 (unbesetzt)

14 (unbesetzt)

15 91,45

II.  Funktionszulagen gemäß Teil II Abschnitte 5 und 8
  der Entgeltordnung

1Die Funktionszulagen

– für Beschäftigte im Fernmeldebetriebsdienst gemäß Nr. 3 der Protokoller-
klärungen zu Abschnitt 5 Unterabschnitt 2 des Teils II der Entgeltordnung sowie

– für Fremdsprachenassistenten (Fremdsprachensekretäre) gemäß Nr. 1 der 
Vorbemerkungen zu Abschnitt 8 Unterabschnitt 3 des Teils II der Entgeltordnung 

verändern sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarif-
vertragsparteien für die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz; 
Sockelbeträge, Mindestbeträge und vergleichbare nichtlineare Steigerungen 
bleiben unberücksichtigt. 2Sie betragen

 

Nr. der 

Funktionszulage Euro/Monat

 

1 117,21

2 101,63

3 159,83

4 141,32

5 133,59

6 126,49
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III.  Vorarbeiterzulagen gemäß Nr. 8 der Vorbemerkungen zu Teil III
der Entgeltordnung 

Die Vorarbeiterzulagen gemäß Nr. 8 der Vorbemerkungen zu Teil III der Entgelt-
ordnung betragen 

 

Nr. der Vorarbeiterzulage Euro/Monat

 

1 171,68

2 293,87

IV.  Zulagen für Beschäftigte im Pfl egedienst gemäß Teil IV
der Entgeltordnung

Die Zulagen für Beschäftigte im Pfl egedienst 
_ gemäß Nr. 8 oder 11der Vorbemerkungen zu Abschnitt 1 des Teils IV der 

Entgeltordnung,
_ gemäß der Protokollerklärung Nr. 3 zu Abschnitt 1 des Teils IV der 

Entgeltordnung sowie 
_ gemäß Nr. 8 oder 9 der Vorbemerkungen zu Abschnitt 2 des Teils IV der 

Entgeltordnung

betragen 

 

Nr. der 

Zulage

Euro/Monat Euro/Stunde

1   1,60

2 550,42

3 510,74

4 473,64

5 439,21

6 407,52

7 378,19

8 125,34  

9 78,34  
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Anlage 6

Anlage G zum TV-L

Entgelttabelle für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 

- gültig vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 -

Entgelt-
gruppe 

Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

S 18 3.966,13 4.086,71 4.614,06 5.009,53 5.602,77 5.965,29

S 17 3.602,62 3.921,93 4.350,36 4.614,06 5.141,35 5.451,16

S 16 3.517,35 3.836,26 4.126,26 4.482,20 4.877,70 5.114,99

S 15 3.386,17 3.691,21 3.954,91 4.258,11 4.745,87 4.956,78

S 14 3.368,38 3.653,36 3.946,38 4.244,45 4.574,04 4.804,73

S 13 3.311,32 3.561,52 3.888,97 4.152,61 4.482,20 4.646,98

S 12 3.265,85 3.551,43 3.865,40 4.142,24 4.485,01 4.630,03

S 11b 3.181,18 3.500,92 3.668,37 4.090,22 4.419,81 4.617,55

S 11a 3.115,82 3.433,54 3.599,91 4.020,81 4.350,36 4.548,12

S 9 2.893,45 3.168,29 3.420,82 3.788,16 4.132,54 4.396,57

S 8b 2.893,45 3.168,29 3.420,82 3.788,16 4.132,54 4.396,57

S 8a 2.852,26 3.099,41 3.317,51 3.524,15 3.725,02 3.934,52

S 7 2.783,77 3.017,57 3.222,37 3.427,12 3.580,73 3.809,88

S 4 2.635,59 2.883,17 3.062,38 3.183,96 3.299,16 3.478,61

S 3 2.465,51 2.712,95 2.885,09 3.043,16 3.115,48 3.201,88

S 2 2.351,55 2.558,91 2.618,44 2.713,68 2.791,07 2.856,55

Anlage G zum TV-L

Entgelttabelle für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 

- gültig ab 1. Januar 2021 -

Entgelt-
gruppe 

Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

S 18 4.017,29 4.139,43 4.673,58 5.074,15 5.675,05 6.042,24

S 17 3.649,09 3.972,52 4.406,48 4.673,58 5.207,67 5.521,48

S 16 3.562,72 3.885,75 4.179,49 4.540,02 4.940,62 5.180,97

S 15 3.429,85 3.738,83 4.005,93 4.313,04 4.807,09 5.020,72

S 14 3.411,83 3.700,49 3.997,29 4.299,20 4.633,05 4.866,71

S 13 3.354,04 3.607,46 3.939,14 4.206,18 4.540,02 4.706,93

S 12 3.307,98 3.597,24 3.915,26 4.195,67 4.542,87 4.689,76

S 11b 3.222,22 3.546,08 3.715,69 4.142,98 4.476,83 4.677,12

S 11a 3.156,01 3.477,83 3.646,35 4.072,68 4.406,48 4.606,79

S 9 2.930,78 3.209,16 3.464,95 3.837,03 4.185,85 4.453,29

S 8b 2.930,78 3.209,16 3.464,95 3.837,03 4.185,85 4.453,29

S 8a 2.889,05 3.139,39 3.360,31 3.569,61 3.773,07 3.985,28

S 7 2.819,68 3.056,50 3.263,94 3.471,33 3.626,92 3.859,03

S 4 2.669,59 2.920,36 3.101,88 3.225,03 3.341,72 3.523,48

S 3 2.497,32 2.747,95 2.922,31 3.082,42 3.155,67 3.243,18

S 2 2.401,55 2.608,91 2.668,44 2.763,68 2.841,07 2.906,55

– MBl. NRW. 2019 S. 546
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„Entgeltgruppen 9a bis 15 (Anlage B zum TV-L), 
in der Entgeltgruppe 13 Ü (§ 19) oder in einer der 
Entgeltgruppen KR 9 bis KR 16“ ersetzt.

 c)  Satz 4 wird wie folgt gefasst:

   „Satz  3 gilt ab 1. Januar 2020 entsprechend für 
Beschäftigte in einer der Entgeltgruppen S  9 bis 
S 18 (Anlage G zum TV-L).“ 

4.  § 17 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach Absatz  1 wird folgende Protokollerklärung 
eingefügt: 

  „Protokollerklärung zu § 17 Absatz 1 Satz 2:

   Satz  2 fi ndet für Lehrkräfte, für die die Entgelt-
ordnung zum TV-L besondere Tätigkeitsmerkmale 
enthält, keine Anwendung.“

 b) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

   „(6) Soweit die Anforderungen nach bisherigem 
Tarifrecht erfüllt wären, erhalten diejenigen Be-
schäftigten, denen ab 1. November 2006 eine an-
spruchsbegründende Tätigkeit übertragen wird, 
eine persönliche Zulage, 

  a)  die sich betragsmäßig nach der entfallenen 
Techniker- und Meisterzulage bemisst bis zum 
31. Dezember 2018;

  b)  die sich betragsmäßig nach der entfallenen Pro-
grammiererzulage bemisst bis zum 31. Dezem-
ber 2020.“

 c)  Die Protokollerklärung zu Absatz 7 wird wie folgt 
geändert:

  aa)  In der Überschrift wird das Wort „Pro-
tokollerklärung“ durch das Wort „Pro-
tokollerklärungen“ ersetzt und dem 
bisherigen Text wird die Angabe „1.“ 
vorangestellt.

  bb)   Es wird folgende Protokollerklärung 
Nr. 2 angefügt: 

   „2.  Satz 2 fi ndet für Lehrkräfte, für die die Ent-
geltordnung zum TV-L besondere Tätig-
keitsmerkmale enthält, keine Anwendung.“

5.  § 19 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

  „2Die besonderen Tabellenwerte betragen

  a)  in der Zeit vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 
2019

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

2.165,31 2.367,71 2.445,10 2.540,36 2.605,84 2.695,13

  b)  in der Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 
2020

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

2.255,31 2.457,71 2.535,10 2.630,36 2.695,84 2.785,13

  c)  ab 1. Januar 2021

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

2.305,31 2.507,71 2.585,10 2.680,36 2.745,84 2.835,13“

 b)  Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

   „1Für Beschäftigte, die in die Entgeltgruppe 13 Ü 
übergeleitet worden sind, 

  gelten folgende Tabellenwerte:

  a)  in der Zeit vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 
2019

20310 

Änderungstarifvertrag Nr. 10
zum Tarifvertrag

zur Überleitung der Beschäftigten der Länder in 
den TV-L

und zur Regelung des Übergangsrechts
(TVÜ-Länder)

Runderlass des Ministeriums der Finanzen
B 4410 – 1 – IV

Vom 19. September 2019

Den nachstehenden Tarifvertrag, mit dem der Tarifver-
trag zur Überleitung der Beschäftigten der Länder in 
den TV-L und zur Regelung des Übergangsrechts 
(TVÜ-Länder) vom 12. Oktober 2006, bekannt gegeben 
mit Teil A. des Gemeinsamen Runderlasses des Finanz-
ministeriums und des Innenministeriums vom 8. Novem-
ber 2006 (MBl. NRW. 624), geändert worden ist, gebe ich 
bekannt:

Änderungstarifvertrag Nr. 10
zum Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten 

der Länder in den TV-L
und zur Regelung des Übergangsrechts

(TVÜ-Länder)

vom 2. März 2019

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,
einerseits

und*)

andererseits

wird Folgendes vereinbart:
_______________
*)  Gleichlautende Tarifverträge sind abgeschlossen worden mit
a)
ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
– Bundesvorstand –,
diese zugleich handelnd für
– Gewerkschaft der Polizei,
– Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt,
– Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft,
und 
b)  dbb beamtenbund und tarifunion,
vertreten durch die Bundesleitung.

§ 1
Änderung des TVÜ-Länder zum 1. Januar 2019

Der Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der 
Länder in den TV-L und zur Regelung des Übergangs-
rechts (TVÜ-Länder) vom 12. Oktober 2006, zuletzt ge-
ändert durch den Änderungstarifvertrag Nr. 9 vom 7. No-
vember 2017, wird wie folgt geändert:

1.  Satz 1 der Protokollerklärung zu § 5 Absatz 2 Satz 3 
wird wie folgt gefasst:

  „1Vorhandene Beschäftigte erhalten unter den bishe-
rigen Voraussetzungen bis zum 31. Dezember 2018 
ihre Techniker- und Meisterzulagen bzw. bis zum 
31. Dezember 2020 ihre Programmiererzulage als per-
sönliche Besitzstandszulage.“

2.  Die Protokollerklärung zu §  9 Absatz  4 Satz  2 wird 
wie folgt gefasst:

 „Protokollerklärung zu § 9 Absatz 4 Satz 2:

  Die Besitzstandszulage erhöht sich ab 1. Januar 2019 
um 3,2 v.H., ab 1. Januar 2020 um 3,2 v.H. und ab 1. 
Januar 2021 um 1,4 v.H.“

3.  § 12 Absatz 5 wird wie folgt geändert:

 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

 a)  Nach der Angabe „§  29a Absatz  3“ werden die 
Wörter „oder aufgrund § 29c Absatz 3, § 29d Ab-
satz 2, § 29e oder § 29f“ eingefügt.

 b)  In Satz 3 werden die Wörter „Entgeltgruppen 9 bis 
15 (Anlage B zum TV-L) sowie 13 Ü (§ 19) bzw. der 
Entgeltgruppen KR 9a bis 11a“ durch die Wörter 



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 21 vom 17. Oktober 2019 591

6.  Nach § 29a werden folgende §§ 29b, 29c, 29d, 29e und 
29f eingefügt:

 „§ 29b
 Überleitung aus der bisherigen Entgeltgruppe 9 

in die Entgeltgruppen 9a und 9b am 1. Januar 2019

  (1) 1Beschäftigte der Entgeltgruppe 9, für die keine 
besonderen Stufenregelungen gelten, 

 –  deren Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber, der 
Mitglied der TdL oder eines Mitgliedsverbandes 
der TdL ist, über den 31. Dezember 2018 hinaus 
fortbesteht, und

 –  die am 1. Januar 2019 unter den Geltungsbereich 
des TV-L fallen, 

  sind stufengleich und unter Mitnahme der in ihrer 
Stufe zurückgelegten Stufenlaufzeit in die Entgelt-
gruppe 9b übergeleitet. 

  (2) 1Beschäftigte der Entgeltgruppe 9 mit einer be-
sonderen Stufenlaufzeit in der Stufe 3 von sieben 
Jahren 

 –  deren Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber, der 
Mitglied der TdL oder eines Mitgliedsverbandes 
der TdL ist, über den 31. Dezember 2018 hinaus 
fortbesteht, und

 –  die am 1. Januar 2019 unter den Geltungsbereich 
des TV-L fallen, 

  sind in die Entgeltgruppe 9a übergeleitet. 2Sie sind 
wie folgt einer Stufe und innerhalb dieser Stufe dem 
Jahr der Stufenlaufzeit unter Mitnahme der Restzeit 
zugeordnet:

bisherige Stufe / Jahr 
innerhalb der Stufe / 

Restzeit (R)

neue Stufe / Jahr inner-
halb der Stufe / 

Restzeit (R)

1 / 1 / R 1 / 1 / R

2 / 1 / R 2 / 1 / R

2 / 2 / R 2 / 2 / R

3 / 1 / R 3 / 1 / R

3 / 2 / R 3 / 2 / R

3 / 3 / R 3 / 3 / R

3 / 4 / R 4 / 1 / R

3 / 5 / R 4 / 2 / R

3 / 6 / R 4 / 3 / R

3 / 7 / R 4 / 4 / R

4 / 1 / R 5 / 1 / R

4 / 2 / R 5 / 2 / R

4 / 3 / R 5 / 3 / R

4 / 4 / R 5 / 4 / R

4 / 5 / R 5 / 5 / R

4 / 6 und weitere 6

  3Beschäftigte, die in die Entgeltgruppe 9a Stufe 3 
übergeleitet werden, erhalten bis zur Zuordnung zur 
Stufe 4 das Entgelt der Stufe 4. 

  (3) 1Beschäftigte der Entgeltgruppe 9 mit einer be-
sonderen Stufenlaufzeit in der Stufe 2 von fünf Jah-
ren 

 –  deren Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber, der 
Mitglied der TdL oder eines Mitgliedsverbandes 
der TdL ist, über den 31. Dezember 2018 hinaus 
fortbesteht, und

 –  die am 1. Januar 2019 unter den Geltungsbereich 
des TV-L fallen, 

  sind in die Entgeltgruppe 9a übergeleitet. 2Sie sind 
wie folgt einer Stufe und innerhalb dieser Stufe dem 
Jahr der Stufenlaufzeit ggf. unter Mitnahme der 
Restzeit zugeordnet:

Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4a Stufe 4b Stufe 5 Stufe 6

Nach 2 
Jahren in 
Stufe 2

Nach 4 
Jahren in 
Stufe 3

Nach 3 
Jahren in 
Stufe 4a

Nach 3 
Jahren in 
Stufe 4b

Nach 5 
Jahren in 
Stufe 5

Beträge 
aus (E 13/2) (E 13/3) (E 14/3) (E 14/4) (E 14/5) (E 14/6)

E 13 Ü 4.198,44 4.422,39 4.812,70 5.209,41 5.817,26 5.991,78

  b)  in der Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 
2020

Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4a Stufe 4b Stufe 5 Stufe 6

Nach 2 
Jahren in 
Stufe 2

Nach 4 
Jahren in 
Stufe 3

Nach 3 
Jahren in 
Stufe 4a

Nach 3 
Jahren in 
Stufe 4b

Nach 5 
Jahren in 
Stufe 5

Beträge 
aus (E 13/2) (E 13/3) (E 14/3) (E 14/4) (E 14/5) (E 14/6)

E 13 Ü 4.329,43 4.560,37 4.962,86 5.371,94 5.998,76 6.178,72

  c)  ab 1. Januar 2021

Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4a Stufe 4b Stufe 5 Stufe 6

Nach 2 
Jahren in 
Stufe 2

Nach 4 
Jahren in 
Stufe 3

Nach 3 
Jahren in 
Stufe 4a

Nach 3 
Jahren in 
Stufe 4b

Nach 5 
Jahren in 
Stufe 5

Beträge 
aus (E 13/2) (E 13/3) (E 14/3) (E 14/4) (E 14/5) (E 14/6)

E 13 Ü 4.385,28 4.619,20 5.026,88 5.441,24 6.076,14 6.258,43“

 c)  Die Protokollerklärung zu §  19 Absatz  2 Satz  2 
wird wie folgt gefasst: 

  „Die Erhöhung des Tabellenwertes beträgt 

   – 25,48 Euro vom 1. Januar 2019 
bis 31. Dezember 2019,

   – 20,04 Euro vom 1. Januar 2020 
bis 31. Dezember 2020,

   – 17,71 Euro ab 1. Januar 2021.“

 d)  Die Protokollerklärung zu §  19 Absatz  2 Satz  3 
wird wie folgt gefasst: 

  „Die Erhöhung des Tabellenwertes beträgt 

   – 36,23 Euro vom 1. Januar 2019 
bis 31. Dezember 2019,

   – 31,12 Euro vom 1. Januar 2020 
bis 31. Dezember 2020,

   – 28,94 Euro ab 1. Januar 2021.“

 e)  Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

  „3Für sie gelten folgende Tabellenwerte:

  a)  in der Zeit vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 
2019

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5

5.702,11 6.329,14 6.924,22 7.314,52 7.410,52

  b)  in der Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 
2020

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5

5.880,02 6.526,61 7.140,26 7.542,73 7.641,73

  c)  ab 1. Januar 2021

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5

5.955,87 6.610,80 7.232,37 7.640,03 7.740,31“
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 2Absatz 3 bleibt unberührt. 

  Protokollerklärung zu § 29c Absatz 1:

  Eine Überprüfung und Neufeststellung der Eingrup-
pierungen fi ndet aufgrund der Überleitung nicht 
statt.

  (2) 1Die Überleitung nach Absatz  1 erfolgt stufen-
gleich unter Mitnahme der in der Stufe zurückgeleg-
ten Stufenlaufzeit. 2Ist durch eine Verkürzung der 
Stufenlaufzeit in der neuen KR-Entgeltgruppe die 
Stufenlaufzeit zum Erreichen der nächsthöheren 
Stufe der jeweiligen neuen KR-Entgeltgruppe erfüllt, 
beginnt in dieser nächsthöheren Stufe die Stufenlauf-
zeit neu. 3Der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach 
§ 16 Absatz 3 Satz 1 TV-L. 4Beschäftigte in einer indi-
viduellen Endstufe werden wie folgt einer Stufe zuge-
ordnet:

 –  übersteigt der Betrag, der ohne die Änderungen in 
Teil IV der Entgeltordnung für Januar 2019 als in-
dividuelle Endstufe zustehen würde, den Betrag 
der höchsten Stufe, werden Beschäftigte einer in-
dividuellen Endstufe zugeordnet, die der nach bis-
herigen Recht für Januar 2019 zustehenden indivi-
duellen Endstufe entspricht; §  6 Absatz  4 Satz  5 
gilt entsprechend;

 –  übersteigt der Betrag, der ohne die Änderungen in 
Teil IV der Entgeltordnung für Januar 2019 als in-
dividuelle Endstufe zustehen würde, den Betrag 
der höchsten Stufe nicht, werden Beschäftigte der 
Stufe 6 zugeordnet.

  (3) 1Ergibt sich in den Fällen des Absatzes 1 nach Teil 
IV der Entgeltordnung zum TV-L eine höhere Ent-
geltgruppe, sind die Beschäftigten auf Antrag in die 
Entgeltgruppe eingruppiert, die sich nach § 12 TV-L 
ergibt. 2Die Stufenzuordnung in der höheren Entgelt-
gruppe richtet sich nach den Regelungen für Höher-
gruppierungen (§ 17 Absatz 4 TV-L). 3War die/der Be-
schäftigte in der bisherigen Entgeltgruppe der Stufe 1 
zugeordnet, wird sie/er abweichend von Satz  2 der 
Stufe 1 der höheren Entgeltgruppe zugeordnet; die 
bisher in Stufe 1 verbrachte Zeit wird angerechnet. 

  (4)  1Der Antrag nach Absatz  3 Satz  1 kann nur bis 
zum 31. März 2020 gestellt werden (Ausschlussfrist) 
und wirkt auf den 1. Januar 2019 zurück; nach dem 1. 
Januar 2019 eingetretene Änderungen der Stufenzu-
ordnung in der bisherigen Entgeltgruppe bleiben bei 
der Stufenzuordnung nach Absatz 2 Satz 2 und 3 un-
berücksichtigt. 2Ruht das Arbeitsverhältnis am 1. Ja-
nuar 2019, beginnt die Frist von einem Jahr mit der 
Wiederaufnahme der Tätigkeit; der Antrag wirkt auf 
den 1. Januar 2019 zurück. 

  (5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für Beschäftigte 
im Sinne des § 1 Absatz 2.

§ 29d
Überleitung der Beschäftigten, für die sich ab 1. Januar 

2020 Verbesserungen in der Eingruppierung ergeben

 (1) 1Beschäftigte, 

 –  deren Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber, der 
Mitglied der TdL oder eines Mitgliedsverbandes 
der TdL ist, über den 31. Dezember 2019 hinaus 
fortbesteht, und

 –  die am 1. Januar 2020 unter den Geltungsbereich 
des TV-L fallen, 

  sind für den Fall, dass sich für sie eine höhere Ein-
gruppierung ausschließlich aufgrund der zum 1. Ja-
nuar 2020 in Kraft tretenden Änderungen in der Ent-
geltordnung zum TV-L ergibt, für die Dauer der un-
verändert auszuübenden Tätigkeit in der bisherigen 
Entgeltgruppe eingruppiert. 2Absatz  2 bleibt unbe-
rührt. 3Soweit an die Tätigkeit in der bisherigen Ent-
geltgruppe in Abweichung von § 16 Absatz 1 Satz 1 
und Absatz 3 Satz 1 TV-L besondere Stufenregelun-
gen in den Tätigkeitsmerkmalen der Entgeltordnung 
zum TV-L oder nach den Anlagen 2 oder 4 geknüpft 
waren, gelten diese für die Dauer der unverändert 
auszuübenden Tätigkeit fort; dies gilt nicht für die 

bisherige Stufe / Jahr in-
nerhalb der Stufe / 

Restzeit (R)

neue Stufe / Jahr inner-
halb der Stufe / 

Restzeit (R)

1 / 1 / R 1 / 1 / R

2 / 1 / R 2 / 1 / R

2 / 2 / R 2 / 2 / R

2 / 3 / R 3 / 1 / R

2 / 4 / R 3 / 2 / R

2 / 5 / R 3 / 3 / R

3 / 1 / R 4 / 1 / R

3 / 2 / R 4 / 2 / R

3 / 3 / R 4 / 3 / R

3 / 4 / R 4 / 4 / R

3 / 5 / R 5 / 1 / -

3 / 6 / R 5 / 1 / -

3 / 7 / R 5 / 1 / -

3 / 8 / R 5 / 1 / -

3 / 9 / R 5 / 1 / -

4 / 1 / R 5 / 1 / R

4 / 2 / R 5 / 2 / R

4 / 3 / R 5 / 3 / R

4 / 4 / R 5 / 4 / R

4 / 5 / R 5 / 5 / R

4 / 6 und weitere 6

  (4) Beschäftigte im Sinne der Absätze 1 bis 3 in einer 
individuellen Endstufe werden einer neuen individuel-
len Endstufe zugeordnet, die der nach bisherigem 
Recht für Januar 2019 zustehenden individuellen End-
stufe entspricht; § 6 Absatz 4 Satz 5 gilt entsprechend.

  (5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für Beschäftigte 
im Sinne des § 1 Absatz 2.

 § 29c
 Überleitung der Pfl egekräfte am 1. Januar 2019

  (1) 1Beschäftigte im Sinne von Teil IV der Entgeltord-
nung zum TV-L 

 –  deren Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber, der 
Mitglied der TdL oder eines Mitgliedsverbandes 
der TdL ist, über den 31. Dezember 2018 hinaus 
fortbesteht, und

 –  die am 1. Januar 2019 unter den Geltungsbereich 
des TV-L fallen, 

  sind für die Dauer der unverändert auszuübenden Tä-
tigkeit wie folgt von der bisherigen in die neue 
KR-Entgeltgruppe übergeleitet:

bisherige 
KR-Entgeltgruppe

neue 
KR-Entgeltgruppe

KR 3a KR 5

KR 4a KR 6

KR 7a KR 7

KR 8a KR 8

KR 9a KR 9

KR 9b KR 10

KR 9c KR 11

KR 9d KR 12

KR 10a KR 13

KR 11a KR 14

KR 11b KR 15

KR 12a KR 16
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5 / 2 / R 4 / 4 / R

5 / 3 / R 5 / 1 / R

5 / 4 / R 5 / 2 / R

5 / 5 / R 5 / 3 / R

6 / 1 / R 5 / 4 / R

6 / 2 / R 5 / 5 / R

6 / 3 / R 6

  2Für Beschäftigte im Sinne von Teil II Abschnitt  20, 
deren Eingruppierung sich nach Entgeltgruppe S  4 
Fallgruppe 2 des Unterabschnitts 6 richtet, gilt Satz 1 
mit der Maßgabe, dass die Stufe 4 die Endstufe ist. 
3Abweichend von Satz  1 sind Beschäftigte im Sinne 
von Teil II Abschnitt  20, deren Eingruppierung sich 
nach Entgeltgruppe S 8b der Unterabschnitte 5 oder 
6 richtet, wie folgt einer Stufe und innerhalb dieser 
Stufe dem Jahr der Stufenlaufzeit unter Mitnahme 
der Restzeit zugeordnet:

bisherige Stufe / 
Jahr innerhalb der Stufe / 

Restzeit (R)

neue Stufe / 
Jahr innerhalb der Stufe / 

Restzeit (R)

1 / 1 / R 1 / 1 / R

2 / 1 / R 2 / 1 / R

2 / 2 / R 2 / 2 / R

3 / 1 / R 2 / 3 / R

3 / 2 / R 3 / 1 / R

3 / 3 / R 3 / 2 / R

4 / 1 / R 3 / 3 / R

4 / 2 / R 3 / 4 / R

4 / 3 / R 4 / 1 / R

4 / 4 / R 4 / 2 / R

5 / 1 / R 4 / 3 / R

5 / 2 / R 4 / 4 / R

5 / 3 / R 4 / 5 / R

5 / 4 / R 4 / 6 / R

5 / 5 / R 5 / 1 / R

6 / 1 / R 5 / 2 / R

6 / 2 / R 5 / 3 / R

6 / 3 / R 5 / 4 / R

6 / 4 / R 5 / 5 / R

6 / 5 / R 5 / 6 / R

6 / 6 / R 5 / 7 / R

6 / 7 / R 5 / 8 / R

6 / 8 / R 6

  4Für Beschäftigte im Sinne von Teil II Abschnitt  20, 
deren Eingruppierung sich nach Entgeltgruppe S 8b 
des Unterabschnitts 4 richtet, gilt Satz  1 mit der 
Maßgabe, dass die Stufe 4 die Endstufe ist. 5Abwei-
chend von Satz  1 sind Beschäftigte, deren Eingrup-
pierung sich nach Entgeltgruppe S 2 richtet, stufen-
gleich unter Mitnahme der Restzeit übergeleitet. 6Der 
weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den für das 
jeweilige Tätigkeitsmerkmal geltenden Stufenrege-
lungen. 7Beschäftigte, die im Januar 2020 in ihrer bis-
herigen Entgeltgruppe bei Fortgeltung des bisherigen 
Rechts einen Stufenaufstieg gehabt hätten, werden 
für die Bemessung des Vergleichsentgelts so behan-
delt, als wäre der Stufenaufstieg bereits im Dezember 
2019 erfolgt. 8Beschäftigte in einer individuellen End-
stufe werden wie folgt einer Stufe zugeordnet:

besonderen Stufenregelungen nach den Anlagen 2 
und 4 für die Entgeltgruppe 9. 

 Protokollerklärung zu § 29d Absatz 1:

  Die Protokollerklärung zu §  29a Absatz  2 gilt ent-
sprechend.

  (2) 1Ergibt sich in den Fällen des Absatzes 1 Satz  1 
nach den Änderungen in der Entgeltordnung zum 
TV-L eine höhere Entgeltgruppe, sind die Beschäftig-
ten auf Antrag in die Entgeltgruppe eingruppiert, die 
sich nach § 12 TV-L ergibt. 2Die Stufenzuordnung in 
der höheren Entgeltgruppe richtet sich nach den Re-
gelungen für Höhergruppierungen (§ 17 Absatz 4 TV-
L). 3War die/der Beschäftigte in der bisherigen Ent-
geltgruppe der Stufe 1 zugeordnet, wird sie/er abwei-
chend von Satz  2 der Stufe 1 der höheren 
Entgeltgruppe zugeordnet; die bisher in Stufe 1 ver-
brachte Zeit wird angerechnet. 

  (3) 1Der Antrag nach Absatz  2 Satz  1 kann nur bis 
zum 31. Dezember 2020 gestellt werden (Ausschluss-
frist) und wirkt auf den 1. Januar 2020 zurück; nach 
dem 1. Januar 2020 eingetretene Änderungen der Stu-
fenzuordnung in der bisherigen Entgeltgruppe blei-
ben bei der Stufenzuordnung nach Absatz  2 Satz  2 
und 3 unberücksichtigt. 2Ruht das Arbeitsverhältnis 
am 1. Januar 2020, beginnt die Frist von einem Jahr 
mit der Wiederaufnahme der Tätigkeit; der Antrag 
wirkt auf den 1. Januar 2020 zurück. 

 (4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht 

 –  für Beschäftigte im Sinne von Teil II Abschnitt 20 
der Entgeltordnung zum TV-L,

 –  für Beschäftigte, die unter §  2 Nr.  3 des Ände-
rungstarifvertrages Nr.  1 zum BAT-O vom 8. Mai 
1991 fallen, sowie 

 –  für Beschäftigte, die unter § 17 Absatz 10 fallen. 

  (5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für Beschäftigte 
im Sinne des § 1 Absatz 2.

§ 29e

Überleitung der Beschäftigten im Sozial- und Erzie-
hungsdienst am 1. Januar 2020

  (1) Beschäftigte im Sinne von Teil II Abschnitt 20 der 
Entgeltordnung zum TV-L, 

 –  deren Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber, der 
Mitglied der TdL oder eines Mitgliedsverbandes 
der TdL ist, über den 31. Dezember 2019 hinaus 
fortbesteht, und

 –  die am 1. Januar 2020 unter den Geltungsbereich 
des TV-L fallen, 

 sind in die neue S-Entgeltgruppe übergeleitet. 

  (2) 1Beschäftigte im Sinne von Absatz 1 sind wie folgt 
einer Stufe und innerhalb dieser Stufe dem Jahr der 
Stufenlaufzeit unter Mitnahme der Restzeit zugeord-
net: 

bisherige Stufe / Jahr in-
nerhalb der Stufe / Rest-

zeit (R)

neue Stufe / Jahr inner-
halb der Stufe / Restzeit 

(R)

1 / 1 / R 1 / 1 / R

2 / 1 / R 2 / 1 / R

2 / 2 / R 2 / 2 / R

3 / 1 / R 2 / 3 / R

3 / 2 / R 3 / 1 / R

3 / 3 / R 3 / 2 / R

4 / 1 / R 3 / 3 / R

4 / 2 / R 3 / 4 / R

4 / 3 / R 4 / 1 / R

4 / 4 / R 4 / 2 / R

5 / 1 / R 4 / 3 / R
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bzw. die persönliche Zulage nach § 17 Absatz 6 unter 
den bisherigen Vorrausetzungen über den 31. Dezem-
ber 2020 hinaus weitergezahlt.

  (3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Beschäftigte 
im Sinne des § 1 Absatz 2.“

7.  In §  30 Absatz  4 wird das Datum „31.  Dezember 
2018“ durch das Datum „30. September 2021“ ersetzt.

8. Anlage 1 Teil B wird wie folgt geändert:

 a)  In Nr. 9 wird die Angabe „mit Ausnahme der §§ 5, 
7, 9 und 10, die bis zu einer Überarbeitung bezie-
hungsweise Neuregelung der entsprechenden Ab-
schnitte der Entgeltordnung zum TV-L fortgelten“ 
gestrichen.

 b) Nr. 10 wird wie folgt geändert:

  aa)  Im zweiten Gliederungspunkt wird die An-
gabe „Nr. 11,“ durch die Angabe „Nr. 11 und“ 
ersetzt.

  bb) Der dritte Gliederungspunkt wird gestrichen.

§ 2
Ausnahmen vom Geltungsbereich

Für Beschäftigte, die spätestens mit Ablauf des 2. März 
2019 aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden sind, gilt 
dieser Tarifvertrag nur, wenn sie dies bis zum 30.  Sep-
tember 2019 schriftlich beantragen.

§ 3
Inkrafttreten

Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2019 
in Kraft.

– MBl. NRW. 2019 S. 590

 –  übersteigt der Betrag, der ohne die Änderungen in 
Teil II Abschnitt 20 der Entgeltordnung für Januar 
2020 als individuelle Endstufe zustehen würde, 
den Betrag der höchsten Stufe, werden Beschäf-
tigte einer individuellen Endstufe zugeordnet, die 
der nach bisherigem Recht für Januar 2020 zuste-
henden individuellen Endstufe entspricht; § 6 Ab-
satz 4 Satz 5 gilt entsprechend;

 –  übersteigt der Betrag, der ohne die Änderungen in 
Teil II Abschnitt 20 der Entgeltordnung für Januar 
2020 als individuelle Endstufe zustehen würde, 
den Betrag der höchsten Stufe nicht, werden sie 
zunächst der Stufe zugeordnet, in der sie mindes-
tens den Betrag der individuellen Endstufe erhal-
ten; anschließend erfolgt die Einstufung unter Be-
rücksichtigung der in der individuellen Endstufe 
bisher verbrachten Zeit.

  (3) 1Es wird ein Vergleichsentgelt gebildet, das sich 
aus den für Januar 2020 zustehenden Entgeltbestand-
teilen im Sinne des Satzes 2 zusammensetzt, die ohne 
die Änderungen in Teil II Abschnitt  20 der Entgelt-
ordnung zustehen würden. 2Entgeltbestandteile im 
Sinne des Satzes 1 sind nur

 –  das Tabellenentgelt nach Anlage B zum TV-L ein-
schließlich eines nach § 17 Absatz 4 TV-L gegebe-
nenfalls zustehenden Garantiebetrages;

 –  das Entgelt aus einer individuellen Endstufe ein-
schließlich eines nach § 17 Absatz 4 TV-L gegebe-
nenfalls zustehenden Garantiebetrages;

 –  eine Entgeltgruppenzulage nach Anlage F zum 
TV-L in der bis zum 31. Dezember 2019 geltenden 
Fassung, erhöht um 3,12 v.H.;

 –  eine nach § 9 oder § 17 Absatz 5 Satz 2 zustehende 
Besitzstandszulage.

  3Bei Teilzeitbeschäftigten wird das Vergleichsentgelt 
auf der Grundlage eines vergleichbaren Vollzeitbe-
schäftigten bestimmt, anschließend wird das zuste-
hende Entgelt nach §  24 Absatz  2 TV-L berechnet. 
4Für Beschäftigte, die nicht für alle Tage im Januar 
2020 oder für keinen Tag dieses Monats Entgelt er-
halten haben, wird das Vergleichsentgelt so bestimmt, 
als hätten sie für alle Tage dieses Monats Entgelt er-
halten. 

  (4) 1Ist das Vergleichsentgelt nicht höher als das Ta-
bellenentgelt nach Anlage G der sich nach Absatz  2 
ergebenden Stufe der Entgeltgruppe, in der die/der 
Beschäftigte am 1. Januar 2020 eingruppiert ist, er-
hält die/der Beschäftigte das entsprechende Tabellen-
entgelt ihrer/seiner Entgeltgruppe. 2Übersteigt das 
Vergleichsentgelt das Tabellenentgelt der sich nach 
Absatz  2 ergebenden Stufe, erhält die/der Beschäf-
tigte so lange das Vergleichsentgelt, bis das jeweils 
zustehende Tabellenentgelt das Vergleichsentgelt er-
reicht bzw. übersteigt. 3Das Vergleichsentgelt verän-
dert sich um denselben Vomhundertsatz bzw. in dem-
selben Umfang wie die nächstniedrigere Stufe.

  (5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für Beschäftigte 
im Sinne des § 1 Absatz 2.

 § 29f

 Überleitung der Beschäftigten in der 
 Informationstechnik am 1. Januar 2021

  (1) Für Beschäftigte im Sinne von Teil II Abschnitt 11 
der Entgeltordnung zum TV-L gilt § 29d mit folgen-
den Maßgaben:

 a)  Anstatt bis zum 31. Dezember 2020 kann der An-
trag gemäß Absatz 3 Satz 1 bis zum 31. Dezember 
2021 gestellt werden.

 b)   Abweichend von Absatz  3 Satz  2 beginnt bei ei-
nem Ruhen des Arbeitsverhältnisses am 1. Januar 
2021 die Frist von einem Jahr mit der Wiederauf-
nahme der Tätigkeit; der Antrag wirkt auf den 1. 
Januar 2021 zurück.

  (2) Beschäftigten, die nicht gemäß Absatz  1 höher-
gruppiert werden, wird die anstatt der Programmie-
rerzulage zustehende persönliche Besitzstandszulage 
nach der Protokollerklärung zu §  5 Absatz  2 Satz  3 
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lenderwoche in jedem Kalenderjahr 29 Ausbildungs-
tage beträgt“ gestrichen.

4. § 14 wird wie folgt geändert:

 a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

   „2Diese beträgt 95 v.H. des Entgelts (§ 8 Absatz 1), 
das den Praktikantinnen/Praktikanten für No-
vember zusteht.“

 b)  In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 3 Absatz 2 
und § 6 Absatz 1“ durch die Angabe „§ 3 Absätze 1 
und 2“ ersetzt.

5. § 17a wird gestrichen.

6.  In §  18 Absatz  3 wird das Datum „31. Dezember 
2018“ durch das Datum „30. September 2021“ ersetzt.

§ 2
Ausnahmen vom Geltungsbereich

Für Praktikantinnen und Praktikanten, die spätestens 
mit Ablauf des 2. März 2019 aus dem Praktikantenver-
hältnis ausgeschieden sind, gilt dieser Tarifvertrag nur, 
wenn sie dies bis zum 30. September 2019 schriftlich be-
antragen.

§ 3
Inkrafttreten

Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2019 
in Kraft.

– MBl. NRW. 2019 S. 595

20319 

Änderungstarifvertrag Nr. 9
zum Tarifvertrag

für Auszubildende der Länder
in Pfl egeberufen
(TVA-L Pfl ege)

Bekanntmachung des Ministeriums der Finanzen
B 4420 – 2 – IV

Vom 19. September 2019 

Den nachstehenden Tarifvertrag, mit dem der Tarifver-
trag für Auszubildende der Länder in Pfl egeberufen 
(TVA-L Pfl ege) vom 12. Oktober 2006, veröffentlicht 
durch Bekanntmachung des Finanzministeriums – 
B 4420-2-IV – vom 8. November 2006 (MBl. NRW. S. 746), 
geändert worden ist, gebe ich bekannt:

Änderungstarifvertrag Nr. 9
zum Tarifvertrag

für Auszubildende der Länder
in Pfl egeberufen
(TVA-L Pfl ege)

vom 2. März 2019

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,
einerseits

und*)2

andererseits

wird Folgendes vereinbart:

*) Gleichlautende Tarifverträge sind abgeschlossen worden mit
a)
ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
– Bundesvorstand –,
diese zugleich handelnd für
– Gewerkschaft der Polizei,
– Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt,
– Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft,
und 
b) mit dbb beamtenbund und tarifunion.

20310

Änderungstarifvertrag Nr. 5
zum Tarifvertrag über die Regelung 

der Arbeitsbedingungen
der Praktikantinnen/Praktikanten der Länder

(TV Prakt-L)
Bekanntmachung des Ministeriums der Finanzen

B 4425 – 1 –IV 

Vom 19. September 2019 

Den nachstehenden Tarifvertrag, mit dem der Tarifver-
trag über die Regelung der Arbeitsbedingungen der 
Praktikantinnen/Praktikanten der Länder (TV Prakt-L) 
vom 9. Dezember 2011, veröffentlicht durch Bekanntma-
chung des Finanzministeriums – B 4425-1-IV – vom 12. 
Januar 2012 (MBl. NRW. S. 82), geändert worden ist, gebe 
ich bekannt:

Änderungstarifvertrag Nr. 5
zum Tarifvertrag über die Regelung 

der Arbeitsbedingungen
der Praktikantinnen/Praktikanten der Länder

(TV Prakt-L)

vom 2. März 2019

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,
einerseits

und1

andererseits

wird Folgendes vereinbart:

§ 1
Änderung des TV Prakt-L

Der Tarifvertrag über die Regelung der Arbeitsbedin-
gungen der Praktikantinnen/Praktikanten der Länder 
(TV Prakt-L) vom 9. Dezember 2011, zuletzt geändert 
durch den Änderungstarifvertrag Nr.  4 vom 17. Februar 
2017, wird wie folgt geändert:

1.  § 1 Absatz 1 Buchstabe e wird gestrichen.

2. § 8 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

  „(1) Das monatliche Entgelt beträgt für Praktikan-
tinnen/Praktikanten für den Beruf

 –  der Sozialarbeiterin/des Sozialarbeiters,
der Sozialpädagogin/des Sozialpädagogen,
der Heilpädagogin/des Heilpädagogen

   vom 1. Januar 2019 
bis 31. Dezember 2019  1.803,54 Euro,

  ab 1. Januar 2020  1.853,54 Euro,

 –  der pharmazeutisch-technischen Assistentin/
des pharmazeutisch-technischen Assistenten,
der Erzieherin/des Erziehers

   vom 1. Januar 2019 
bis 31. Dezember 2019  1.578,26 Euro,

  ab 1. Januar 2020  1.628,26 Euro,

 –  der Kinderpfl egerin/des Kinderpfl egers,
der Masseurin und medizinischen Bademeisterin/
des Masseurs und medizinischen Bademeisters,
vom 1. Januar 2019 
bis 31. Dezember 2019  1.521,31 Euro,

  ab 1. Januar 2020  1.571,31 Euro.“

3.  In § 10 Satz 1 werden die Wörter „mit der Maßgabe, 
dass der Urlaubsanspruch bei Verteilung der wö-
chentlichen Ausbildungszeit auf fünf Tage in der Ka-

1 Gleichlautende Tarifverträge sind abgeschlossen worden mit
a)
ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
– Bundesvorstand –,
diese zugleich handelnd für
– Gewerkschaft der Polizei,
– Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt,
– Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft,
und 
b) mit dbb beamtenbund und tarifunion.
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§ 1
Wiederinkraftsetzung von Tarifvorschriften

§ 18a des Tarifvertrages für Auszubildende der Länder in 
Pfl egeberufen (TVA-L Pfl ege) vom 12. Oktober 2006 in 
der Fassung des Änderungstarifvertrages Nr.  8 vom 30. 
Oktober 2018 wird mit Wirkung vom 1. Januar 2019 wie-
der in Kraft gesetzt.

§ 2
Änderung des TVA-L Pfl ege

Der Tarifvertrag für Auszubildende der Länder in Pfl e-
geberufen (TVA-L Pfl ege) vom 12. Oktober 2006, zuletzt 
geändert durch den Änderungstarifvertrag Nr. 8 vom 30. 
Oktober 2018, wird wie folgt geändert:

1.  § 8 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

  „(1) Das monatliche Ausbildungsentgelt beträgt für 
Auszubildende 

 a)  in der Zeit vom 1. Januar 2019 
bis 31. Dezember 2019

  im ersten Ausbildungsjahr  1.110,70 Euro,
  im zweiten Ausbildungsjahr  1.176,70 Euro,
  im dritten Ausbildungsjahr  1.283,00 Euro,

 b) ab 1. Januar 2020 

  im ersten Ausbildungsjahr  1.160,70 Euro,
  im zweiten Ausbildungsjahr  1.226,70 Euro,
  im dritten Ausbildungsjahr 1.333,00 Euro.“

2. § 8 Absatz 5 wird wie folgt geändert:

  In Buchstabe a wird die Angabe „Nr. 5 der Vorbemer-
kungen zu Teil IV“ durch die Angabe „den Vorbemer-
kungen Nr.  9 oder 10 und/oder 11 zu Teil IV Ab-
schnitt 1“ ersetzt.

3.  In §  9 Absatz  1 Satz  1 werden die Wörter „mit der 
Maßgabe, dass der Urlaubsanspruch bei Verteilung 
der wöchentlichen Ausbildungszeit auf fünf Tage in 
der Kalenderwoche in jedem Kalenderjahr 29 Ausbil-
dungstage beträgt“ gestrichen.

4. § 16 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

  „2Diese beträgt 95 v.H. des Ausbildungsentgelts (§  8 
Absatz 1), das den Auszubildenden für November zu-
steht.“

5. § 19 Absatz 3 wird gestrichen.

6. § 21 wird wie folgt geändert:

 a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

  „Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Laufzeit“

 b)  In Absatz  1a wird das Datum „31. Dezember 
2018“ durch das Datum „30. September 2021“ er-
setzt.

 c)  In Absatz 4 Buchstabe a wird das Datum „31. De-
zember 2018“ durch das Datum „30.  September 
2021“ ersetzt.

§ 3
Ausnahmen vom Geltungsbereich

Für Auszubildende, die spätestens mit Ablauf des 2. 
März 2019 aus dem Ausbildungsverhältnis ausgeschie-
den sind, gilt dieser Tarifvertrag nur, wenn sie dies bis 
zum 30. September 2019 schriftlich beantragen.

§ 4
Inkrafttreten

Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2019 
in Kraft.

– MBl. NRW. 2019 S. 596

20319 

Änderungstarifvertrag Nr. 9
zum Tarifvertrag

für Auszubildende der Länder
in Ausbildungsberufen nach dem 

Berufsbildungsgesetz
(TVA-L BBiG)

Bekanntmachung des Ministeriums der Finanzen
B 4420 – 1 – IV

Vom 19. September 2019 

Den nachstehenden Tarifvertrag, mit dem der Tarifver-
trag für Auszubildende der Länder in Ausbildungsberu-
fen nach dem Berufsbildungsgesetz (TVA-L BBiG) vom 
12. Oktober 2006, veröffentlicht durch Bekanntmachung 
des Finanzministeriums – B 4420-1-IV – vom 8. Novem-
ber 2006 (MBl. NRW. S. 742), geändert worden ist, gebe 
ich bekannt:

Änderungstarifvertrag Nr. 9
zum Tarifvertrag

für Auszubildende der Länder
in Ausbildungsberufen nach dem Berufsbildungsgesetz

(TVA-L BBiG)

vom 2. März 2019

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,
einerseits

und*)3

andererseits

wird Folgendes vereinbart:

§ 1
Wiederinkraftsetzung von Tarifvorschriften

§ 19 des Tarifvertrages für Auszubildende der Länder in 
Ausbildungsberufen nach dem Berufsbildungsgesetz 
(TVA-L BBiG) vom 12. Oktober 2006 in der Fassung des 
Änderungstarifvertrages Nr. 8 vom 30. Oktober 2018 wird 
mit Wirkung vom 1. Januar 2019 wieder in Kraft gesetzt.

§ 2
Änderung des TVA-L BBiG

Der Tarifvertrag für Auszubildende der Länder in Aus-
bildungsberufen nach dem Berufsbildungsgesetz (TVA-L 
BBiG) vom 12. Oktober 2006, zuletzt geändert durch den 
Änderungstarifvertrag Nr. 8 vom 30. Oktober 2018, wird 
wie folgt geändert:

1. § 8 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

  „(1) Das monatliche Ausbildungsentgelt beträgt für 
Auszubildende 

 a)  in der Zeit vom 1. Januar 2019 
bis 31. Dezember 2019

  im ersten Ausbildungsjahr  986,82 Euro,
  im zweiten Ausbildungsjahr  1.040,96 Euro,
  im dritten Ausbildungsjahr  1.090,61 Euro,
  im vierten Ausbildungsjahr  1.159,51 Euro,

 b) ab 1. Januar 2020 

  im ersten Ausbildungsjahr  1.036,82 Euro,
  im zweiten Ausbildungsjahr  1.090,96 Euro,
  im dritten Ausbildungsjahr  1.140,61 Euro,
  im vierten Ausbildungsjahr  1.209,51 Euro.“

2.  In § 8 Absatz 4 Buchstabe b wird die Angabe „§ 27b 
Absatz 3“ durch die Angabe „§ 27b Absatz 2“ ersetzt.

*) Gleichlautende Tarifverträge sind abgeschlossen worden mit
a)
ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
– Bundesvorstand –,
diese zugleich handelnd für
– Gewerkschaft der Polizei,
– Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt,
– Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft,
und 
b) mit dbb beamtenbund und tarifunion.
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§ 1
Änderung des TVA-L Gesundheit

Der Tarifvertrag für Auszubildende der Länder in Ge-
sundheitsberufen (TVA-L Gesundheit) vom 30. Oktober 
2018 wird wie folgt geändert:

1. § 8 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

  „(1) Das monatliche Ausbildungsentgelt beträgt für 
Auszubildende 

 a) in der Zeit vom 1. Januar 2019 
  bis 31. Dezember 2019

  im ersten Ausbildungsjahr  1.010,74 Euro,
  im zweiten Ausbildungsjahr  1.070,80 Euro,
  im dritten Ausbildungsjahr  1.167,53 Euro,

 b) ab 1. Januar 2020 

  im ersten Ausbildungsjahr  1.060,74 Euro,
  im zweiten Ausbildungsjahr  1.120,80 Euro,
  im dritten Ausbildungsjahr  1.217,53 Euro.“

2.   In §  9 Absatz  1 Satz  1 werden die Wörter „mit der 
Maßgabe, dass der Urlaubsanspruch bei Verteilung 
der wöchentlichen Ausbildungszeit auf fünf Tage in 
der Kalenderwoche in jedem Kalenderjahr 29 Ausbil-
dungstage beträgt“ gestrichen.

3. § 16 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

  „2Diese beträgt 95 v.H. des Ausbildungsentgelts (§  8 
Absatz 1), das den Auszubildenden für November zu-
steht.“

4. § 21 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz  1a wird das Datum „31. Dezember 
2020“ durch das Datum „30. September 2021“ er-
setzt.

 b) Absatz 1b wird gestrichen.

 c)  In Absatz 4 Buchstabe a wird das Datum „31. De-
zember 2020“ durch das Datum „30.  September 
2021“ ersetzt.

 d) Absatz 4a wird gestrichen.

§ 2
Ausnahmen vom Geltungsbereich

Für Auszubildende, die spätestens mit Ablauf des 2. 
März 2019 aus dem Ausbildungsverhältnis ausgeschie-
den sind, gilt dieser Tarifvertrag nur, wenn sie dies bis 
zum 30. September 2019 schriftlich beantragen.

§ 3
Inkrafttreten

Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2019 
in Kraft.

– MBl. NRW. 2019 S. 597

203310 

Änderungstarifvertrag Nr. 7
zum Tarifvertrag

über die Arbeitsbedingungen
der Personenkraftwagenfahrer der Länder

(Pkw-Fahrer-TV-L)
Runderlass des Ministeriums der Finanzen

B 4430 – 1 – IV 

Vom 19. September 2019

Den nachstehenden Tarifvertrag, mit dem der Tarifver-
trag über die Arbeitsbedingungen der Personenkraftwa-
genfahrer der Länder (PKW-Fahrer-TV-L) vom 12. Okto-
ber 2006, bekanntgegeben mit Teil A. des Gemeinsamen 
Runderlass des Finanzministeriums und des Innenminis-

3.  In §  9 Absatz  1 Satz  1 werden die Wörter „mit der 
Maßgabe, dass der Urlaubsanspruch bei Verteilung 
der wöchentlichen Ausbildungszeit auf fünf Tage in 
der Kalenderwoche in jedem Kalenderjahr 29 Ausbil-
dungstage beträgt“ gestrichen.

4. § 16 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

  „2Diese beträgt 95 v.H. des Ausbildungsentgelts (§  8 
Absatz 1), das den Auszubildenden für November zu-
steht.“

5. § 20 Absatz 3 wird gestrichen.

6. § 23 wird wie folgt geändert:

 a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

  „Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Laufzeit“

 b)  In Absatz  1a wird das Datum „31. Dezember 
2018“ durch das Datum „30. September 2021“ er-
setzt.

 c)  In Absatz 4 Buchstabe a wird das Datum „31. De-
zember 2018“ durch das Datum „30.  September 
2021“ ersetzt.

§ 3
Ausnahmen vom Geltungsbereich

Für Auszubildende, die spätestens mit Ablauf des 2. 
März 2019 aus dem Ausbildungsverhältnis ausgeschie-
den sind, gilt dieser Tarifvertrag nur, wenn sie dies bis 
zum 30. September 2019 schriftlich beantragen.

§ 4
Inkrafttreten

Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2019 
in Kraft.

– MBl. NRW. 2019 S. 596

20319 

Änderungstarifvertrag Nr. 1
zum Tarifvertrag

für Auszubildende der Länder
in Gesundheitsberufen

(TVA-L Gesundheit)
Bekanntmachung des Ministeriums der Finanzen

B 4420 – 5 – IV

Vom 19. September 2019 

Den nachstehenden Tarifvertrag, mit dem der Tarifver-
trag für Auszubildende der Länder in Gesundheitsberu-
fen (TVA-L Gesundheit) vom 30. Oktober 2018, veröf-
fentlicht durch Bekanntmachung des Finanzministeri-
ums – B 4420-5-IV – vom 22. März 2019 (MBl. NRW. 
S. 140) geändert worden ist, gebe ich bekannt:

Änderungstarifvertrag Nr. 1
zum Tarifvertrag

für Auszubildende der Länder
in Gesundheitsberufen

(TVA-L Gesundheit)

vom 2. März 2019

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,
einerseits

und*)4

andererseits
wird Folgendes vereinbart:

*) Gleichlautende Tarifverträge sind abgeschlossen worden mit
a)
ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
– Bundesvorstand –,
diese zugleich handelnd für
– Gewerkschaft der Polizei,
– Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt,
– Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft,
und 
b) mit dbb beamtenbund und tarifunion.
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teriums vom 8. November 2006 (MBl. NRW. S. 751) geän-
dert worden ist, gebe ich bekannt:

Änderungstarifvertrag Nr. 7
zum Tarifvertrag

über die Arbeitsbedingungen
der Personenkraftwagenfahrer der Länder

(Pkw-Fahrer-TV-L)

vom 2. März 2019

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,
einerseits

und*)5

andererseits

wird Folgendes vereinbart:

§ 1
Änderung des Pkw-Fahrer-TV-L

Der Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der Perso-
nenkraftwagenfahrer der Länder (Pkw-Fahrer-TV-L) 
vom 12. Oktober 2006, zuletzt geändert durch den Ände-
rungstarifvertrag Nr.  6 vom 17. Februar 2017, wird wie 
folgt geändert:

Die Anlagen 1 bis 3 erhalten die sich aus den Anlagen 
1 bis 3 dieses Tarifvertrages ergebende Fassung.

§ 2
Ausnahmen vom Geltungsbereich

Für Beschäftigte, die spätestens mit Ablauf des 2. März 
2019 aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden sind, gilt 
dieser Tarifvertrag nur, wenn sie dies bis zum 30.  Sep-
tember 2019 schriftlich beantragen.

§ 3
Inkrafttreten

Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2019 
in Kraft.

*) Gleichlautende Tarifverträge sind abgeschlossen worden mit
a)
ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
– Bundesvorstand –,
diese zugleich handelnd für
– Gewerkschaft der Polizei,
– Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt,
– Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft,
und 
b) mit dbb beamtenbund und tarifunion.
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Anlage 1

Anlage 1 zum Pkw-Fahrer-TV-L 

Pauschalentgelt 
(monatlich in Euro) 

für Fahrer/Fahrerinnen der Länder 
Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, 

Schleswig-Holstein sowie des Saarlandes  

- gültig vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 -

 

Pauschalgruppe 

Übergeleitete 
Beschäftigte

Neueingestellte 
Beschäftigte

Stufen
(§ 7 TVÜ-L) Entgeltgruppe 4 Stufen 

(§ 16 TV-L) Entgeltgruppe 4

Pauschalgruppe I 

bei einer Arbeitszeit
ab 170 
(Übergeleitete) bzw. 
ab 185 (Neueinge-
stellte) bis 196 Std.

1. – 4. Jahr 2.927,29
1. – 10. Jahr 2.873,70

 5. – 8. Jahr 2.980,87

9. – 12. Jahr 3.058,24 11. – 15. Jahr 3.058,24

ab 13. Jahr 3.135,64 ab 16. Jahr 3.135,64

Pauschalgruppe II

bei einer Arbeitszeit 
von mehr als 196 bis
221 Std.

1. – 4. Jahr 3.195,15
1. – 10. Jahr 3.129,67

 5. – 8. Jahr 3.248,73

9. – 12. Jahr 3.326,11 11. – 15. Jahr 3.326,11

ab 13. Jahr 3.403,52 ab 16. Jahr 3.403,52

Pauschalgruppe III

bei einer Arbeitszeit
von mehr als 221 bis
244 Std.

1. – 4. Jahr 3.477,93
1. – 10. Jahr 3.409,47

 5. – 8. Jahr 3.534,21

9. – 12. Jahr 3.616,17 11. – 15. Jahr 3.616,17

ab 13. Jahr 3.705,74 ab 16. Jahr 3.705,74

Pauschalgruppe IV

bei einer Arbeitszeit
von mehr als 244 bis
268 Std.

1. – 4. Jahr 3.814,52
1. – 10. Jahr 3.718,54

 5. – 8. Jahr 3.872,09

9. – 12. Jahr 3.955,29 11. – 15. Jahr 3.955,29

ab 13. Jahr 4.038,49 ab 16. Jahr 4.038,49

Ständige persönl.
Fahrer/Fahrerinnen

nach § 5 Absatz 2

1. – 4. Jahr 4.166,47
1. – 10. Jahr 4.057,67

 5. – 8. Jahr 4.224,02

9. – 12. Jahr 4.307,23 11. – 15. Jahr 4.307,23

ab 13. Jahr 4.390,39 ab 16. Jahr 4.390,39
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Anlage 1 zum Pkw-Fahrer-TV-L

Pauschalentgelt 
(monatlich in Euro) 

für Fahrer/Fahrerinnen der Länder 
Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,

Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein sowie des Saarlandes  

- gültig vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 -

 

Pauschalgruppe 

Übergeleitete 
Beschäftigte

Neueingestellte 
Beschäftigte

Stufen
(§ 7 TVÜ-L) Entgeltgruppe 4 Stufen 

(§ 16 TV-L) Entgeltgruppe 4

Pauschalgruppe I 

bei einer Arbeitszeit
ab 170 (Übergelei-
tete)
bzw. ab 185 (Neuein-
gestellte) bis 196 Std.

1. – 4. Jahr 3.018,62
1. – 10. Jahr 2.963,70

 5. – 8. Jahr 3.073,87

9. – 12. Jahr 3.153,66 11. – 15. Jahr 3.153,66

ab 13. Jahr 3.233,47 ab 16. Jahr 3.233,47

Pauschalgruppe II

bei einer Arbeitszeit 
von mehr als 196 bis
221 Std.

1. – 4. Jahr 3.294,84
1. – 10. Jahr 3.227,32

 5. – 8. Jahr 3.350,09

9. – 12. Jahr 3.429,88 11. – 15. Jahr 3.429,88

ab 13. Jahr 3.509,71 ab 16. Jahr 3.509,71

Pauschalgruppe III

bei einer Arbeitszeit
von mehr als 221 bis
244 Std.

1. – 4. Jahr 3.586,44
1. – 10. Jahr 3.515,85

 5. – 8. Jahr 3.644,48

9. – 12. Jahr 3.728,99 11. – 15. Jahr 3.728,99

ab 13. Jahr 3.821,36 ab 16. Jahr 3.821,36

Pauschalgruppe IV

bei einer Arbeitszeit
von mehr als 244 bis
268 Std.

1. – 4. Jahr 3.933,53
1. – 10. Jahr 3.834,56

 5. – 8. Jahr 3.992,90

9. – 12. Jahr 4.078,70 11. – 15. Jahr 4.078,70

ab 13. Jahr 4.164,49 ab 16. Jahr 4.164,49

Ständige persönl.
Fahrer/Fahrerinnen

nach § 5 Absatz 2

1. – 4. Jahr 4.296,46
1. – 10. Jahr 4.184,27

 5. – 8. Jahr 4.355,81

9. – 12. Jahr 4.441,62 11. – 15. Jahr 4.441,62

ab 13. Jahr 4.527,37 ab 16. Jahr 4.527,37
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Anlage 1 zum Pkw-Fahrer-TV-L

Pauschalentgelt 
(monatlich in Euro) 

für Fahrer/Fahrerinnen der Länder 
Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,

Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein sowie des Saarlandes  

- gültig ab 1. Januar 2021 -

 

Pauschalgruppe 

Übergeleitete 
Beschäftigte

Neueingestellte 
Beschäftigte

Stufen
(§ 7 TVÜ-L) Entgeltgruppe 4 Stufen 

(§ 16 TV-L) Entgeltgruppe 4

Pauschalgruppe I 

bei einer Arbeitszeit
ab 170 (Übergelei-
tete)
bzw. ab 185 (Neuein-
gestellte) bis 196 Std.

1. – 4. Jahr 3.068,62
1. – 10. Jahr 3.013,70

 5. – 8. Jahr 3.123,87

9. – 12. Jahr 3.203,66 11. – 15. Jahr 3.203,66

ab 13. Jahr 3.283,47 ab 16. Jahr 3.283,47

Pauschalgruppe II

bei einer Arbeitszeit 
von mehr als 196 bis
221 Std.

1. – 4. Jahr 3.344,84
1. – 10. Jahr 3.277,32

 5. – 8. Jahr 3.400,09

9. – 12. Jahr 3.479,88 11. – 15. Jahr 3.479,88

ab 13. Jahr 3.559,71 ab 16. Jahr 3.559,71

Pauschalgruppe III

bei einer Arbeitszeit
von mehr als 221 bis
244 Std.

1. – 4. Jahr 3.636,44
1. – 10. Jahr 3.565,85

 5. – 8. Jahr 3.694,48

9. – 12. Jahr 3.778,99 11. – 15. Jahr 3.778,99

ab 13. Jahr 3.871,36 ab 16. Jahr 3.871,36

Pauschalgruppe IV

bei einer Arbeitszeit
von mehr als 244 bis
268 Std.

1. – 4. Jahr 3.984,27
1. – 10. Jahr 3.884,56

 5. – 8. Jahr 4.044,41

9. – 12. Jahr 4.131,32 11. – 15. Jahr 4.131,32

ab 13. Jahr 4.218,21 ab 16. Jahr 4.218,21

Ständige persönl.
Fahrer/Fahrerinnen

nach § 5 Absatz 2

1. – 4. Jahr 4.351,88
1. – 10. Jahr 4.238,25

 5. – 8. Jahr 4.412,00

9. – 12. Jahr 4.498,92 11. – 15. Jahr 4.498,92

ab 13. Jahr 4.585,77 ab 16. Jahr 4.585,77

Die Anlagen 2 und 3 sind für das Land Nordrhein-Westfalen ohne Bedeutung und daher nicht abgedruckt.

– MBl. NRW. 2019 S. 597

Anlage 1 zum Pkw-Fahrer-TV-L
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